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Die Postkontrolle auf dem Briefamt wurde 
eingefiihrt. Es soll dort trotz des Mangels an 
Personal einen Beamten geben, der die Post 
durchleuchtet. Irgendwie merkwürdig ist, daß 
sich die ~lnsritutionw derzeit anscheinend aus 
der Post der Drogenhäuser heraushält. Dafür 
wird nun die an sich gesecz.lich geschützte 
Verteidigerpost geöffnet. Zumindest sind sol
che Pälle in der TA VI bekanntgeworden. 
(Zur Zeit nur aus der T.Aö VI, während in den 
anderen Häusern von solchen Vorgängen 
noch nichts bemerkt wurde.) 

Daß es bierbei zu enormen Verzerrungen bei 
Klagen gegen die Anstalt kommen könnte, ist 
reiner Zufall und natürlich von der Anstalt 
nicht beabsichtigt. Die Laufzeiten der Briefe 
verlängern sieb dadurch zum Teil auf das 
Doppelte. Dantit der Inhaftierte nichts merkt, 
öffnet man die Briefe ntit Wasserdampf und 
verklebt sie anschließend mit UHU; auch sol
che Fälle sind mehrfach beobachtet worden. 
Besonders gerne werden Briefe studiert, wel
che nach Post von der Freundin ausschauen. 
Jeder wirklieb nette inhaftierte sollte auf un
seren beamteten Mitleser achten und beson
ders .,intimew Passagen bitte ganz sauber und 
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Achtung, "Feind'' liest mit! 

ordentlich schreiben. Eine unleserliche Schrift 
könnte den Kontrollvorgang unnötig ver
zögern. 

Der Inhaftierte sollte sich auch damit abfin
den, daß die Post aus solchen Quellen nun 
gesammelt angeliefert wird. Es scheint so zu 
sein, daß unser Kontrollbeamte das gesamte 
lyrische Werk von einer Woche genießen 
möchte. Wenn das dem Kontrollbeamten gut 
tut, kann es dem Inhaftierten nicht schaden. 
Zwar sind die Kenntnisse der Starionsbeam
ten immer noch der beste Schutz vor Schmug
gel, jedoch können ein, zwei interessante Po
sitionen aus dem Leben der Inhaftierten für 
angenehmen Klatsch in der Kantine sorgen. 
Dem Schnüffeltrieb der Gruppenleiter muß 
auch Genüge geleistet werden. 

Sehr wichtig für die Resozialisierung ist das 
schon, ob man seine Freundin nun ~Scbneck
chenw oder ganz einfältig nur nMäuschenw 
nennt. Das hiesige System der Postkontrolle 
ist natürlich nur durch das obligate Verstek
ken hinter "Sicherheit und Ordnung•· über
haupt machbar. Es ist auch ein Hinweis auf 
unsere bürgernahe und vor allem liberale 
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Seoatorin. Bei dem zur Zeit Iaufeoden Mam
mutprozeß gegen Herrn S. wurde in einem 
solchen Fall bereits entschieden. daß private 
Post, auch die mit einem die Justiz belei
digenden lohalt, auf jeden Fall privat zu blei
ben hat. Dies ist allerdings ein Entscheid aus 
dem Hochsicherheitsbereich der Untersu
chungshaft in Moabir. 

Wie immer operieren uns~re lieben schnüf
felnden grauen Freunde in der Uniform, an
getrieben durch ihre Vorgesetzten, in einer 
juristischen Grauzone. Wie so oft wird auch 
einkalkuliert, daß soziale Bindungen belastet 
oder gar zerstön werden. Wie so oft wird 
hier das letzte noch erhaltene Rechtsgut des 
Inhaftierten auf zumindest ungelesenen Post
verkehr deutlich untergraben. Wie immer tut 
sich die "Institution" überhaupt nicht schwer 
damit. Man kennt in dieser Richtung noch so 
einige andere Sache.n ... 
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Tegel ist inzwischen anerkannt größtes Gefängnis in Deutschland, denn mit 
einer ßelegung von etwa 1500 Inhaftierten beherbergen wir alleine zwei Pro
zent aller in Deutschland inhaftierten Menschen. Derzeit ist Tegel, der 
,.Hauptstadt-Knast", wieder einmal ein 11zema der Medien. So konnte man in 
der ZDF-Sendung nLTVE" die Meinung unseres katholischen Geistlichen 
Vincens vernehmen, die sich alles andere als liberal anhörte. Uns hörte sich 
das eher danach an, als wäre er ein regelrechter Fan von verschärftem Voll
zug. Dies ist nicht weiter verwunderlich ftir jemanden, der Inhaftierte ftir zu 
arbeitsscheu und notorischfaul hält. Das aus dem Munde eine Geistlichen zu 
vernehmen, llißt das schlechte Gefühl vergessen, welches man hatte, als man 
damals aus der Kirche austrat. Aber auch in der davor ausgestrahlten Sen
dung von B I wurde heftig über Tegel berichtet, allerdings mit ausgesuchten 
Inhaftierten und mit Maulkorb. Dies wurde von an der Sendung beteiligten 
Inhaftierten bestätigt. 

Daß sich die SituaTion für Langstrafer in Tegel nicht veräJulern wird, liegt 
nicht nur an unserer Senatorin, sondern auch ein bißchen an dem zuständigen 
Anstaltsbeirat. Dieser findet es furchtbar, wenn Leute, die sich fllr den offe
nen Vollzug nicht geeignet haben, in Tegel länger verweilen müssen. An
gesprochen darauf, ob es ihn stört, daß Langstrafer nicht im offenen Vollzug 
ftir die 213-Abstellung erprobt werden können, weil der offene Vollzug mit 
Kurzstrafern und Wiedergängern (der derzeitige Rekord liegt bei viermal 
Tegel, Plötzensee und zurück, bei einer Reststrafe von über drei Jahren) be
legt ist, bekamen wir keine Antwort. Wir warten noch heute auf ein Statement 
in dieser Richtung. 

Ansonsten haben wir uns dieses Mal erlaubt, die neuen gültigen A Vs ftir Lok
kerungen zu veröffentlichen. Dies geschah vor allem deshalb, weil es Sozial
arbeiter und Teilanstaltsleiter in Tegel gibt, die die A Vs nicht kennen. Der 
/erzte nette Kommentar eines TALs dazu ist:,. In Tegel ist noch niemamd vier 
Jahre vor Endstrafe in den offenen Vollzug gegangen. " Sie können nunmehr 
den Lichtblick zur Weiterbildung nutzen. Siehe hierzu,. Neuvorstellung ". 

Die obligate Sprengstoff~cory haben wir auch im Programm, wobei uns. doch 
mehr der soziale Sprengstoff, denn der ., real existierende" Sprengstoff inter
essiert hat. Vielleicht ist der Unterschied darin zu suchen, daß wir wirklich 
Insider sind und nicht nur über Insiderkenntnisse verfügen. 

Natürlich haben wir als "gute Staatsbürger" auch unseren Beitrag zum flint
jährigen Jubiläum der Maueröffnung geleistet. Wir haben einen Bericht von 
einem Vol/zugskollegen, der die Wiedervereinigung ,. live" in der JVA Rum
melsburg erlebt hat. Er berichtet in ,.Heiligt der Zweck die Mittel?", wie es 
damals wirklich war . .,Traumwolke" hingegen isc die generalpräventive Ant
wort auf die Anfragen, die sich damit beschlijtigen, Kontaktanzeigen zu ver
öffentlichen. 

Das Titelblan haben wir den "Postcartoons" von Gerhard Seyfried entnom
men, erschienen im Rotbuch Verlag Berlin. Das Erscheinen der nächsten Aus
gabe des Lichtblicks ist jUr Anfang Januar geplant. Aus diesem Grund wün
schen wir schon jetzt allen Lesern ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest 
und den inhaftierten unter ihnen trotz und al/edem. 
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Einleitung 

In der Überschrift zu diesem Aufsatz sind 
gleich mehrere Stichworte genannt, von de
nen jedes für sich unter gesellschaftspoliti
schen Aspekten eine besondere Brisanz im
p~en und Reizwortcharakter trägt. Insbe
sondere die Problematik der Substitutionsbe
handlung i. v. Drogensüchtiger - in der Regel 
durch Methadon - ist nicht immer frei von 
Emotionen und politisc.hen Standpunkten, 
dafür aber mit wenig Bezug auf empirische 
Grundlagen geführt worden. Wenn nun nocb 
das leidige Thema Strafvollzug in die kontro
verse Diskussion eingebracht wird, wird es 
nicht leichter zur Versachlichung des Dialo
ges beizutragen. Der Versuch soll trotZdem 
gewagt werden, und zwar nicht alleine des
halb. weil der Angleicbungsgruodsatz in § 3 
StVollzG die Einbeziehung inhaftierter Süch
tiger in die Diskussion gebietet. Vielmehr 
sind folgende Gründe ausschlaggebend: 

I . Zahlreiche Evaluationsstudien liefern in
zwischen ein umfangreiches empirisches 
Datenmaterial, das als Grundlage für eine 
sachbezogene Auseinandersetzung bisher 
zu wenig beachtet wurde. Allerdings be
gann die wissenschaftliebe Erforschung 
der Methadonsubstitution in der BRD auch 
erst mit dem Erprobungsvorhaben medika
mentengestützter Rehabilitation bei i. v. 
Opiatabhängigen in Nordrhein-Westfalen 
seit März 1988 (siebe Czock u. a. 1992), 
während in den USA bereits vor knapp 20 
Jahren umfangreiche Studien zur Wirk
samkeit der Methadonbehandlung vorlagen 
(so etwa Spiegel und Seils , 1974). 

2. Überlegungen zur Methadonsubstitution 
inhaftierter Drogenabhängiger im In- und 
Ausland sind nicht völlig neu und wurden 
in Dänemark und neuerdings auch in den 
bremischen Justizvollzugsanstalten bereits 
in die Praxis umgesetzt (Marx, 1991. S. 
147, 218; Krumsiek, 1992; Fritsch, 1993). 

3. Mit der Zahl der Drogenabhängigen in der 
Gesamtbevölkerung steigt auch der Anteil 
der drogensüchtigen Inhaftierten (Krum
siek [1992] schätzt, daß sich die Zahl der 
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Zur Frage der Methadon· 
Substitution i. v. Drogen
abhängiger im Strafvollzug 
Joachim Burgheim 

Abhängigen in den nordrbein-weslfiili
scben Gefängnissen von 1982 bis 1991 na
hezu verdoppelt bat) und damit die Hilflo
sigkeit des Strafvollzugs. 

4. Von den Methadongegnern wurde argu
mentiert, es bestehe kein Bedarf an alter
nativen Behandlungsangeboren. Die beste
benden drogenfreien ambulanten und sta
tionären Therapieformen reichten aus 
(Deutsche Hauptstelle gegen Sucbtgefah
ren, 1989; siehe hierzu auch Schumacber 
1989, S. 40). Es wird niemand den Wen 
und damit die Berechtigung der konventio
nellen Therapieeinrichtungen ernsthaft in 
Frage stellen können. Bedenkt man jedoch, 
daß diese Angebote nur von 5-20 % der 
Opiatabhängigen in der BRD angenom
men werden und der Behandlungserfolg bei 
15-30 % liegt, was bezogen auf eine ange
nommene Gesamtzahl von 50000 Abhän
gigen1> eine Erfolgsquote von 1.5-6 % aus
macht (Moll, 1990, S. 76), drängt sich die 
Frage nach zusätzlichen, alternativen Be
bandlungsformen auf. Da es nicht die 
Theorie von der Suchtentstehung schlecht
hin gibt, läßt sieb die Sucht auch nicht mit 
einer einzigen Behandlungsform angeben 
(Schumacher 1989. S. 29). Die Situation 
inhaftierter Drogenabhängiger erweitert die 
Komplexität dieser Problemdimension. 

Mit dem vorliegenden Aufsatz sollen die spe
zielle Problematik heroinabhängiger Gefäng
nisinsassenskizziert. einschlägige Forschungs
ergebnisse der Methadonbehandlung zusam
menfassend referiert und Überlegungen für 
die Vollzugspraxis exemplifiZiert werden. 

1. Zur Situation drogenabhängiger 
~fängnisinsassen 

Die Verflechtung von Drogenabhängigkeit 
und Kriminalität ist komplex. Eine eindeutige 
Progression von Drogen zu kriminellem Ver
halten oder umgekehrt liegt nicht vor. Nicht 
jeder Drogenabhängige begebt auch Strafta
ten. die nicht mit seiner Sucht zu mn haben. 
Nicht alle Kriminellen konsumieren auch 
illegale Drogen. Gemeinsam ist beiden Pro-

bierobereichen jedoch. daß sie mit einem 
devianten Lebensstil verbunden sind. Außer
dem wurde beobachtet, daß der Konsum gro
ßer Drogenmengen mit hohen Kriminalitäts
raten korreliert und umgekehrt der Konsum 
geringer Mengen weniger Kriminalität nach 
sich zieht (Tonry 1990). Cony und Ball 
(1987), die in einer Evaluierungsstudie meh
rere Methadonprogramme erfaßten, fanden, 
daß nur 10 % der Teilnehmer noch nie ver
haftet worden waren; nur 25 % waren noch 
nie verurteilt worden. und nur 27 % mußten 
noch nie eine Haftstrafe verbüßen. 

Der Anteil der Drogenabhängigen in den Ge
fangnissen läßt sieb nur schätzen. Tonry 
(1990) nimmt an. daß bis zu 90 % aller In
sassen Drogen irgendwelcher An konsumie
ren. Der Anteil der von sogenannten harten 
Drogen Abhängigen wird mit weitgehender 
Übereinstimmung zwischen 15 % und 20 % 
angegeben (Hartwig, 1990; Krumsiek, 1992). 
Nur Fritscb (1993) nennt für die bremiscben 
Justizvollzugsanstalten einen Wert von 33 %. 
Lediglieb die Schätzungen für jugendliche 
Inhaftierte liegen bei 50 % (Böhm und Mö
bius, 1990; Moll, 1990. S. 57). 

So übereinstimmend, wie diese Schätzungen 
ausfallen. so übereinstimmend ist auch die 
Ansicht. daß der Strafvollzug für die Behand
lung Drogenabhängiger nicht geeignet ist und 
die Spirale von Sucht und kriminellem Ver
balten hier nicht durcbbrochen wird {Hart
wig, 1990). Moll (1990. S. 57) siebt im Ge
genteil die Gefahr, daß sich die Lage der 
Abhängigen in den Strafanstalten verschlech
tert und sich ihre Drogenkarriere verfestigt. 
Drogen dienten in den Gefangnissen oft als 
Währung und erhielten dadurch eine gefahrli
ebe Verstärkerfunktion. Es entstehe eine 
_iotramurale DrogensublruJtur", in der die 
Welt des Gefangenen - mit oder ohne Droge 
- um das Rauschmittel kreise und es ihm er
leichtere. eine Identität als Drogenabhängiger 
zu finden. Da Drogen in den Haftanstalten 
teurer sind als außerhalb, sehen Böhm und 
Möbius zu Recht die Gefahr. daß der Süchtige 
noch mehr in die Beschaffungskriminalität 
ausweicht. Die Monotonie des Strafvollzugs 
schafft immer wieder den Konsumanreiz für 
Alkohol und Rauschgifte. 
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Strafvollzug und Drogentherapie sind, wie 
Kreuzer (1989) ausfübn. strukturell völlig 
verschieden, auch wenn die Vergleichbar
keilSklausei in § 36 BtMG etwas anderes 
unterstellt. Während Therapie auf Vertrauen, 
Selbständigwerden, Aktivität und verantwort
lichen Umgang mit Versuchungen angelegt 
ist, ist Strafvollzug auf Sicherheit und Ord
nung, Verwaltet-Sein und Passivität ausg~ 
richtet. Der Konsum von Drogen wird im 
Strafvollzug nicht als Symptom einer Krank
heit verstanden, sondern als vorsätzlicher 
Verstoß gegen Sicherheit und Ordnung dis
ziplinarisch und/oder strafrechtlich sanktio
niert. Durch enlSprechende restriktive Ver
ordnungen und Kontrollen sollen das Ein
bringen, der Handel und der Konsum von 
Drogen unterbunden werden, mit Hilfe von 
Urinkontrollen sollen nachträglich der verbo
tene Konsum aufgedeckt und durch entspre
chende Sanktionen der weitere Konsum abge
stellt werden. Diese Maßnahmen bekämpfen 
aber nicht die Krankheit .,Sucht". sie fördern 
aUenfalls den Erfmdungsreichtum der Gefan
genen beZÜglich der Umgehung dieser Kon
trollmecbaoismen. Insbesondere muß befürch
tet werden. daß die Praxis der Urinuntersu
cbungen. mit deren Hilfe Rückstände von 
Cannabisprodukten bis zu zwei oder mehr 
Wochen nach dem Konsum noch im Urin 
feslStellbar sind. solche von Kokain und Opi
aten jedoch nur wenige Stunden oder Tage. 
eine unbekannte Zahl von Gefangenen ver
leitet, den Haschischkonsum aufzugeben und 
den mit einem weitaus geringeren Entdek
kuogsrisiko verbundenen Heroin- oder Ko
kainkonsum zu beginnen. 

Die Möglichkeiten des Betäubungsmiaelg~ 
setzes, vom Justizvollzug in die Drogenthe
rapie auszuweichen, werden nur von einem 
Teil der Süchtigen in Anspruch genommen. 
So berechtigt die Kritik auch sein mag. die 
Kreuzer (1989) am BtMG äußert und Ln der 
er vor allem justitielle Belastungen des Re
habilitalioosweges etwa durch Verzögerungen 
der Therapieüberleitung anprangert, so wür
den auch durch eine Reform des Betäu
bungsmittelgesetzes die Therapiefahigkeit 
und -bereilScbaft der Süchtigen nicht verbes
sert. Das Problem liegt nicht in den formalen 

Zugangsmöglichkeiten zur Therapie. Ein 
Drogensüchtiger. der wegen seiner Sucht 
kriminell geworden ist und vor Gericht steht, 
wird in der Regel die Gelegenheit erhalten, 
nach den Bestimmungen des BtMG eine Dro
gentherapie anzutreten. wenn sein Strafrest 
zwei Jahre nicht übersteigt und seine Bereit
schaft zur Therapie wenigstens im Ansatz 
sichtbar wird. 

Schwierigkeiten bereiten nicht die justitiellen 
Belastungen, sondern die Molivalion der 
Süchtigen. Krumsiek (1992) weist darauf hin. 
daß bei den meisten Abhängigen die ernst
hafte Absicht, Drogenfreiheit zu erlangen. 
gar nicht besteht. Nach Moll (1990. S. 76) 
beträgt der Anteil derjenigen. die eine The
rapie nur antreten, um damit der Haft zu ent
gehen. 70-80 % aller Therapieklienten. 
Würde diese Motivation dennoch zum Thera
pieerfolg führen, so wäre das Ziel des Ge
setzgebers, das er mit dem BtMG verfolgte, 
erreicht. Der Anteil derjenigen, die die The
rapie vorzeitig abbrechen, beträgt aber eben
falls 70-80 % (Schumacber 1989, S. 45). 
Auch wenn diese Gruppe sich nicht unbe
dingt aus den gleichen Personen zusammen
setzt, so besteht sie mit Sicherheit aus einer 
beträchtlichen Schnittmenge. die auf das Pro
blem der mangelhaften Morivation zurück
führt. Der Anteil der Abhängigen, die lieber 
im Gefängnis bleiben, anstatt eine Drogenthe
rapie anzutreten, scheint mit der Gesamtzahl 
der Süchtigen zu steigen (Heinemann, 1987). 
Therapie- und Haftzeiten klaffen mit der 
Länge der Abhängigkeit immer mehr ausein
ander. So kommen bei Altfixem auf elf Mo
nate Therapie rund 27 Monate Haft (Kreuzer 
1989). Die herkömmlichen Therapieangebote 
werden aber nicht vöUig ignoriert, immer 
mehr Abhängige haben im Gegenteil schon 
mehrere erfolglose Therapieversuche hinter 
sich und sind zu keinem weiteren Versuch 
mehr zu motivieren (Krumsiek 1992). Die in 
Bremen einsitzenden drogenabhängigen Ge
fangenen haben bereits fünf bis zehn Thera
pieabbruche hinter sieb (Hartwig, 1990). 
Hinzu kommt, daß eine Therapie aufgrund 
bestimmter Einschränkungen der persönli
chen Freiheit oft härter als der Strafvollzug 
empfunden wird (Kühne. 1984). Die formal
juristische Bewertung des Therapieabbruchs 
im BrMG, die ihn mehr als .. Zeichen böswil
liger Hartnäckigkeit" und nicht als sucblSpe
zifisches KrankheilSsymptom bewertet. ist 
auch nicht geeignet. dieser Therapiemüdig
keit entgegenzuwirken (Moll. 1990, S. 772"). 

Zuletzt sei auch noch auf die Gefahr der 
Ausbreitung von HIV-Infektionen im Straf
vollzug hingewiesen. Mindestens genauso 
schwierig wie das Schmuggeln und Deponie
ren von Rauschgift in den Justizvollzugsan
stalten ist das Verstecken von Spritzen, die 
für den intravenösen Gebrauch von Heroin 
und anderen Drogen unabdingbar sind. Der 
Konsument haner Drogen ist somit hinter den 
Mauem in noch höherem Maße auf das 
,.needle-sbaring~ angewiesen als draußen. 
Wenn man bedenkt, daß über 70 % der HIV
infizierten Gefangenen in den (bayeriscben) 
Gcflingnissen Fixer sind (Böhm und Möbius, 
1990), so wird deutlich, welche Brisanz die 
AJDS-Problematik hier gewinnt. 

Bei der Betrachtung dieser Fakten bleibt zu
letzt Ratlosigkeit zurück. Würde der Straf-
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vollzug den Drogenkonsum der Häftlinge 
stillschweigend tolerieren, käme er in Verruf, 
die Rauschmiuellc.rimioalitär zu protegieren. 
Das gleiche gilt für das Austeilen von Sprit
zen. Es ist also Handlungsbedarf angezeigt. 
Drogenberater. Sozialarbeiter und Psycholo
gen fühlen sich überfordert. Weitere restrik
tive und sanktionierende Maßnahmen erschei
nen als letzter Ausweg. Diese Maßnahmen 
erschweren die Situation der Gefangenen und 
erzeugen in einer sich selbst hochwindenden 
Spirale den Bedarf für noch mehr Rauschgift. 
Die Situation. die zurückbleibt, läßt sich an
schaulich durch die Äußenmg eines Gefange
nen illustrieren. die er dem Verfasser gegen
über von sich gab: ~Da draußen (in Freiheit) 
muß ich dem Rauschgift hinterherlaufen, 
wenn ich es haben will. Hier drinnen muß ich 
ihm ausweichen, wenn ich nicht in Berührung 
mit ihm kommen will.·· 

2. Ergebnisse der Methadonforschung 

Die Wirksamkeit aUer Opiate beruht auf der 
Anlagenmg an den Rezeptoren der Nerven
zellen, die sonst die körpereigenen Endor
phine bilden. Neben der körperlieben Ab
hängigkeit. die biochemisch mit dem Entzug 
beendet ist. bilden Opiate eine psychische 
Abhängigkeit, die auch nach dem Entzug 
bleibt. AndererseitS sind reine Opiate körper
lieb und geistig unschädlich. Die Rezeptoren 
werden durch sie nicht beeinträchtigt. Kör
perliebe Schäden drohen alleine aus der auf 
die Drogenbeschaffung zentrierten Lebens
weise und aus den Zwängen des illegalen 
Schwanmarktes (Prostitution, gestreclcte und 
verunreinigte Stoffe. unsterile Spritzen) 
(Schwnacher 1989. S. 6. 19). 

Methadon ist ein vollsynthetisches Opiat, des
sen Struktur der des Morphins nicht verwandt 
ist. Wirkbild und Eigenschaften enlSprccben 
aber denen natürlicher Opiate. Das beißt. daß 
auch die durch den Heroingebrauch erwor
bene Abhängigkeit beibehalten wird. Mclba
don kann aber oral eingenommen werden und 
hat eine wesentlich längere Halbwenzeit als 
reine Opiate. Während die Wirkung von 
Heroin nach vier bis sechs Stunden nachläßt. 
wirkt Methadon nmd 24 Stunden und muß 
nur einmal am Tag eingenommen werden, 
damit Entzugserscheinungen verhinden wer
den. Der Patient ist damit weniger Stim
mungsschwankungen ausgesetzt und kann 
sein Leben besser regeln. da er sieb nicht 
mehr ständig auf die Beschaffung von Rausch
gift konzentrieren muß. Allerdings verschafft 
Methadon nicht den für Heroin so typischen 
.. Kick~, einen unmittelbar nach der Zufüh
rung einsetzenden euphorischen Rauschzu
stand (Moll. 1990. S. 100 ff.). 

Damit ist auch der zentrale Gedanke der Er
satzstoffbehaodlung genannt. Die Behandlung 
defizitärer Verhaltensweisen soll über die so
ziale lntegration des Süchtigen erreicht wer
den, ohne ihn durch eine lnstiturionalisierung 
in einer Therapieeinrichtung noch mehr aus 
der Oeselhcbaft. LU lösen. Wichtige Voraus
setzung dafür ist der Fortfall des Beschaf
fungszwanges und damit die Lösung von der 
Drogenszene mit ihren Verstärkern. Der Ab
hängige soll in eine Ruhephase geraten. in 
der er bis dahin fremde positive Erfahrungen 
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machen und Bewältigungsstrategien für alte 
und neue Problemsituationen lernen kann. 
Der Gedanke der Substitutionsbehandlung 
stellt den Gedanken der Drogenfreiheit je
doch vorläufig hinten an, weil diese nicht 
sofort erreichbar ist. Das Phänomen Sucht 
wird zunächst einmal akzeptiert. Durch per
sönliche und soziale Erfolgserlebnisse soll 
eine positive Befmdlic.bkeit hergestellt wer
den, die dann erst den Verzicht auf die bis
lang mit den Drogen verbundenen positiven 
Konsequenzen möglich macht (Schumacher 
1989, S. 18. 57 ff. : Wagner 1990, S. 19). 
Moll (1990, S. 128) spricht davon, daß so 
auch eine "Dekonditionierung des opiatbe
dingten Reflexverhaltens" erfolgen kann. 

Wie die Ergebnisse des ,.Hammer Modells" 
(Raschke. 1987) zeigen. ist eine dauerhafte 
Drogenfreiheit auch bei Patienten stationärer 
Abstinenzprogramme ohne die soziale Inte
gration des Süchtigen nicht möglich. Zwar 
hielten 36 % der drogenfrei Behandelten trotz 
sozialer Integration den Drogenkonsum auf
recht. umgekehrt war jedoch der Verzicht auf 
Drogen bei fehlender sozialer Einbindung in 
keinem Pall möglich. Um soziale Integration 
zu erreichen, genügt die uokontrollierte Ver
gabe von Ersatzstoffen nicht, wie die Erfah
rungen in den Niederlanden zeigen (Kooy
man, J984: van de Wijngaan. 1988). Die 
meisten Methadonprogramme werden des
halb durch ein umfassendes psychosoziales 
ßegleitangebot ergänzt. Eine klare Strukturie
rung der Rahmenbedingungen, der Aufbau 
einer therapeutischen Beziehung zum Arzt 
und auch Psychotherapie der flankierenden 
Maßnahme werden als Voraussetzungen für 
einen Therapieerfolggenannt (Dörflinger 1989; 
Ladewig, 1987; Wagner. 1990. S. 17 f.). 

Das Ausmaß einer gelungenen sozialen An
passung wird gemeinhin an solchen Variablen 
gemessen. die Aufschluß über kriminelle 
Verhaltensweisen, die berufliche Situation, 
das Freizeitverbalteo, den Gesundheitszu
stand und die sozialen Kontakte geben, wobei 
in der Regel die Aufgabe von Szenenkontak
ten als relevantes Merkmal betrachtet wird. 
Angaben über den Beigebrauch von Opiaten 
und anderen Drogen geben Aufschluß dar
über, inwiefern die Ersatzstoffsubstitution das 
Suchtverhalten insgesamt beeinflussen kann. 
Im wesentlichen soll bei der Darstellung der 
Forschungsergebnisse auf die Erfahrungen 
aus dem nordrhein-westfälischen Erprobungs
versuch (Czock u. a. 1992) und aus Öster
reich (Pfersmann u. a., 1990) sowie auf zwei 
amerikanische Evaluierungssrudien (Spiegel 
und Seils, 1974; Ball und Ross. 1991) Bezug 
genommen werden. 

Der vielleicht wichtigste Indikator für eine 
gelungene Sozialanpassung, aber auch für 
einen Rückgang des illegalen Drogenkon
sums ist die Kriminalitätsrate. Vor allem der 
Beginn des Heroinkonsums ist mit einem 
drastischen Anstieg des kriminellen Verhal
tens verbunden (Schumacher 1989, S. 71). 
So waren z. B. 86 % der Patienten aus den 
sechs Melhadonprogranunen, clie von Ball 
und Ross {1991. S. 196 ff.) miteinander ver
glichen wurden, schon einmal verbartet wor
den. Zwar blieben rund 34 % der Patienten 
auch nach Abschluß der Behandlung in be
trächtlichem Umfang kriminell, doch insge-

samt war eine deutliche Venninderung der 
kriminellen Aktivitäten zu beobachten. Die 
tägliche Kriminalitätsrate ging bei den Patien
ten, die länger als sechs Monate im Pro
gramm blieben, um 79 % zurück. Nach einer 
Verweildauer von zwei Jahren betrug dieser 
Rückgang 91 %und nach sechs Jahren 94 %. 
Czock u. a. (1992, S. 21) berichten von 14 
Strafta.ten, die von 58 Teilnehmern im zwei
ten Behandlungsjahr begangen wurden. wo
von acht Eigentumsdelikte waren, die nicht 
als Beschaffungsdelikte, sondern als Pehlreak
tiooen in psychischen Belastungssituationen 
qualifiZiert wurden. 

Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im ÖSter
reichischen Programm während der Behand
lung von 46 % auf 64 % (Pfersmaun u. a., 
1990), in Nordrhein-Westfalen waren bei 
Programmbeginn knapp 30 % erwerbstätig 
oder in Ausbildung, nach zwei Jahren 66 %. 
Damit erhöhte sich auch die Zahl derer. die 
einen eigenen Arbeitslohn hatten, von 16 % 
auf 47 %, und der monatlich verfügbare Geld
betrag stieg von durchschnittlich DM 840,
auf DM 1200.- (Czock u. a .. 1992. S. 16). 

Ein besonderes Problem bei substituierten Pa
tienten stellt das Freizeitverhalten dar. Nach 
dem Wegfall des Beschaffungsdrucks entsteht 
oft ein Vakuum. Im oordrhein-westfälischen 
Modell waren so auch zu Beginn nur 21 % 
der Teilnehmer mit ihrem Freizeitverhalten 
zufrieden, 28 % waren unzufrieden und 52 % 
gaben eine ambivalente Einstellung an. Nach 
zwei Jahren berichteten 48 % posilive Verän
derungen, 9 % negative und 43 % ambiva
lente (Czock u. a., 1992, S. 20). 

In Österreich konnte ein drastischer Abbruch 
der Szenenkontakte verzeichnet werden. Im 
Laufe der Behandlung stieg der Anteil derje
nigen, die ihre Verbindungen zum Rausch
gifunilieu abbrachen, von 22 % auf 70 %, 
30 % nahmen wieder Kontakt zur Herkunfts
familie auf (Pfersmann u. a., 1990). Czock 
u. a. (1992, S. 19 f. ) berichten von einer ähn
lichen Tendenz. So stieg der Anteil der Teil
nehmer, die häufig Kontakt zu Personen au-
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ßerhalb der Drogenszene unterhielten, wäh
rend der Behandlung von rund 20 % auf 
60 %. Allerdings nahm auch gleichzeitig der 
Anteil deljenigeo, die oft Konta.kt zu Sze
nenmitgliedern unterhielten, von 16 % auf 
42 % zu. Vermutlieb kam diese Frequenzer
höhung jedoch d~rch die Kontakte bei den 
Besuchen der Beratungsstellen zustande. die 
von den Programmteilnehmern erwartet wur
den. losgesamt nahmen jedenfalls die Sozial
kontakte zu, Isolation und Zurückgezogenheit 
gingen zurück. Die Partnerschaftsbeziehun
gen veränderten sich allgemein quantitativ 
wie qualitativ im positiven Sinne. 

Der körperliebe Allgemeinzustand der Pa
tienten im nordrhein-westfälischeo Modell 
wurde zu Beginn der Behandlung bereits bei 
zwei Drittel der Teilnehmer von den Ärzten 
als gut bezeichnet. Nach dem zweiten Be
handlungsjahr zeigte sich in 100 % der Fälle 
ein guter Gesundheitszustand. Diese subjekti
ven Beurteilungen erfuhren durch die Unter
suchung des Körpergewichts in einem objek
tiven Parameter eine SpezifLZierung. Zu Be
ginn der Behandlung waren 76 % der Patien
ten untergewichtig, nach zwei Jahren redu
zierte sich dieser Anteil auf 38 %. 91 % der 
Patienten zeigten bei ihrer Aufnahme ins Pro
gramm serologisch die Zeichen ein.er durch
gemachten Hepatitis 8-Infektion (die lnzidenz 
in Europa beträgt höchstens 20 % ), 58 % hat
ten Antikörper gegen Hepatitis A (Inzidenz in 
Deutschland 10 %). Zu Neuinfektionen wäh
rend der Methadonbehandlung kam es nicht. 
Neun Patienten waren HIV-positiv. Auch hier 
kam es zu keinen Neuinfektionen während 
der Behandlung. Eine Progredienz der Erlcran
k.ung konnte bei keinem festgestellt werden. 
Als häufigste Nebenwirkungen der Metha
doneinnahme werden chronische Verstop
fung. Schweißneiguog, sexuelle Punktionsstö
rungen und Schlafstörungen genannt. Von 
diesen Nebenerscheinungen waren weniger 
als 20 % der Patienten betroffen, lediglieb 
unter vermehrtem Schwitzen lin etwa die 
Hälfte (Czock u. a., 1992, S. 86 ff.). 

Augenfällig ist der hohe Anteil von Drogen
süchtigen mit psychiatrischen Symptomen. 
wobei eine Dominanz von Depressionen mit 
einer lnzidenz von über 50 % zu beobachten 
ist (Pfersmann u. a., 1990; Williams u. a. 
1990). Der normalpsychologische Status wird 
kaum empirisch untersucht. Hierzu präsentie· 
reo Czock u. a. (J992, S. 57 ff.) jedoch ein
drucksvolle Werte. Ihre testpsychologischen 
Befunde lassen sieb dahingehend zusammen
fassen, daß die psychische Verfassung der 
Patienten vor der Aufnahme ins Programm 
durch eine ausgeprägte emotionale Labilität. 
eine erhöhte Depressivität. eine subjektive 
Beeinträchligung durch körperliche und psy
chische Beschwerdeo sowie durch eine nega
tiv getönte Lebensgrundstimmung gekenn
zeichnet ist. Im Laufe der Behandlung ändern 
sich die Skalenwerte deutlich in die thera
peutisch gewünschte Richtung, erreichen 
bzw. überschreiten jedoch erst nach drei Jah
ren die Grenze zum unauffälligen Nortnbe
reicb. 

Zum Beigebrauch von illegalen Drogen lie
fern BaU und Ross (1991, S. 164) die düfe
renzienesten Angaben. Während der ersten 
sechs Monate der Behandlung konsumierten 
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noch 68 % der Patientep nebenher Heroin. 
nach 4.5 Jahren sank dieser Anteil auf 23 %. 
und von denen. die länger als 4.5 Jahre in 
Behandlung blieben. waren es nur noch 
76 % Die Werte für die Konsumenten von 
Kokain betragen für die gleichen Zeiträume 
49 %. 28 % und 17 %. Der Anteil der Pa
tienten. die Cannabis konsumierten, blieb in 
den ersten beiden Zeitabschnitten mit 48 % 
gleich und nahm erst nach über viereinhalb
jähriger Behandlungszeit auf 37 % ab. Hier 
zeichnet sieb erneut die Bedeutung der Be
bandluogsdauer ab, auf die weiter unten noch 
einmal gesondert eingegangen wird. 

In den bisher genannten Studien wurden ein
zelne Methadonprogramme bewerter oder un
lerschiedliche Programme miteinander ver
glichen. Es mag nabeliegend sein. die Er
gebnisse der Methadonbehandlung mit den 
Ergebnissen konventioneller Abstinenzthera
pien zu vergleichen, wie dies in der umfas
senden Untersuchung von Spiegel und Sells 
(1974) geschehen ist. Es entsteht dann jedoch 
leicht der Eindruck, man suche nach der bes
seren Behandlungsmethode. Diese Vergleiche 
sind aber irreführend. Die Methadonsubstitu
tion versteht sieb nicht als Ersatz für die her
kömmliche drogenfreie Therapie. sie sucht 
dort einen Ausweg anzubieten, wo die her
kömmlichen Maßnahmen nicht mehr ausrei
chen. Deshalb lassen sich diese beiden The
rapieformen auch nur schwer miteinander 
vergleichen. Sie sollten wie in England als 
Bestandteil einer umfassenden Behandlungs
strategie verstanden werden (Ghodse. 1987) 
mit eigenen Zielgruppen und unterschiedli
chen Behandlungszielen. 

Entsprechend handelt es sich bei Teilnehmern 
an Methadonprogrammen gewöhnlieb um Pa
tienten mit besonders therapieungünstigen 
Merkmalen wie einer langen Opiatabhängig
l<eil. mehreren erfolglosen Therapieversu
cben. starker sozialer Desintegration, gehäuf
ter Kriminalität, HIV-lnfektion u. a. Dennoch 
fanden Spiegel und Seils, daß die Teilnehmer 
verschiedener Methadonprogramme einen 
stärkeren Rückgang ihres Opiatbeigebrauchs 
und bessere Beschäftigungsquoten erzielten 
als Patienten unterschiedlicher ambulanter 
und stationärer drogenfreier Therapiepro
gramme (S. 80 ff.). Sie zeigten ferner erst
mals die Bedeutung auf. die dem Paktor Be
handlungsdauer zukommt, der heure als einer 
der wichtigsten Prädiktoren für einen Tbcra
pieerfolg überhaupt gilt (Ncbelkopf 1989; 
Tonry 1990), unabhängig davon. ob es sich 
um eine Substitutionsbehandlung oder eine 
Abstinenztherapie handelt. So blieben die 
Methadonparienten durchschninlich minde
stens 300 Tage in Behandlung, rund 70 % 
verweilten länger als ein Jahr. Die drogen
freien Therapieeinrichtungen erzielten hinge
gen eine durchsclmiuliche Verweildauer von 
weniger als 200 Tagen, der Anteil der Patien
ten, die länger als ein Jahr in Behandlung 
blieben. lag unter 20 %. Rund 23 % der Me
thadonpatienten brachen die Behandlung vor
zeitig ab. die drogenfreien Therapien hatten 
Abbruchquoten zwischen 36 % und 86 %, 
mit einer klaren Tendenz zum höheren Wen. 
Der Rückgang des Opiatbeigebrauchs und die 
Beschäftigungsraten korrelierten bei den Pa
tienten aller Therapieformen posiliv mit der 
Dauer der Behandlung (Spiegel und Seils. 
1974. s. 69 ff.. 81 ff.). 

Auch Ball und Ross (1991. S. 228 ff.) stellten 
bei solchen Programmen bessere Therapieer
gebnisse fest. die schwerpunktmäßig auf Re
habilitation. Beratung und Langzeitorientie
rung ausgerichtet waren. Die Länge der Be
handlung stand nach einer regressionsanalyti
schen Berechnung in einem signiftkanten Zu
sammenhang zu dem Zeitraum seit dem letZ
ten i.v. Drogengebrauch. In speziellen Eva
luierungsstudien wurde die Bedeutung des 
Paktors "Bebandlungsdauer'· für den Erfolg 
der Substitutionsbehandlung nachgewiesen 
(Simpson u. a., 1979: Mc Glothin und Anglin, 
1981). Es steht außer Zweüel, daß Methadon 
die Motivation zur Therapie und dadurch die 
Verweildauer positiv beeinfiußt {Spiegel und 
Seils, 1974, S. 169). Methadonbehandlungen 
erreichen mit bis zu 90 % die höchste Ver
weilquote aller Therapieformen über die 
längste Zeit (Cooper 1987; Schumacber 1989. 
s. 45}. Die Behandlungsdauer beeintlußt auch 
die Verbreitung der Immunschwächekrank
heit AIDS. Patienten, die weniger als ein Jahr 
an einem Methadonprogramm teilnahmen, in
fttierten sieb 1,5rnal häufiger mit dem HIV
Virus als solche, die länger als zwei Jahre in 
Behandlung blieben (Kim, t988). 

3. Schlußfolgerungen 
für die Vollzugspraxis 

Es sei noch einmal ausdrücklich betont. daß 
es dem Verfasser nicht um die Aufwertung 
der Subslitutionsbehandlung auf Kosten der 
konventionellen Abstinenztherapie geht. Wo 
drogenfreie Behandlung Erfolg verspricht. da 
soll auf sie hingearbeitet werden. Die eben 
vorgestellten Zahlen verdemlieben jedoch, 
daß nur ein begrenzter Teil aller Abhängigen 
hiervon erreicht wird. Dies liegt nicht an der 
mangelnden Qualität der therapeutischen Pro
gramme. es liegt am vielf'altigen Erschei
nungsbild des Phänomens Sucht. an unter
schiedlichen Sucbtkarrieren. an persönlichen 
Prädispositionen und vielem anderen. Erst 
mit zunehmendem Aller steigt d.ie Chance 
zum .,maturing out", dem Herauswachsen 
aus der Sucht ohne fremde Hilfe (Moll, 1990, 
S. 71). Viele erreichen dieses Stadium aber 
nicht. sie verkommen in der Drogenszene 
und in den Haftanstalten oder sie sterben. 
Uchtenbagen (1987) stellt in eindringlicher 
Fortn das Schicksal unbehandelrer drogenab
hängiger Gefangnisinsassen dar. So starben 
von den in einer Schweizer Untersuchung er
faßten Teilnehmern eines Abstinenzprogramms 
in der Nachuntersuchungsphase 0,3 % pro 
Jahr. von den Teilnehmern eines Metbadon
programms 0,9 % und von den unbehandel
ten Häftlingen 3,5 %! Zu einem täglichen. 
längerfristigen und kontinuierlichen Heroin
konsum kehrten 33 % der Abstinenzbehan
delten zurück. 16 % der Substituierten und 
46 % der Gefangnisinsassen. 

Die Substitution mit Methadon wird das Dro
genproblem. also die Prage, warum junge 
Menschen überhaupt zu Drogen greüen, 
nicht lösen können. Die oben angeführten 
Forschungsergebnisse ~eigen an, daß auch 
die Ersatzstoffbehandlung nicht frei von Pro
blemen ist. Beigebrauch. Rückfälle in den 
Heroinkonsum. Kriminalität sind nur einige 
Punkte. die hier genannt sein sollen. Wenn 
jedoch die Schätzungen aufgrund internatio-

7 

naler Erfahrungen annähernd richtig sind. 
nach denen 40 % aller Methadonpatienten in
nerhalb von fünf Jahren sozial und beruOich 
voll integrien sind und ohne Opiate, d. h. 
auch ohne Methadon. auskommen können, 
35 % bei verbessertem sozialem und gesund
heitlichem Status weiterhin auf Methadon an
gewiesen sind und nur 25 % keinen Nutzen 
von der Substitution haben (Moll. 1990, S. 
153), dann fällt es schwer, die Widerstände 
zu begreüen. die von der Gesellschaft der Er
satzstoffsubstitution entgegengesetzt werden. 
Die Bindung an das Betäubungsmittelgesetz 
beschränkt die Verordnung von Methadon 
auf den Einzelfall und drängt großOächige 
Substitutionsprogramme an den Rand der Jlle
galität.3l Damit gehen nicht nur reelle Chan
cen auf ein sozial venrägliches Leben für den 
einzelnen Abhängigen verloren, übersehen 
werden auch die sozialen und wirtschaft
lichen Konsequenzen. Cooper (1987) weist 
darauf hin, daß in den USA tausende Patien
ten sicher und erfolgreich mit Ersatzstoffen 
substituiert werden und dabei ein produktives 
Leben führen. Die Behinderung von Substitu
tionsbehandlungen führt hingegen zu einer 
enormen volkswirtschaftlichen Belastung 
durch Haftaufenlhalte, zahlreiche erfolglose 
Abstinenztberapien, den dauerhaften Ausfall 
im Arbeitsprozeß. Sozialhilfeleistungen, ärzt
liche Behandlungskosten aufgrund der krank
machenden Lebensführung der unbehandelten 
Süchtigen u. a. 

Aus der Darstellung der empirischen For
schungsergehrusse ging die Bedeutung der 
Behandlungsdauer, die eine hohe Therapie
motivation voraussetzt, hervor. Gerade diese 
Motivation fehlt aber den meisten drogenab
hängigen Gefangnisinsassen. Die bisherigen 
Erfahrungen mit der Methadonbehandlung 
ennuntem jedoch dazu. gerade die Gruppe 
von Süchtigen anzusprechen, die die Ver
büßung der Haftstrafe einer konventionellen 
Therapie vorziehen. Wenn durch die kontrol
lierte Vergabe von Met.hadon außerhalb der 
Gefängnisse therapieresistente Drogeru.üchti
ge psychosozial stabilisiert und emkriminali
siert werden können. dann ist dies prinzipiell 
auch innerhalb der Anstaltsmauem möglich. 
Die Vorteile einer Substitutionsbehandlung 
im Strafvollzug sind evident: 

- Hier findet sich die Ieiassische Zielgruppe 
der Ersatzdrogenbehandlung mit den üblj
chen therapieungünstigen Merkmalen. 

- Die strukturellen und faktischen Bedingun
gen des Strafvollzuges bieten - wie gezeigt 
wurde - für diese Zielgruppe die ungün
stigsten Voraussetzungen für eine Verbes
serung ihrer Abhängigkeit und der damit 
verbundenen Lebensumstände. 

- Der drogenabhängige Strafgefangene wird 
bei einer Methadonbehandlung nicht durch 
institutionelle und staatliche Therapieforde
rungen unter Druck gesetzt. Damit steigt 
die Chance, seine Motivation zu erhöben. 
Rascbke (1987) zeigt am Beispiel soge
nannter niedrigschwelliger, identitätsonen
tierter Beratungseinrichrungen. bei denen 
die Bedürfnisse der Klienten vor der For
derung zur Drogenfreiheit stehen. den 
positiven Effekt eines solchen Vergehens 
auf: Die Absicht, drogenfrei zu werden, 
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enlWickelte sich in solchen Einrichtungen 
von 15 % auf 73 %. die Therapiebereit
schaft wuchs von 28 %auf 41 %. 

- Ein Rückgang der intramuralen, drogenbe
dingten Kri.minalilät, der Abhängigkeit zwi
schen den Gefangenen und aller sich dar
aus ergebenden unerwünschten sublrulrurel
Jen Begleiterscheinungen ist zu erwarten. 

- Die Übertragungsmöglichkeiten des HIV
Virus durch Blutkontakte aufgrund des ge
meinsamen Gebrauchs von Spritzen wer
den eingeschränkt. 

- Die Ziele des Strafvollzugs und der Ersatz
drogenbehandlung decken und ergänzen 
sich. Die Befreiung vom Beschaffungszwang 
bzw. die Entkr:iminalisierung, psychische 
und körperliebe Stabilisierung, schulische 
und berufliche Förderung, Festigung so
zialer Beziehungen und (Re-)Integration in 
die Gesellschaft sind für den Kriminellen, 
für den Drogensüchtigen, für den kriminel
len Drogensüchtigen und für den drogen
süchtigen Kriminellen die vorgegebenen 
Behandlungsziele. 

Freilich muß bei einer Methadonbehandlung 
im Strafvollzug mit Problemen gerechnet 
werden. die nicht leichtfertig übersehen wer
den dürfen. Zunächst einmal sind die rechtli
eben Rahmenbedingungen genauso eng wie 
für externe Substitutionen und erlaubeil eine 
Methadonvergabe nur in begründeten Einzel
fallen.4> Krumsiek (1992) möchte diesen Rah
men erweitert sehen. lehnt eine Dauerbehand
lung mit Methadon im Strafvollzug jedoch ab 
und spricht sich für die Substirution erst im 
Rahmen der Emlassungsvorbereirung aus. 
Um eine Reintaxikation zu vermeiden. sollten 
aber nur besonders rückfallgeHihrdete i. v. 
Abhängige ausgewählt werden. Damit ist eine 
der schwierigsten Hürden genannt. Gerade 
die aufgezeigte enge Verflecbrung von Dro
genabhängigkeit und Kriminalität erschwert 
es. aus Hunderten von Gefangenen die ein
deut.ig i. v. Abhängigen zu selektieren und 
nicht auf Simulanten hereinzufallen, die eine 
solche Abhängigkeit nur vortäuschen. um 
kostenfrei in den Genuß von Merhadon zu 
kommen und dadurch erst abhängig werden. 
Es ist auch auszuschließen, daß Fixer absicht
lieb kriminelle Handlungen begehen, um erst 
im Strafvollzug den Vorzug einer Substiruti
onsbehandlung zu erfahren. Dies könnte nur 
verhindert werden, wenn die Schwierigkeiten 
für eine extramurale Methadonvergabe nicht 
größer sind als innerhalb der Justizvollzugs
anstalten. 

Fraglieb ist, ob eine Beschränkung der Be
handlung auf die Phase der Entlassungsvor
bereitung sinnvoll ist. da dann die entkrim.i
nallsierende und HIV-präventive Wirkung 
der Substirution während des Strafvollzugs 
nicht mehr greifen kann. Die NachbeLreuung 
bzw. Portführung der Ersatzdrogenbehand
lung nach der Haftentlassung müßte unbe
dingt gewährleistet sein. Die Auswahl der 
Patienten und ihre medizinische und psycho
soziale Betreuung brächten erhöhte Anforde
rungen an die Anstaltsärzte und -psycholo
geu. an die sozialen Dienste und die mit den 
Anstalten kooperierenden Suchtberatungsstel
len mit sich. In Bremen wird die Substiruti-

onsbebandlung in den Vollzugsplan integriert 
und durch ein umfassendes, interdisziplinäres 
psychosoziales Begleitangebot ergänzt, das 
Entlassungsvorbereitungen und die vorüber
gebende Substitution durch die Anstalt nach 
Entlassung einschließt. Es werden Patienten 
mit Krankheiten gemäß NUB-Richtlinien3l 
und mit langjähriger Abhängigkeit und Kri
minalität bei Haftzeiten von mindestens sechs 
und höchstens 18 Monaten ins Programm 
aufgenommen (Fritsch, 1993). Hanwig (1990) 
spricht sieb hingegen grundsätzlich gegen 
den Beginn der Methadonbehandlung im Straf
vollzug aus, fordert aber dennoch die Mög
lichkeit zur Portführung einer bereits außer
halb begonnenen Maßnahme. 

Trotz dieser Schwierigkeiten, zu denen in der 
Praxis sicher noch weitere binzukommen 
werden, wird sich auch der Strafvollzug auf 
Dauer nicht gegen unkonventionelle Mög
lichkeiten stellen können, wenn er nicht in 
seiner Ratlosigkeit verharren und irgendwann 
vor dem Drogenproblem kapirulieren möchte. 
So wie auch draußen vielfältige Modi der 
Substirutionsbebandlung nebeneinander exi
stieren, so wird es erst recht kein einheitli
ches Modell ,.Substitution im Strafvollzug" 
geben können. Allein schon die spezielle 
Strukrur der verschiedenen Anstalten mit 
ihren unterschiedlieben Gefangenenpopulatio
nen verlangte ein anstaltstypisches Behand
Jungsdesign. das dann noch den individuellen 
Bedürfnissen der Patienten augepaßt werden 
müßte. Mit der Methadonvergabe im Straf
vollzug könnten mit Sicherheit nicht alle dro
genbedingten Probleme in den Anstalten ge
löst werden. Doch einige wichtige Dimensio
nen dieser sieb immer weiter zuspitzenden 
Problematik ließen sieb entschärfen. Nicht 
zuletzt erhebt sich auch die Frage, ob der 
Strafvollzug der geeignete Ort ist, um über 
Sinn und Nutzen der Substirutionsbehandlung 
zu diskutieren. Der Strafvollzug kann bei der 
Behandlung Drogenabhängiger nicht mehr 
leisten als die freien Behandlungseinrichtun
gen und -modelle. Doch wenn die Methadon
substitution auf der politischen Ebene und bei 
allen mit der Behandlung Drogenabhängiger 
betrauten Personen als legales und sinnvolles 
Ergänzungsangebot zur Behandlung Süchti
ger akzeptien und gefördert wird - und eine 
solche Entwicklung kann nicht mehr ausge
schlossen werden -, kann und muß sieb der 
Strafvollzug dieser BolWicklung anpassen. 

Anmerkungen 

1) Sehröder (1993) schätzt die Zahl der He
roinabhängigen in der BRD auf einen Wert 
zwischen 30000 und 400000! 

2) Moll (1990, S. 76 ff.) führt nocb weitere 
Punkte an, die der Therapiebereitschaft der 
Drogenabhängigen entgegenwirken, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden kann. 

3) Der Modellversuch in Nordrhein-Westfa
Jen konnte nur mit Verzögerung beginnen, 
weil die Staatsanwaltschaft Bocbum straf
rechtliebe Ernuttlungsverfahren gegen die 
behandelnden Ärzte angedroht hatte (Moll, 
1990, S. 136 f.). 

4) Zur strafrechtlichen Problematik siebe 
Schumacher (1989) und Moll (1990). 
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5) Neue Untersuchungs- und Behandlungs
methoden (aufgestellt vom Bundesausschuß 
für Ärzte und Krankenkassen) (Anm. des 
Verf.). 
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Krimiwettbewerb beim SFB 
SFB I Kultur aktuell 

Walter-Serner-Preis 1994 

Der SFB lädt ein: Bitte schreiben Sie einen Kurzkrimi! 

Die Jury des SFB-Kriminalmagazins PULP garantiert 
Chancengleichheit und hofft auf Stories von Profi
Schreibern, Fans und Gelegenheitsautoren. 

Jurymitglied für den Jahrgang 94 ist eine Rechtsanwältin, 
die unter die Politiker gegangen ist:· Renate Künast 
(Bündnis 90/Grüne). 

Die Einsendung mit etwa 100 Zeilen bei 65 Anschlägen 
ist zu richten an: 

Sender Freies Berlin 
Redaktion PULP - Walter-Serner-Preis 1994 

Masurenallee 8-14, 14046 Berlin 

Die ausgewählten Krimis werden prämiert und ver
öffentlicht. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluß: 30. November 1994. 

Der SFB-Wettbewerb für Kriminalgeschichten erinnert an 
den Halbwelt-Chronisten Walter Serner , der als Dada
Dandy der 20iger Jahre ein feinsinniges Werk hinterließ. 
Seine Texte sind schillernde Beispiele für "elitäre" 
Volksliteratur. Motto: "Die Welt wird immer kleiner. 
Vergiß es nicht. Sonst kann es dir passieren, daß du 
meinst, weit vom Schuß zu sein, und du stehst vor dem 
Pistolenlauf" 

Schreiben Sie, bitte ... 
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Das Thema Lockenmgen wird heiß diskurien. 
Die Möglichkeiten zu Lockenmgen sind in 
Berlin bereits recht frühzeitig gegeben und 
so/llen genutzt werden. Allerdings muß man 
dazu die nötigen A Vs und Paragraphen ziem
lich gut kennen. Das Kürzel A V steht jilr 
Ausführungsvorschrift und bindet die Anstalt 
nicht zwingend, stellt aber schon etwas mehr 
als eine Möglichkeit dar, jilr besonders liebe 
Gefangene Sonderkonditionen zu schaffen. 
Diese Vorschriften sind fiir alle gedachJ. 

Für den Freigang gelten folgende Regelun
gen. Die im Text erwälmten Paragraphen 
74 a GVG, 120 GVG schließen lediglich 
politische Täler vom Freigang aus. 

§ 10 StVollzG 

Offener und geschlossener Vollzug 

(1) Ein Gefangener soU mit seiner Zustim
mung in einer Anstalt oder Abteilung des 
offenen Vollzuges untergebracht werden, 
wenn er den besonderen Anforderungen des 
offenen Vollzuges genügt und nameollich 
nicht zu befürchten ist, daß er sich dem 
VoUzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die 
Möglichkeiten des offenen Vollzuges zu 
Straftaten mißbrauchen werde. 

(2) Im übrigen sind die Gefangenen im ge
schlossenen VoUzug unterzubringen. Bin Ge
fa.ngener kann auch dann im geschlossenen 
VoUzug untergebracht oder dorthin zurück
verlegt werden, wenn dies zu seiner Behand
lung notwendig ist. 

A V zu § 10 StVollzG 

-1-

Gefangene sind nach Maßgabe der vorband~ 
nen Haftplätze im offenen VoUzug unterzu
bringen, wenn die VoraussetZUngen des § 10 
StVollzG, der hierzu erlassenen bundesein
heitlichen Verwalrungsvorschrift und der 
nachfolgenden Regelungen vorliegen. 

-2-

(1) In Abweichung von Nummern 1 und 2 
der VV zu § 10 StVoUzG sind Verurteilte zu
nächst direkt im offenen Vollzug aufzuneh
men, wenn sie sich fristgemäß zum Strafan
trin stellen (Selbststeller) oder ausschließlieb 
Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken ist. 
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Neuvorstellung 
Die vom 1 . 9. 1994 an gültigen A V s 

(2) Bei Selbststellern erstellt die Anstalt in
nerhalb von 14 Tagen eine erste VoUzugspla
oung. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob 
sie sich nach den einschlägigen Vorschriften 
für einen Verbleib im offenen Vollzug eignen 
oder in eine Anstalt des geschlossenen Voll
zuges zu verlegen sind. 

(3) Bei den in Nummer 2 Abs. 3 der VV zu 
§ 10 StVollzG genannten Gefangenen bedarf 
die Frage, ob ein Verbleib im offenen Voll
zug zu verantworten ist, trotz der Selbststel
lung der besonders gründlichen Prüfung. 

-3-

Die Möglichkeit einer Unterbringung im of
fenen VoUzug ist nicht nur bei der Einwei
sung. sondern auch im weiteren Verlauf der 
Haft zu prüfen. Bei Gefangenen mit einer 
voraussichtlichen Reststrafzeit von weniger 
als vier Jahren wird diese Prüfung in regel
mäßigen Abständen, mindestens alle sechs 
Monate durchgeführt. Das Ergebnis ist akten
kundig zu machen. Gefangene, deren vor
aussichtliche Reststrafzeit noch mehr als zwei 
Jahre beträgt, dürfen nur aufgrund einer Kon
ferenz nach § 159 StVollzG in den offenen 
VoUzug verlegt werden. 

- 4 -

(1) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß ein 
Brminlungs- oder Strafverfahren anhängig 
ist, sind Stand und Gegenstand des Verfah
rens durch Anfrage bei den Strafverfolgungs
behörden festzustellen. Die Eignung für den 
offenen VoUzug liegt in Abweichung von 
Nummer 2 Abs. 1 Buchstabe d der VV zu 
§ 10 StVollzG nur dann nicht vor. wenn die 
in diesem Zusammenhang gewonnenen Er
kenntnisse auf Flucht- oder Mißbrauchsge
fahr hindeuten. 

(2) Die Anfrage im Sinne von Absatz 1 er
folgt schriftlich. wenn eine besonders gründ
uehe Prüfung erforderlich ist (VV Nr. 2 Abs. 
3 zu § 10 StVollzG). 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aus
schließlieb Ersatzfreiheitsstrafe zu voUstrek
ken ist. 

-5 -

In Abweichung von Nummer 1 Abs. 1 Buch
stabe c und Nummer 2 Abs. 1 Buchstabe d 
der VV zu§ 10 StVoUzG wird bestimmt: 

Vor der Verlegung ausländischer Gefangener 
vom geschlossenen in den offenen Vollzug ist 

durch Anfrage bei der Ausländerbehörde 
festzustellen, ob ein Ausweisungsverfahren 
anhängig ist. Dieses steht der Verlegung nur 
entgegen, wenn die in diesen Zusammenhang 
gewonnenen Erkenntnisse. auf Plucht oder 
Mißbrauchsgefahr hindeuten. Äußert sich die 
Ausländerbehörde trotz Hinweises auf die im 
Vollzug zu treffende Botscheidung nicht in
nerhalb von zwei Monaten, in besonders be
zeichneten Eilfällen nicht innerhalb eines Mo
nats, wird ohne ihre Mitteilung entschieden. 

-6-

Nummer 1 Abs. 1 Buchstabe d der VV zu 
§ 10 StVollzG gilt nicht für Gefangene. g~ 
gen die die Unterbringung in einer Botzie
hungsanstalt (§ 64 StGB) angeordnet ist. 

-7-

Als erheblich suchtgefährdet im Sinne von 
Nummer 2 Abs. 1 Buchstabe a der VV zu 
§ 10 StVollzG gelten Gefangene mit aktueller 
Betäubungsmittelproblematik im Sinne des 
Betäubungsmittelgesetzes. 

VV zu § 10 StVollzG 

-1 -

(1) Vom offenen VoUzug ausgeschlossen sind 
Gefangene, 

a) gegen die während des laufenden Frei
heitsentzuges eine Strafe vollzogen wurde 
oder zu vollziehen ist, welche gemäß 
§ 74 a GVG von der Strafkammer oder ge
mäß § 120 GVG vom Oberlandesgericht 
im ersten Rechtszug verhängt worden ist. 

b) gegen die Untersuchungs-. Auslieferungs
oder Abschiebungshaft angeordnet ist. 

c) gegen die eine vollziehbare Ausweisungs
verfügung für den Gelrungsbereich des 
StVollzG besteht. 

d) gegen die eine freiheitsentziehende Maßre
gel der Besserung und Sicherung oder eine 
sonstige Unterbringung gerichtlich ange
ordnet und noch nicht vollzogen ist. 

(2) ln den Fällen des Abs. 1 Buchstaben a, c 
und d sind Ausnahmen mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde zulässig. In den Pällen des 
Buchstabens a ist die Vollstreckungsbehörde. 
in den Fällen des Buchstabens d das zu
ständige Gericht zu hören; in den Fällen des 
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Buchstabens c bedürfen Ausnahmen des Ein
vernehmens mit der zuständigen Ausländer
behörde. 

-2-

(1) Für die Unterbringung im offenen Voll
zug ungeeignet sind in der Regel namentlich 
Gefangene, 

a) die erbeblich suchtgefährdet sind. 

b) die während des laufenden Freiheitsentzu
ges entwichen sind, eine Plucht versucht, 
einen Ausbruch unternommen oder sich an 
einer Gefangenenmeuterei beteiligt haben, 

c) die aus dem letztem Urlaub oder Ausgang 
nicht freiwillig zurückgekehrt sind oder bei 
denen zureichende tatsächliche Anhalts
punkte dafür gegeben sind. da.ß sie wäh
rend des letzten Urlaubs oder Ausgangs 
eine strafbare Handlung begangen haben, 

d) gegen die ein Ausweisungs-, Ermittlungs-, 
oder Strafverfahren anhängig ist, 

e) bei denen zu befürchten ist. daß sie einen 
negativen Einfluß ausüben, insbesondere 
die Erreichung des VolllUgszieles bei an
deren Gefangenen gefahrden würden. 

(2) Ausnahmen von Absatz 1 können zugelas
sen werden, wenn besondere Umstände vor
liegen: die Gründe hierfür sind aktenkundig 
zu machen. ln den Fällen des Buchstabens d 
ist die lUStändige Behörde zu hören. 

(3) Bei Gefangenen, gegen die während des 
laufenden Freiheitsentzuges eine Strafe we
gen grober Gewalttätigkeiten gegen Perso
nen, wegen einer Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung oder wegen Handels mit 
Stoffen im Sinne des Gesetzes über den Ver
kehr mit Betäubungsmitteln vollzogen wurde 
oder zu vollziehen ist oder die im Vollzug in 
den begründeten Verdacht des Handels mit 
diesen Stoffen gekommen sind, bedarf die 
Prage. ob eine Unterbringung im offenen 
Vollzug zu verantworten ist, besonders 
gründlicher Prüfung. 

-3-

{1) Ein Gefangener. der sieb im offenen Voll
zug befmdet, ist in den geschlossenen VoU
zug zurückzuverlegen, wenn 

a) er seine Zustimmung zur Unterbringung 
im offenen Vollzug zurücknimmt, 

b) er sich für den offenen Vollzug als nicht 
geeignet erweist. 

c) Umstände bekannt werden, die nach Nr. 1 
einer Unterbringung im offenen Vollzug 
entgegengestanden hätten. 

(2) Dem Gefangenen ist Gelegenheit zur Äu
ßerung l\.1 geben. Die Gründe für die Verle
gung sind aktenkundig zu machen und dem 
Gefangenen bekanntzugeben. 

(3) Die Verlegung in den geschlossenen VoU
zug schließt eine erneme Unterbringung im 
offenen Vollzug nicht aus. 

Die Gnmdlagen jür Ausführungen und Aus
gänge basieren auf dem folgenden Paragra
phen. 

§ 1l StVollzG 

Lockerungen des Vollzuges 

(1) Als Lockerung des Vollzuges kann na
mentlich angeordnet werden. daß der Gefan
gene 

l. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Be
schäftigung unter Aufsicht (Außenbeschäf
tigung) oder ohne Aufsicht (Freigang) 
eines Vollzugsbediensteten nachgehen darf 
oder 

2. für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt 
unter Aufsicht (Ausführung) oder ohne 
Aufsiebt eines Vollrogsbediensleten (Aus
gang) verlassen darf. 

(3) Diese Lockerungen dürfen mit Zustim
mung des Gefangenen angeordnet werden, 
wenn nicht zu befürchten ist. daß sich der 
Gefangene dem Vollzug der Freiheitsstrafe 
entziehen oder die Lockerungen des Vollzu
ges zu Straftaten mißbrauchen werde. 

A V zu § 11 StVollzG 

- 1-

Grundsatz 

(l) Vollzugslockerungen dürfen nur geeigne
ten Gefangenen gewährt werden. losbeson
dere darf nicht zu befürchten sein, daß sich 
die Gefangenen dem Vollzug der Freiheits
strafe entziehen oder die Lockerungen des 
Vollzuges zu Straftaten mißbrauchen werden 
(§ 11 Abs. 2 StVollzG). 

(2) Über Vollzugslockerungen und deren Mo
dalitäten ist nach FesL~tellung der Eignung im 
EinzelfaU zu entscheiden. Der Anstaltsleiter er
läßt die notwendigen anstaltsinternen Regelun
gen unter Berücksichtigung der bundeseinheit
lichen Verwaltungsvorschrift zu § 11 StVollzG 
und der nachfolgenden Bestimmungen. 

-2-

Außenbeschäftigung 

Außenbeschäftigung soll Gefangene befähi
gen, außerhalb der Anstalt beanstandungsfrei 
einer regelmäßigen Beschäftigung nachzuge
hen. Sie dient damit insbesondere der Erpro
bung für die Zulassung zum Freigang. 

-3-

Ausführung 

{I) Gefangene, denen Urlaub oder Ausgang 
nicht gewährt werden kann. können ausge
führt werden, wenn dies zur Erreichung des 
Vollzugszieles (§ 2 StVollzG) sinnvoll und 
aufgrund der personellen Gegebenheiten der 
Anstalt möglich ist. 

(2) Die Zahl der ausführenden Dieostkräfte 
und die sonstigen Modalitäten einer Ausfüh-
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rung sind so festzulegen, daß eine ständige 
und unmittelbare Beaufsichtigung der Gefan
genen siebergestellt ist. Erforderlichenfalls ist 
darauf zu achten, daß der Ablauf der Ausfüh
rung in seinen Einzelheiten für die Gefange
nen und für Außenstehende nicht vorberseh
bar ist. 

(3) Ausführungen ohne besondere Sicber
heitsproblematik können auch einer Dienst
kraft allein übenragen werden. ln diesen Fäl
len kann die Beaufsichtigung für kurze Zeit 
gelocken werden, sofern hierfür ein unab
weisbarer Anlaß bestehr und nach dem bis
herigen Verbalten des Gefangenen während 
der Ausführung ein Mißbrauch nicht zu be
fürchten ist. 

(4) Gruppenausführungen fmden grundsätz
lich nicht statt. 

(5) Private Fahrzeuge dürfen bei Ausführun
gen nicht benutzt werden. 

- 4 -

Ausgang 

(1) Geeigneten Gefangenen (Nummer I ) sol
len Ausgänge gewährt werden. Damit erhal
ten sie die Möglichkeit, die Anstalt zu be
stimmten, dem Vollzugsziel (§ 2 StVollzG) 
dienenden Zwecken zu verlassen 

(2) Gefangene, die im offenen Vollzug unter
gebracht sind oder sieb für den offenen Voll
zug eignen und vorbehaltlos mit einer Verle
gung dorthin einverstanden sind. aus beson
deren Gründeo aber in einer geschlossenen 
Anstalt untergebracht sind, können zur Stär
kung ihrer EigenverantWortlichkeit darüber 
bioaus Ausgänge erhalten, sofern dies die Re
sozialisierung nicht gefährdet. Die Anstalt 
setzt hierfür nach Maßgabe der Erkenntnisse 
über die vollzugliebe Situation des einzelnen 
Gefangenen diesem gegenüber einen zeitli
chen Rahmen fe'st und entscheidet entspre
chend den anstaltsinternen Regelungen über 
die beabsichtigten Einzelausgänge. 

(3) Die Senatverwaltung für Justiz bestimmt 
im Rahmen ihrer Fachaufsicht Fristen. inner
halb deren die Justizvollzugsanstalten über 
ihre Entscheidungspraxis und den Umfang 
der Ausgänge l\.1 berichten haben. 

-5-

Freigang 

(1) Geeignete Gefangene (Nummer 1) sollen 
zum Freigang zugelassen werden. Damit er
halten sie die Möglichkeit, außerhalb der An
stalt einer Arbeit. Berufsausbildung, berufli
eben Fonbildung oder Umschulung insbeson
dere auf der Grundlage eines freien Bescbäf
tiguogsverbältnisses (§ 39 Abs . l StVollzG) 
nachzugehen. 

(2) Freigang kann auch zum Zwecke der Be
schäftigung im eigenen Betrieb. im Betrieb 
eines Angehörigen oder zum Zwecke der 
Selbstbeschäftigung (§ 39 Abs. 2 StVollzG) 
sowie zum Zwecke der Versorgung oder 
Pflege naher Angehöriger gewährt werden. 
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Hierüber entscheidet nach besonders gründli
cher Prüfung der AnstaltsleiteL 

(3) Die Zulassung zum Freigang setzt regel
mäßig eine Beobachtungszeit in der Anstalt, 
aus der Freigang gewährt werden soll, und 
die Erprobung durch andere Vollzugslocke
rungen oder Urlaub voraus. Gefangene, die 
sich selbst zum Strafantritt gestellt haben, 
können sofort nach der Entscheidung Ober 
den Verbleib im offenen Vollzug (Nr. 2 Abs. 
2 A V zu § I 0 StVollzG) zum Freigang zuge
lassen werden. 

(4) Die Justizvollzugsanstalt setzt für die Ge
fangenen die tägliche Rahmenzeit individuell 
fest . Die Rahmenzeit soll zu Anfang lediglich 
die Arbeit und andere notwendige Tätigkeiten 
ermöglichen und bei Bewährung allmählieb 
ausgedehnt werden. Die Aufenthaltszeit in 
der Anstalt soll auch gegen Ende der Haftzeit 
mindestens 8 Stunden betragen. Über Aus
nahmen entscheidet der Anstaltsleiter. 

(5) Die Justizvollzugsanstalt bestimmt Sprech
zeiten, zu denen sich die zum Freigang zuge
lassenen Gefangenen zur Erörterung ihrer 
persönlichen, sozialen und berullichen Situa
tion in der Anstalt einzufinden haben. 

(6) Freigang darf nur aus den von der Auf
sicbtsbehörde dafür bestimmten Einrichtun
gen gewährt werden. 

- 6-

Anhängige Ermittlungs· oder Strafverfahren 

ln Abweichung von Nummer 7 Abs. 2 Buch
stabe d der W zu § l1 StVollzG wird be
stimmt: 

(1) Liegen Anhaltspunkte dafür vor. daß ein 
Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig 
ist. sind Stand und Gegenstand des Verfah
rens durch Anfrage bei den Strafverfolgungs
bebörden festZUstellen. Das Ermittlungs- oder 
Strafverfahren steht der vorgesehenen Voll
zugslockerung nur dann entgegen, wenn die 
in diesem Zusammenhang gewonnenen Er
kenntnisse auf Mißbrauchs- oder Fluchtge
fahr hindeuten. 

(2) Die Anfrage im Sinne von Absatz 1 er
folgt schriftlich. wenn eine besonders gründ· 
liebe Prüfung erforderlich ist (VV Nr. 7 Abs. 
4 zu § 11 StVollzG). 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht wenn aus
schließlich Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrek
ken ist. 

-7-

Ausländische Strafgefangene 

ln Abweichung von Nummer 6 Abs. 1 Buch
stabe c und Nummer 7 Abs. 2 Buchstabe d 
der W zu§ 11 StVollzG wird bestimmt: 

Vor der Zulassung im geschlossenen Vollzug 
untergebrachter ausländischer Gefangener zu 
Außenbescbäftigung, Ausgang oder Freigang 
ist durch Anfrage bei der Ausländerbehörde 
festzustellen. ob ein Ausweisungsverfahren 
anhängig ist. Dieses steht der vorgesehenen 

Vollzugslockerung nur dann entgegen, wenn 
die in diesem Zusammenhang gewonnenen 
Erkenntnisse auf Mißbrauclls- oder Fluchtge
fahr hindeuten. Äußert sich die Ausländerbe
börde trotz Hinweises auf die im Vollzug zu 
treffende Entscheidung nicht innerhalb von 
zwei Monaten. in besonders bezeichneten 
Eilfällen innerhalb eines Monats. wird ohne 
ihre Mitteilung entschieden. 

-8-

Erhebliche Suchtgefährdung 

(1) ln Abweicllung von Nummer 6 Abs. 
Buchstabe d und in Ergänzung zu Nummer 7 
Abs. 3 der VV zu § 11 StvollzG kann Gefan
genen. gegen die die Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) angeordnet ist 
oder die erheblich suchtgefährdet sind, zum 
Besuch von Suchtberatungsstellen oder The
rapieeinrichtungen anstelle einer Ausführung 
ein Ausgang auch dann gewährt werden. 
wenn einer Mißbrauchs- oder Fluchtgefahr 
durch die Begleitung einer geeigneten Person 
begegnet werden kann. 

(2) Als erheblich suchtgefahrdet im Sinne von 
Nummer 7 Abs. 2 Bucllstabe a der W zu 
§ 11 StVollzG gelten Gefangene mit aktueller 
Betäubungsm.irtelproblematik im Sinne des 
Betäubungsmittelgesetzes und Gefangene. die 
zum Mißbrauch von Betäubungsmitteln oder 
Alkohol neigen und aufgrund dieser Neigung 
erhebliche Straftaten begangen oder wieder
holt Freiheitsstrafen verbüßt haben. 

VV zu§ 11 StVollzG 

-1-

Bei der Außenbeschäftigung wird der Gefan
gene entweder ständig und unmittelbar oder 
in unregelmäßigen Zeitabständen durch einen 
Vollzugsbeamten beaufsichtigt. 

- 2-

(1) Freigang kann auch in der Weise ange
ordnet werden, daß ein Dritter schriftlieb ver
pflichtet wird, die Anstalt unverzüglich zu be· 
nachrichtigen, wenn der Gefangene an der 
Beschäftigungsstelle nicht rechtzeitig er
scheint, sich ohne Erlaubnis entferm oder 
sonst ein besonderer Anlaß (z. B. Erkran
kung, Trunkenheit) hierzu besteht. 

(2) Die Anstalt überprüft das Verhalten des 
Gefangenen während des Freigangs in unre
gelmäßigen Abständen. 

-3-

(1} Der Anstaltsleiter übertragt die Ausfüh
rung des Gefangenen besonders geeigneten 
Bediensteten. 

(2) Vor der Außenbeschäftigung und der Aus
führung erteilt er den Bediensteten die nach 
Lage des Falles erforderlichen Weisungen. 

-4-

(1) Die Entscheidung über Lockerungen im 
Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe ist in 
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einer Konferenz nach § 159 StVollzG vorzu
bereiten. Über die Konferenz ist eine Nieder
schrift zu fertigen; gutachterliebe Äußerun
gen sind aktenkundig zu machen. Lockerun
gen sind in diesen Fällen in der Regel nur 
unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 
StVollzG zulässig. Sie bedürfen der Zustim
mung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Ausführung und 
die Außenbeschäftigung unter ständiger und 
unmittelbarer Aufsicht. 

-S-

(1) Außenbeschäftigung, Freigang und Aus
gang sind ausgeschlossen bei Gefangenen 

a) gegen die während des laufenden Frei
heitsentzuges eine Strafe vollzogen wurde 
oder zu vollziehen ist, welche gemäß 
§ 74 a GVG von der Strafkammer oder ge
mäß § 120 GVG vom Oberlandesgericht 
im ersten Rechtszug verhängt worden ist. 

b) gegen die Untersuchungs-, Auslieferungs
oder Abschiebungshaft angeordnet ist. 

c) gegen die eine vollziehbare Ausweisungs
verfügung für den Geltungsbereich des 
StVollzG besteht. 

d) gegen die eine freiheitsentziehende Maßre
gel der Besserung und Sicherung oder eine 
sonstige Unterbringung gerichtlich ange
ordnet und noch nicht vollzogen ist. 

(2) ln den Fällen des Abs. 1 Buchstaben a, c 
und d sind Ausnahmen mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde zulässig. In den Fällen des 
Buchstabens a ist die Vollstreckungsbehörde. 
des Buchstabens d das zuständige Gericht zu 
hören: in den Fällen des Buchstaben c be
dürfen Ausnahmen des Einvernehmens mit 
der zuständigen Ausländerbehörde. 

- 6-
(1) Außcnbescbäftigung, Freigang und Aus
gang sind nur zulässig, wenn der Gefangene 
für diese Maßnahmen geeignet ist, insbeson
dere ein Mißbrauch nicht zu befürchten ist. 
Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen. 
ob der Gefangene durch sein Verhalten im 
Vollzug die Bereitschaft gezeigt hat. an der 
Erreichung des Vollzugszieles mitzuwirken. 

(2) Ungeeignet für eine Lockerung nach Abs. 
1 sind in der Regel namentlich Gefangene, 

a) die erheblich suchtgefährdet sind, 

b) die während des laufenden Freiheitsentzu
ges entwichen sind. eine Flucht versucht 
haben. einen Ausbruch unternommen oder 
sich an einer Gefangenenmeuterei beteiligt 
haben. 

c) die aus dem letztem Urlaub oder Ausgang 
nicht freiwillig zurückgekehrt sind oder bei 
denen zureichende tatsächliche Anhalts
punkte dafür gegeben sind. daß sie wäh· 
rend des letzten Urlaubs oder Ausgangs 
eine strafbare Handlung begangen haben. 

d) gegen die ein Ausweisungs-. Ermittlungs-. 
oder Strafverfahren anhängig ist. 
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e) bei denen zu befürchten ist, daß sie einen 
negativen Binfluß ausüben, insbesondere 
die Erreichung des Vollzugszieles bei an
deren Gefangenen gefährden würden. 

(3) Ausnahmen von Abs. 2 können zugelas
sen werden, wenn besondere Umstände vor
liegen; die Gründe bierfür sind alaenkundig 
zu machen. ln den Fällen des Buchstabens d 
ist die zuständige Behörde zu hören. 

(4) Bei Gefangenen, gegen die während des 
laufenden Freiheitsentzuges eine Strafe we
gen grober Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder wegen einer Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung vollzogen wurde oder zu 
vollziehen ist, bedarf die Frage, ob eine Lok
kerung des Vollzuges zu verantworten ist. 
besonders gründlicher Prüfung. 

§ 15 StVollzG 

Entlassungvorbereitung 

(I) Um die Entlassung vorzubereiten soll der 
Vollzug gelockert werden(§ 11 StVollzG). 

(2) Der Gefangene kann in eine offene 
Anstalt oder Abteilung(§ 10) verlegt werden, 
wenn dies der Vorbereitung der Entlassung 
dient. 

(3) Innerhalb von 3 Monaten vor der Entlas
sung kann zu deren VorbereitUng Sonderur
laub bis zu einer Woche gewährt werden. 
§ ll Abs. 2. § 13 Abs. 5 und § 14 gelten ent
sprechend. (Anm. d. Red.: Die Paragraphen 
11. 13, 14 definieren Urlaub, Ausgang. und 
deren Widerruf.) 

(4) Freigängern (§ 11 Abs. 1 Nr. 1) kann in
nerhalb von neun Monaten vor der Entlas
sung Sonderurlaub bis zu sechs Tagen im 
Monat gewähn werden. § 11 Abs. 2, § 13 
Abs. 5 und § 14 gelten entsprechend. Absatz 
3 Satz 1 findet keine Anwendung. 

AV zu§ 15 StVollzG 

Sonderurlaub nach § 15 Abs. 4 StVollzG soll 
gewährt werden, wenn der Gefangene einer 
Freigängertätigkeit nachgeht. Er kann insbe
sondere dann gewährt werden, wenn sieb der 
Gefangene nach Zulassung nachweislich um 
eine Freigängertätigkeit bemüht und deren Auf
nahme in angemessener Zeit zu erwarten ist. 

§ 35 St VollzG 

Urlaub, Ausgang und Ausführung 
aus wichtigem Anlaß 

(1) Aus wichtigen Anlaß kann der Anstaltslei
ter dem Gefangenen Ausgang gewähren oder 
ihn bis zu 7 ' Tagen beurlauben; der Urlaub 
aus anderem wichtigem Anlaß als wegen ei
ner lebensgefährlichen Erkrankung oder we
gen des Todes eines Angehörigen darf sieben 
Tage im Jahr nicht übersteigen. 

(2) Der Urlaub nach Absatz I wird nicht auf 
den regelmäßigen Urlaub angerechnet 

(3) Kann Ausgang oder Urlaub aus den in 
§ 11 Abs. 2 genannten Gründen nicht ge
währt werden, kann der Anstaltsleiter den 

Gefangenen ausführen lassen. Die Aufwen
dungen hierfür bat der Gefangene zu tragen. 
Der Anspruch ist nicht geltend zu machen, 
wenn dies die Behandlung oder die Eingliede
rung behindern würde. 

AV zu§ 35 StVollzG 

Urlaub, Ausgang oder Ausführung aus wich
tigen Anlaß kommen dann in Betracht, wenn 
die Anwesenheit des Gefangenen außerhalb 
der Anstalt zur Erledigung wichtiger Angele
genheiten familiärer oder sonst persönlicher, 
geschäftlieber oder rechtlicher Art nachweis
lich geboten ist. 

-2-

Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder 
Fluchtgefahr ist bei der Gewährung von 
Vollzugslockerungen oder Urlaub aus wichti
gen Anlaß nach den Ausfübnmgsvorschriften 
zu§§ 11 bzw. 13 StVollzG zu verfahren. 

VV zu§ 35 StVollzG 

-1-

Die W zu §§ 11. 13. 14 StVollzG gelten 
sinngemäß. 

-2-

(1) Bei einer Ausführung entscheidet der An
staltsleiter über die nach Lage des Falles er
forderlichen besonderen Sicherungsmaßnah
men. 

(2) Eine Ausführung unterbleibt, wenn trotz 
Androhung angemessener besonderer Siche
rungsmaßnahmen zu befürchten ist, daß der 
Gefangene sich dem Vollzug der Freiheits
strafe entziehen oder die Ausführung zu Straf
taten mißbrauchen werde. Dies gilt nicht. 
wenn die Ausführung zur Abwendung einer 
unminelbaren Gefahr für Leib und Leben des 
Gefangenen unerläßlich ist. 

§ 36 St VollzG 

Gerichtliche Termine 

(l) Der Anstaltsleiter kann einem Gefangenen 
zur Teilnahme an einem gerichtlichen Termin 
Ausgang oder Urlaub erteilen, wenn anzu
nehmen ist. daß er der Ladung folgt und 
keine Entweichungs- oder Mißbrauchsgefahr 
(§ 11 Abs. 2) besteht. § 13 Abs. 5 und § 14 
gelten entsprechend. 

(2) Wenn ein Gefangener zu einem gerichtli
chen Termin geladen ist und Ausgang oder 
Urlaub nicht gewährt wird. läßt der Anstalts
leiter ihn mit seiner Zustimmung zu dem Ter
min ausführen, sofern wegen Entweichungs
oder Mißbrauchsgefahr (§ 11 Abs. 2) keine 
überwiegenden Gründe entgegenstehen. Auf 
Ersuchen eines Gerichts läßt er den Gefange
nen vorführen, sofern ein Vorführungsbefehl 
vorliegt. 

(3) Die Vollzugsbehörde unterlebtet das Ge
richt über das Veranlaßte. 

AV zu§ 36 StVollzG 

-1 -
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Zur Beurteilung der Mißbrauchs- oder 
Fluchtgefahr ist bei der Gewährung von Aus
gang oder Urlaub zur Teilnahme an einem 
gerichtlieben Termin nach den Ausführungs
vorschriften zu §§ 11 bzw. 13 StVollzG zu 
verfahren. 

-2-

Kommt die Gewährung von Urlaub oder 
Ausgang zur Teilnahme an einem gerichtli
chen Termin nicht in Betracht, ist darauf hin
zuwirken, daß das zuständige Gericht einen 
Vorführungsbefehl erläßt. Ergeht kein Vor
fübrungsbefehl, ist unter Beachtung der 
Nummer 4 der VV und der Nummer 3 der 
AV zu § 11 StVollzG über eine Ausführung 
zu entscheiden. 

VV zu § 36 St VollzG 

- 1-

(1) Beantragt der Gefangene unter Vorlage 
einer Ladung die Teilnahme an einem ge
richtlichen Termin, so entscheidet der An
staltsleiter, ob er dem Gefangenen hierfür 
Ausgang oder Urlaub erteilt oder ihn ausfüh
ren läßt. 

(2) Eine Pflicht des Anstaltsleiters, das Ge
richt über seine Entscheidung zu unterrich
ten, besteht nicht. 

-2-

(1) Ersucht das Gericht die Anstalt, einen Ge
fangenen an einem gerichtlichen Termin teil
nehmen zu Jassen, so klärt der Anstaltsleiter, 
ob der Gefangene der Ladung Folge leisten 
will. Bejahendenfalls prüft der Anstaltsleiter. 
ob er dem Gefangenen Ausgang oder Urlaub 
erteilt oder ihn ausführen läßt. 

(2) Der Anstaltsleiter unterrichtet das Ge
richt, und zwar auch dann, wenn der Gefan
gene die Teilnahme an dem Termin ablehnt. 

-3-

Wird der Gefangene auf seinen Antrag oder 
überwiegend in seinem Interesse ausgeführt, 
so werden ibm in der Regel die Kosten aufer
legt. 

-4 -

(1) Erläßt das Gericht einen Vorführungs
befehl und ersucht es die Anstalt um Vorfüh
rung, so läßt der Anstaltsleiter den Gefange
nen zu dem gerichtlichen Termin vorführen. 

(2) Vor der Vorführung erteilt der Anstalts
leiter die nach Lage des Falles erforderlichen 
Weisungen und entscheidet über besondere 
Sicherungsmaßnahmen. 

- 5-

Im Benehmen mit dem Richter, der die 
Dienstaufsicht bei dem Amtsgericht führt, in 
dessen Bezirk die Anstall liegt, setZt der An
staltsleiter die Zeit fest, in der dem Gefange
nen Gelegenheit gegeben wird, in der Anstalt 
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
vorgeführt zu werden. 

-kmm-
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Vom Sonnrag, dem 11. September, bis 
Diensrag, dem 13. September 1994. fand das 
Ei.nführu.ngssem.inar für Einrichtungen für 
Drogenkonsumenten, die im europäischen 
Strafvollzug arbeiten, sratt. Die Veranstaltung 
war in London. Es waren 18 Delegierte aus 
den zwölf Ländern der Europäischen Union 
anwesend. Für die Bundesrepublik Deutsch
land war der Referatsleiter für Menschen in 
Haft bei der Deutschen AIDS-Hilfe, Michael 
Gäh.ner. zu dieser Veransraltung eingeladen 
worden. Als zweite deutsche Delegierte war 
die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemein
schaft der Sozialarbeiter und Sozialpädago
gen im Strafvollzug, Frau Brigitte Schulz, an
wesend. lngesamt wohnten 46 Teilnehmer 
dieser Veransralrung bei. 

Da.s Vorhaben wurde aus Mitteln der Euro
päischen Union fmanziert und durchgefiihn 
vom Prisoners Resource Service (PRS) in 
London. Dieser Verein betreut in diversen 
englischen Gefangnissen Insassen, u. a . auch 
Gefangene, die Drogengehraucher sind sowie 
Häftlinge, die aus anderen Staaten kommen. 

Die Organisation der Veranstaltung war gut. 
Es muß allerdings gleich bemerkt werden. 
daß der Wissenssrand der Teilnehmer sehr 
unterschiedlich war. Während aus Frankreich 
und Portugal Ministerialbeamte anwesend 
waren. nahmen aus Deutschland, England, 
Irland, Belgien, Holland, Luxemburg Vertre
ter von Organisationen teil, die im Strafvoll
zug Drogenarbeit leisten. 

Da England das Gastgeberland war, soll der 
Strafvollzug dort einmal kurz umrissen wer
den. Es gibt 130 Einrichtungen, von denen 
die meisten vor über \ 00 Jahren errichtet 
wurden. Die Ha.ftansralten sind regelmäßig 
überbelegt, und die Zahl der Gefangenen in 
den leLZten zehn Jahren betrug kontinuierlich 
40000 bis 50000. Der Anteil der Haftstrafen 
pro Kopf der Bevölkerung liegt in Großbri
rannien höher als in irgendeinem anderen 
EU-Mitgliedssraat. Die verurteilten Straftäter 
werden in eine Sicherheitskategorie ein- und 
einer Strafvollzugsansralt mit entsprechender 
Kategorie zugeteilt. H IV I AIDS ist ein großes 
Problem. Die medizinischen Einriebrungen in 
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Netz von Einrichtungen 
der Europäischen Union 
für Drogenkonsumenten 
im Strafvollzug 

den Haftanstalten sind bemüht, mit der Pro
blematik umgeben zu können. Der Anteil der 
Prauen unter den Gefangenen beträgt ca. 
4 %. 

Das französische Strafvollzugssystem besteht 
aus 180 separaten Haftansralten. Es gibt zwei 
Grundtypen von Haftanstalten: .,maisons 
d 'arretw (für Häftlinge, deren Prozeß noch 
bevorsteht sowie für Häftlinge mit einer Haft
strafe von bis zu zwei Jahren) und .,centres 
de detention" für Häftlinge mit längeren Haft
strafen. 1m Moment sind in Pra.nkreich ca. 
55 000 Gefangene in Haft. 

Drogenkonsumenten werden im französi
schen Strafvollzug im wesentlichen von den 
Antennes Taxieomanie betreut. In ganz Frank
reich gibt es 17 Antenne-Teams. Diese Teatns 
unterstehen dem Gesundheitsministerium. Die 
Arbeit des Antenne-Teams konzentriert sieb 
auf die Gesundheitsfürsorge. ln dem Bericht 
der Franzosen heißt es, daß fast 40 % der 
Drogenkonsumenten in Fresne HIV-positiv 
sind. 

In Dänemark sind nie mehr als 3 000 bis 
4000 Menschen in Haft. Es gibt 14 staatliebe 
Gefängnisse. ln Irland gibt es 13 verschie
dene Anstalten, und es beftnden sich ca. 2200 
Personen in Haft. In Belgien existieren 33 
Gefängnisse. Inhaftiert sind ca. 7000 Men
schen. 66 % der Gefangenen befinden sieb in 
den beiden Brüsseler Gefängnissen. Ca. ein 
Drittel der Inhaftierten hat mehr oder weniger 
schwerwiegende Probleme mit dem Gebrauch 
illegaler Drogen. 

Griechenland hat neun Gefangnisse, die ins
gesamt über 4000 Haftplätze verfügen. Im 
Moment sitzen nahezu 7 500 Gefangene ein. 
Ein Viertel aller Verhaftungen hängt mit Dro
gendelikten zusammen. ln Portugal gibt es 47 
Gefängnisse. Am 15. Juli 1994 waren 9488 
Menschen in Haft. 

In Holland gibt es 8 000 Zellen. Man geht 
davon aus, daß 50 % der Inhaftierten Dro
genprobleme hat. Es gibt drei Sicherbeitska
tegorien: a, b und c. Da der Besitz von Dro
gen für den Eigenbedarf nicht strafrechtlieb 

verfolgt wird. müssen Drogenabhängige erst 
eine Straftat begehen, bevor sie inhaftiert 
werden. 

In Luxemburg gibt es ein Gefängnis. 10 % 
der Inhaftierten befwden sich in einem Teil, 
der halboffener Vollzug genannt wird. Insge
samt sind zur Zeit 399 Männer und 28 
Frauen inhaftiert. Auch in Luxemburg ist das 
Gefängnis srark überbelegt. 

Das Seminar begann am Sonnrag am frühen 
Abend. Die Delegierten und Gäste lernten 
sich kennen und konnten erste Erfahrungen 
austauschen. Am Monrag stellte ein Mirarbei
ter von PRS eine Untersuchung zu EU-Bür
gern im britischen Strafvollzugssystem vor. 
Am Nachmitrag berichteten drei Delegierte 
über ihre Arbeit in dem jeweiligen Mitglieds
land. Dabei waren besonders die Ausführun
gen des spanischen Arztes der Vollzugsan
sralt Barcelona interessant. Er berichtete. daß 
von ca. 2000 Insassen 500 substituiert wer
den. Jeder Gefangene, der es wünschl. ka.nn 
im Gefängnis in Barcelona Methadon bekom
men, nur auf die Begründung hin, daß er dro
genabhängig ist bzw. war. Das hat mich 
schlichtweg gesagt verblüfft, weil doch ge
rade Spanien ein erzkonservatives katholi
sches Land ist. Wenn ich da an unsere erz
konservativen katholischen Bayern denke. die 
bis zum heutigen Tage nicht substituieren .. . 

Aus Belgien berichtete ein Sozialarbeiter über 
seine Tätigkeit. Er gebt zu Gefangenen und 
fiihn mit ihnen Gespräche bzw. macht mit 
ihnen Gruppenarbeit Dabei spielt es eine 
große Rolle, daß die Gefangenen freiwillig zu 
ihm kommen. Er gibt auch keine Berichte an 
die Justiz weiter. 

Danach berichtete eine Delegierte aus Frank
reich über ihre Arbeit mit Drogenabhängi
gen. Sie erzählte. daß in der Vollzugsanstalt, 
in der sie tätig ist, sogenannte drogenfreie 
Räume vorbanden sind. Dort könnten Gefan
gene ohne Drogen leben, wenn sie es wün
schen. 

Der Diensrag begann mit einer Plenarragung 
mit dem Thema: Strukturen des Drogenkon-
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sums in Europa. Ich empfand besonders den 
Vortrag eines holländischen Psychologen, der 
in Amsterdam bei der Polizei arbeitet, inter
essant. Er berichtete, daß das Drogenproblem 
nach der Liberalisierung der Drogengesetzge
bung nicht größer geworden ist. Während 
zum Beispiel das Durchschnittsalter der Dro
genkonsumenten 1984 ca. 26 Jahre war, liegt 
es beute bei fast 33 Jahren. Damit sei klar be
wiesen, daß die Liberalisierung keinesfalls 
dazu geführt, daß mehr Menschen Heroin 
konsumieren. Weiterhin führte er aus, daß 
sich zum Beispiel in Frankreich und Spanien 
ca. 60 % der HIV-Neuinfektionen bei Dro
genkonsumenten zeigen, während es zum 
Beispiel in Amsterdam nur 8 % sind. Eigent
lich eindeutig ein Hinweis, daß die Liberali
sierung unbedingt erfolgen muß. 

Gerade in Deutschl4nd wird immer wieder 
argumentiert, daß Drogenfreigabe automa
tisch einen Anstieg des Drogenkonsums be
deuten würde. Daß das nicht so ist, haben die 
Ausführungen des Holländers bewiesen. 

Im Anschluß wurde daruber diskutiert, wie es 
mit dem NetZ von Einrichtungen der Europäi
schen Union für Drogenkonsumenten im 
Strafvollzug weitergehen soll. Bisher ist nicht 

garantiert. daß die EU die Finanzierung für 
ein weiteres Jahr sicherstellt. Beschlossen 
wurde folgendes: Im September 1995 wird 
ein weiteres Seminar durchgeführt. Im Fe
bruar 1995 und im August 1995 wird ein 
Mitteilungsblau an die in jedem Land festge
legte Hauptkontaktperson gesandt. Weiterhin 
sollen die Mitglieder des Netzes über das 
NetZ Informationen für ihre Klienten beschaf
fen können, die nach ihrer Entlassung aus 
dem Strafvollzug in ihr Heimatland zuruck
kehren möchten oder ausgewiesen werden. 

Am Nachmirrag bestand die Möglichkeit, in 
und um London Vollzugsanstalten zu besich
tigen. Ich selbst habe mich für die Besichti
gung einer Jugendhaftanstalt entschieden, in 
der ca. 800 Gefangene zwischen 17 und 22 
Jahren einsitzen. Eine Mitarbeiterin von PRS 
empfing uns am Tor, und was mir gleich als 
sehr positiv auffiel, war der Umgang der Be
diensteten mit der externen Mitarbeiterin. 
Diese Mitarbeiterin hatte selbst Drogener
fahrung und sah so aus, daß sie bei uns in 
Deutschland besonders aufmerksam beim Be
treten der Anstalt kontrolliert worden wäre. 
Ohne jegliche Formalität, d. h. ohne Vorzei
gen oder Abgeben des Ausweises konnten 
wir in die Haftanstalt und uns frei bewegen. 
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Die Anstalt ist in mehrere einstöckige Wohn
bereiche gegliedert. Der Umgang der Gefan
genen mit dieser Betreuetin war sehr locker 
und alle Bediensteten, die wir unterwegs tra
fen, beg!Üßten sie auch. Es herrschte ein 
Ton, den man in deutseben Gefängnissen 
nicht gewohnt ist. Ganz toll war der Radio
sender, den die Jugendlichen in der Anstalt 
betrieben. 

Als Fazit dieses Seminars isL festzustellen, 
daß die Einrichtung eines europä~chen Netz
werkes sehr wichtig wäre. Die Broschüren 
der Deutschen AIDS-Hilfe aus dem Bereich 
Menschen in Haft wurden mit großer Be
geisterung zur Kenntnis genommen. Etwas 
vergleichbares gibt es in anderen euro
päischen Ländern nicht. Gerne hätten andere 
Organisationen diese Informationsbroschüren 
in ihre Landessprache übersetzt. 

Es bleibt zu hoffen. daß die EU weiterhin 
Mittel zur Verfügung stellt. damit dieses 
wichtige Projekt fortgeführt werden kann. 
Die Kontakte, die man bei so einem Seminar 
knüpft sind sehr wertVoll. und reflektieren die 
eigene Arbeit. 

Michael Gähner 
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Diktaturen tendieren dazu, nicht von jedem 
geliebt zu werden. Und so war die Anzahl 
derer, die mit ihr in der DDR ideell vegetier
ten zwar hoch, aber nie 100 %. Das "Hand
buch" für Dil-taruren rät in diesem Pali. die 
geseUscbaftlicbe Existenz dieser Minderhei
ten (ob politisch oder kriminell), durch Isola
tion zu leugnen. Im ersten deutschen Arbei
ter- und Bauernstaat kam dieser Aufgabe der 
Strafvollzug nach. Nun waren jene Orte dok
trinärer Umerziehung beherrscht von Inhu
manität und Dogmatismus. Mit der Wende 
gingen erst die politischen Häftlinge, dann 
die Kleinkriminellen durch Amnestie und 
etwas später die Dogmas. Und so rauften sich 
die übriggebliebenen Insassen mit den trag
baren Staatsbediensteten zusammen, um für 
die Übergangszeit bis zur Vereinigung einen 
Justizvollzug zu schaffen, der seinesgleichen 
im heutigen Deutschland sucht. 

Die äußeren Einflüsse hierfür waren ausge
sprochen günstig, da es weder ein Drogen
problem in der ehemaligen DDR gab, noch 
geltungssüchtige Politiker sich an diesem Pro
zeß zu profilieren versuchten. So gab es in 
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Heiligt der Zweck 
die Mittel? 
der NA Rummelsburg zu dieser Zeit für 
resozialisierungswillige Gefangene eine sehr 
großzügige Urlaubs- und Ausgangsregelung, 
um familiäre Kontakte. eine wichtige Wieder
eingliederungshilfe, nicht abreißen zu lassen. 
Ferner wurden die Haftbedingungen der Au
ßenwelt so weit wie möglich angepaßt. Das 
heißt, es gab zufriedenstellende räumliche 
Gegebenheiten, die Kost war durchaus voll
wertig. Es gab in dieser Zeit für jeden Rund
funk- und Pemsehgenehmigungen, unabhän
gig von ihrer Straftat. und es herrschte eine 
wohltuende Sauberkeit und Ordnung, trotz 
der veralteten Bausubsr.anz. 

Da abzusehen war, mit dem 3. Oktober 1990 
würden die Haftanstalten Ost-Berlins ge~ 
schlossen, regte sich der Widerstand bei den 
Inhaftierten. Einesteils aus Angst vor dem 
Drogenrealismus in bundesdeutseben Gefäng
nissen, andererseits, um einmal erkämpfte 
Rechte innerhalb des Vollzuges nicht zu ver
lieren. Damit waren die Voraussetzungen ge
geben, geschulte Verhandlungsführer aus Se
natsbeständen in Rummelsburg einfallen zu 
lassen. Diese prangeneo die ach so schiech-
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ten hygienischen Zustände in Rummelsburg 
an, immer mit dem Zusatz, in Tegel existie. 
reo nur Hafträume mit Schamwändeo, Pern
sebgenehm.igungen seien dort kein Problem, 
die Kostformen haben fast "Noble-Cuisine
Charakter". Erfahrene Sozialarbeiter sind an 
sich schon das Resozialisierungsende. End
strafen kommen auf Grund von 2/3-Beschlüs
sen der Strafvollstreckungskammer selten 
vor, und den Drogenrealismus dichteten sie 
der Welt von Fabeln und Märeben an. 

Nun sind Inhaftierte gebrannte Kinder und 
vom Charakter skeptisch. Darum forderte die 
Insassenvertretung von Rummelsburg einen 
Ortstermin in Moabit. um Beweispflicht zu 
fordern. Ob. welch ein Szenario wurde für 
sie gestaltet. Besichtigt wurde eine spezielle 
Station des Hauses m. wo diese Vorausset
zungen einigermaßen gegeben waren. Und so 
wartete man in Rummelsburg auf den Tag 
zur Übersiedlung und den Anbruch des 
neuen ,.Schöoheitsfarmvollzuges". 

Der Tag kam über sie mit all seiner Pracht 
und Überraschung. Da die meisten über Haus 
I und U Tegel geordert wurden. waren jene 
Überrasebungen erschreckeoder Natur. Viele 
fragten sieb, ob man noch in einem zivilisier
ten Land wäre. Die räumlichen Gegebenhei
ten in diesen Häusern sind alles andere als 
hygienisch. Inhaftierte werden auf Grund der 
Einschlußzeiten zu Eremiten verzogen. Sau
berkeit schließt die vorhandene Bausubstanz 
aus. Die Voraussetzungen für einen ftnan
zierbaren Pemsehempfang, nämlich die 
Steckdosen, fehlen vollständig. Drogen wur
den den meisten innerhalb der ersten ha lbeo 
Stunde feilgeboten. Über die Arbeits- oder 
besser Urlaubseinstellung einiger Sozialarbei
ter möchte ich gar nicht erst sinnieren. Und 
die vorzeitigen Entlassungen der StrafvoU
streckungskammer liegen so um die LS %. 

Welche Schlüsse zieht nun der gelehrige In
haftierte aus dem real dahinsiechenden So
zialismus? ln dieser so christlichen Gesell
schaft hält man die Wahrheit auch nicht für 
der Weisheit letzten Schluß. Denn wie beißt 
es so schön: "Du sollst nicht falsch Rechen
schaft ablegen. wider besseres Wissens" . 
Und der Zweck heiligt die Mittel. um den 
Einigungsprozeß in aller Ruhe genießen zu 
können. Damit meine ich nicht die unteren 
und mittleren Justizvollzugsbeamten, die täg
lich ihren Dienst verrichten. Wie beantwortet 
man nun meine Artikelüberschrift? Von mir 
gibt es dazu keinen Kommentar, denn ich bin 
voreingenommen und verärgert. 

Steffen Zippel 
Berlin- Tegel. TA I 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen; 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
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"Gewalt" in der "Vorzeige
Anstalt" Weiden ... an zwei 
Beispielen: 

Beispiel Nr. 1: Aufgrund 
eines Hungerstreikes, den ich 
wegen der Androhung des Aus
räumens von Unterlagen aus dem 
Haftraum sofort nach Eröffnung 
der Verfügung des Dienstleiters 
begann, und des Durchziehens 
des "Streiks " auch auf dem Haft
raum, wurde die Vollzugsbüro
kratie tätig: Nachdem ich erst 
nach 4 'h Tagen einem Arzt vor
gestellt wurde, der mich kurz 
wegen dem Hungerstreik unter
suchte, und danach auf meinen 
Haftraum zurück wollte, ließen 
mich die drei begleitenden Be
diensteten nicht mehr zurück. 
Statt dessen forderten die drei 
vier weitere an, und nachdem 
diese den Gangbereich betreten 
hatten, sich dabei auch schön 
verteilt, ergriffen sie mich, dreh
ten sofort die Arme auf den Rük
ken und schleiften mich, mehr 
tragend denn selber gehend, die 
Treppe runter in einen Arrest
raum. Dort standen alle sieben 
Bediensteten weiter herum, war
teten darauf, bis ich mich vor 
ihnen entkleidet hatte, warfen 
mir dann Anstaltskleidung zu 
und sperrten mich dann in den 
Arrestraum ein. 

Längere Zeit danach hatte ich 
Schmerzen in den Armen und 
insbesondere im Rücken, so daß 
ich deswegen in Behandlung 
bin. Die blauen Flecken an den 
Oberarmen sind zwar wieder 

zurückgegangen, doch die 
Schmerzen in der Lendenwirbel
säule, die ich vorher aufgrund 
vorhandener Schädigungen im 
Griff hatte, mich dementspre
chend auch verhielt. dauern 
weiterhin an. 

Beispiel Nr. 2: Auch Gegen
stände oder "Haftraumbabe" 
sind vor der Vollzugsbehörde 
nicht sicher - so geschehen am 
13.9.94, als gleich drei Bedien
stete in den Haftraum stürmten 
und ihn leerräumten ... bis auf 10 
Aktenordner, 20 Bücher und 20 
Taschenbücher .. . 

Warum diese Aktion? Die 
Bücher und Akten haben doch 
den Bediensteten nichts getan ... 
oder etwa doch??? Nun, die Be
diensteten beriefen sich auf eine 
Anordnung des Dienstleiters , der 
"verfügt" hatte, meinen Haft
raum bis auf die angegebenen 
Anzahlen an Unterlagen leerzu
räumen. Daß dazu auch "leere" 
Aktenordner zählen, hatte ich 
nicht gedacht. Diese kamen je
denfalls nicht zurück, nur ein 
paar Broschüren und Hefte, die 
weder zu den Büchern noch zu 
den Taschenbüchern .,gerechnet" 
wurden ... 

Seitdem lebe ich also in einer 
"fast" leeren Zelle, es ist äußerst 
"hellhörig" geworden, die 
Schnellhefter und mit auf Heft
streifen verbundenen Unterlagen 
stapeio sich kreuz und quer im 
Raum, die Ordnung ist dahin, 
auch die Übersichtlichkeit; was 
auch immer ich suche, ich muß 

erst die ganzen Stöße durchsu
chen, um dann festzustellen, daß 
ich diesen Schriftverkehr ja 
schon ordentlich abgelegt hatte. 
jedoch jetZt k.einen Zugang und 
Zugriff ... also wieder beiseite 
legen. was Neues anfangen ... 
mit dem gleichen Resultat. Dabei 
ist es egal, ob ich jetzt Unterla
gen des Fernstudiums in die 
Hand nehme oder Stellungnah
men aufgrund der laufenden 
Strafvollzugsverfahren abgeben 
muß, ob ich Verfassungsbe
schwerde einlegen will oder nur 
einen normalen Brief schreiben 
will, immer wieder muß ich die 
Sachen beiseite legen. weil mir 
die Unterlagen fehlen ... 

Durch diese stattgefundene 
Konfiszierung mußte ich bereits 
die für die kommende Wocbe 
angemeldeten Klausuren wieder 
absagen, da ich an die Unterla
gen nicht in dem ausreichenden 
Maß herankomme, selbst wenn 
ich den zweimal wöchentlichen 
.. Tausch" wahrgenommen hätte, 
der mir von dieser Behörde zu
gesichert wurde. Auch das wei
tere Studium der Wirtschaftswis
senschaften ist damit in Frage 
gestellt, weil die .,erlaubte" 
Menge an Aktenordnern und Bü
chern bereits mit Fachgebiet aus
gefüllt ist. Und dies alles, weil in 
dieser "Vorzeige-Anstalt" Sicher
heitsmaßstäbe angelegt werden, 
die es in keiner anderen . Anstalt 
bisher gab, auch nicht in der 
Anstalt mit dem höchsten Sicher
heitsstandard' 
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Der Hintergrund dieser m. E. 
rechtswidrigen und gegen die 
Grundrechte verstoßenden Maß
nahme ist jedoch vielschichtig: 
Vorgeschoben dürften nur die 
.,Sicherheitsbelange" , die angeb
liche Unzumutbarkeit der Kon
trolle, die Unübersichtlichkeit, 
eine .,abstrakte Gefahrdung" 
(" ... die schwer überschaubare 
Vielzahl von Büchern und Ord
nern wäre besonders gut zum 
Verstecken unerlaubter Gegen
stände [Ausbruchswerkzeuge, 
Betäubungsmittel oder ähnli
ches] geeignet. Erfahrungsgemäß 
machen Gefangene von solchen 
Möglichkeiten auch Gebrauch 
... ", so die Strafvollstreckungs
kammer des LG Weiden!) sein, 
tatsächlich jedoch möchte die 
Vollzugsbehörde mit dieser Maß
nahme mein Wehren gegen die 
Mißhandlungen eindämmen, das 
Ausschöpfen des Rechtswegs 
verhindern, das Fernstudium zer
stören oder wenigstens soweit 
einschränken, daß ich nicht in 
Vollzeit studieren kann. Aber 
auch meine SChreibhilfe gegen
über anderen Inhaftierten, zu
meist Ausländern, möchte die 
Vollzugsbehörde damit be
schränken ... und mich damit 
zwingen, daß ich endlich "Ar
beit" in einem Anstaltsbetrieb 
annehme - stumpfsinnige mise
rable Arbeit, die zusätzlich zu 
weiteren Schädigungen der Wir
belsäule führt ... und mich natür
lich erniedrigen! SoUre ich jetZt 
etwa die Bezeichnung "Arbeits
Zucht-Haus" für diese .,Vor
zeige-Anstalt" wählen? Vor allen 
Dingen. wo bekannt ist, daß ins
besondere ,.Gefangnisarbeit" 
keine positiven Polgen beZÜglich 
der ,.Wiedereingliederung" zei
tigt? 

Leider muß ich "abwarten", 
was die dennoch gegen diese 
Maßnahme eingelegten Rechts
mittel, auch gegen den Beschluß 
der Strafvollstreckungskammer, 
erbringen; sogar das höchste Ge
riebt ist bereits eingeschaltet ... 
aufgrundder .,Grundrecbtsver
letzungen" ... 

Aufgestellt: 

Weiden, den 17.9.1994 

Ulf Thormann 

An die Redaktion des Lichtblicks 

Nachstehend einige Anmer
kungen zum Thema Streik des 
Gesamtinsassenvertreters M. 
Rücker aus der vorletZten Licht
blick-Ausgabe. 

Der Mißtrauensantrag gegen 
den Ex-1. V .er Wolfgang R. kam 
erst zustande, nachdem ebenje
ner W. R. im Januar an jeder 
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freien Wand der TA lii die 
neuen, repressiven Tagesablauf
regeJungen veröffentlichen zu 
müssen glaubte. Vollauf gerecht
fertigt und bestätigt wurde das 
Mißtrauen dann aufgrund eines 
kun danach erschienenen Arti
kels von W. R. im Lichtblick. 
Da nämlich erfuhren die Gefan
genen der"TA ill, daß die .,über
wiegende Mehrheit" den ~langen 
Riegelk begrüße, was ja nun eine 
an Dummdreistigkeit kaum zu 
überbietende Behauprung dar
stellt. 

Dem mußte nun wirklich ein 
Riegel vorgeschoben werden, 
und zwar in Form einer Neu
wahl; eine andere - legitime -
Alternative, dem merkwürdigen 
und konspirativen Treiben des 
Ex-I.V.ers W. R.eio abruptes 
Ende zu bereiten, war nicht in 
Sicht. 

In der taz vom 5. August steht 
zwar, daß zwischen SPD und 
CDU kein Unterschied besteht, 
das ist jedoch keine - wie fälsch
licherweise von Rücker behaup
tet - Interpretation der taz, son
dern die einer einzelnen Person 
(die wörtliche Rede steht in An
bzw. Abführungszeichen). 

Wenn mit Anarchie gemeint 
ist, sieb nicht widersprucbs- und 
bedingungslos der staatlieben 
Ordnung zu unterwerfen. zu 

Die Alkoholiker-Strafgefange
nen-Hilfe e.V. - kurz ASH -

besteht als Initiative von Sucht
kranken seit Frühjahr 1983. 

allem ja und amen zu sagen und 
damit Jetztendlich zum willfähri
gen Objekt der Justiz zu mutie
ren. dann ziehe ich mir gerne 
diesen Schub an und bedanke 
mich für das Kompliment. Die 
journalistische Integrität Prau 
Plarres - in welcher Form auch 
immer - in Zweifel zu ziehen, ist 
ein absolut aussichtsloses Unter
fangen. Prau Plarre bat nicht nur 
deine lauwarme Geschwätzigkeit 
auf Anhieb abgeleuchtet, nein, 
darüber hinaus wurdest du auch 
noch als Denunziant geoutet -
ein offensichtlich stark traumati
sierendes Ereignis, das du unbe
dingt therapeutisch aufarbeiten 
solltest! 

Abschließend wünsche ich dir, 
daß es dir gelingen möge, deine 
erfolgreiche Arbeit im Sinne der 
Herren mit den Doppelnamen -
unbedrängt von anarchistisch 
verblendeten Elementen - fortzu
führen. 

Roland Buck 
Berlin-Tegel, TA ill 

Artikel .,Das Traumschiff" 
Ausgabe Juli/August 94 

Sehr geehrter Herr v. Thenen, 

als Prau eines Insassen der 
Station J E möchte ich Ihnen Ihre 
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.. Unzulässigkeit" zu Last legen. 
Scheinbar haben Sie nie an einer 
Paargruppe teilgenommen. Aus 
welchen Gründen, ich weiß es 
nicht. Vielleicht UK? Ein Bele
gungsdruck bat sich für die psy
chologische B. nicht ergeben. 
Wir sind nie mehr als fünf Paare. 
Der Psychologe gibt sich sehr 
viel Mühe für den einzelneo und 
Paare in bezug auf deren Zu
kunft. 

Ihr Punkt: 1. Phase und 2. 
Phase haben Sie scheinbar gar 
nicht miterlebt. Ihr Resümee gebt 
an der Realität vorbei. Knast ist 
Knast! Ein wenig sollte der In
haftierte auch daran denken. 
Frage: Warum sitzt man ein? 
Nur die Gesellschaft? Nur die 
Erziehung? 

Ihrem Artikel entnehme ich 
ein .,gewisses" Bildungsniveau, 
welches aber scheinbar nicht 
ausreicht, positive Gegebenhei
ten zu honorieren. Manchmal 
bewirkt positives Denken auch 
Positives. 

(Verfasserin ist der Redaktion 
bekannt) 

Leserbrief von Andreas Pelz, 
Ausgabe Juli/August 1994 

Lieber Andreas Pelz. 
Liebe Redaktionsmitglieder. 

über Deinen Leserbrief haben 
wir uns beim .. Warm & Keß
l.nfos & Berarung für junge 
Lesben & Schwule" sehr gefreut! 
Das wichtigste vorab: Unsere 
richtige Telefonnummer ist 
2 82 79 90!!! 

Erreichbar ist das Team seit 
Anfang September jeden Freitag 
von 14 bis 20 Uhr . ., Warm & 
Keß" ist eine Gruppe von jungen 
Lesben & Schwulen, die für 
andere junge Lesben & Schwule 
da sein wollen, - auch im Knast! 
Jung bedeutet für uns bis ca. 28 
Jahre. Ob Hilfen beim Coming 
Out oder einfache Infos - ruft 
an!!! 

Ansonsten wünschen wir Euch 
alles Gute für Eure Bemühun
gen, eine Schwulengruppe in 
Tegel zu gründen! 

Alles Gute! 

Jean Jacques Soukup 
Jugendnetzwerk Lambda Berlin 
- ein Jugendverband für junge 
Lesben & Schwule 
Ackerstraße 12113 
10115 Berlin 

Eine postwendend offene Antwort 

.,Gewöhnliche Geister verur
teilen gewöhnlieb alles. was über 
ihren Horizont hinausgeht'· (Kurt 
Tucholsky) 

Dazu machen wir folgende 
Angebote: 

Termine (Beratungsstelle): 

Gruppenangebot 

Der Verein sieht seine primäre 
Aufgabe darin, Strafgefangenen 
und entlassenen Strafgefange
nen, aber auch anderen Men
schen mit Alkoholproblemen, 
Beratung und Hilfe anzubieten. 

* Betroffene Strafgefangene über 
Suchtkrankheiten zu informieren 
und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten 

* Einzelgespräche und Gruppen in den 
Vollzugsanstalten 

* Einzelgespräche und Gruppen in der 
Beratungsstelle 

Montag 
Gesprächsgruppe * 
Dienstag 
Gesprächsgruppe* 
Donnerstag 
Entspannungstraining* 
Gesprächsgruppe * 
Samstag 

17.30.19.00 

18.30.20.00 

16.00.17.30 
18.30.20.00 

Suchtkranken Gefangenen soll 
es mit unserer Hilfe ermöglicht 
werden, den oft typischen Krei~ 
lauf Alkohol- Straftat- Haft- Alkcr 
hol- ... zu durchbrechen. 

Alkoholiker-Strafgefangenen
Hilfe e.V. 

• Beratung und Hilfe bei sozialen 
Probierren (Wohnung bzw. Unter
kunft nach der Haft, Schulden, 
Anträge bei Ämtern etc.) 

• Briefkontakte 

* Freizeitaktivitäten 

* Beratung von Angehörigen 

* Unterstützung bei den JustizbehÖr· 
den 

• Kontakte zur Bewährungshilfe und 
den Sozialarbeiterinnen in den 
Anstalten 

* Anlaufstelle nach der Haftentlas
sung 

Offener Treff 
Freizeitgruppe 

16.0().19.00 

• Fiir d~ T~lnnhttten ist ein Vorgespräch niitig. 

Sonstige Termine nach schriftlicher 
oder telefonischer Vereinbarung. 

Mitarbeiterinnen in den 
Haftanstalten: 

JVA Moabit .............. Frau Warncke 
............................... Frau Seefeldt 

JVA Tegel ................. Frau Kasulke 

JVA Frauen 
JVA Plötzensee ......... Frau Seefeldt 

Kontakt nach Vereinbarung schriftlich, 
telefonisch oder über Vormelder bzw. 
GL. 



'der tichtblick' -September/Oktober 1994 

Mit wuchtigen Worten und 
markigen Sprüchen scheint mir 
ein großartiger Kunstschreiber 
der Thematik Pädophilie/Pädera
stie kaum gerecht zu werden. 

Augenscheinlich beruhigend 
ist. daß von einem Nicht-Pseudo
intellektuellen. wie jener des 
Wissens Mächtige. kaum eine 
andere Beurteilung zu erwarten 
war, als die eines provinziellen • 
Hutmachers oder Pleischergesel
lens einer x-beliebigen Klein
stadt. Konstruktive Kritik läßt 
sich leider nicht über Verbal
attacken erreichen, auch nicht 
dann, weOil der vermutete Geg
ner lediglich über - (ich zitiere) 
- ein ,.krankhaftes Hirn~ ver
fügt. Der nächstfolgende Schrin 
wäre nur noch die Nazi-Termi
nologie vom unwerten Leben ... 

Geme greife ich anderer 
Leute pseudointellektuellen U n
fug auf. indem ich mir anmaße, 
konkret die Frage zu stellen, wie 
.umschreibt" man eigentlich 
einen .schwulen Kinderfik
ker~(?) Trotz Fremdwörterbu
ches und Duden gelang mir es 
nicht, die Bedeutung des Wortes 
.justitiabel" zu entschlüsseln; 
hier ist tatsächlicher Bildungsnot
stand meinerseits angezeigt. ge
stand ich mir völlig verunsichert 
mit einem Restbcstand von nie
derträchtigem Intellekt ein. 

I. 

Der beachtliche ~Wert" er
schien mir ferner in der Bezichti
gung der Lüge. Wie ist das mög
lich, wenn es gilr, die ureigene 
Thematik der Sexualität aufzu
werfen, die einem "Betroffenen" 
zwangsläufig näher und vertrau
ter in Theorie und Praxis ist, als 
je einem Außenstehenden, von 
Emotionen getragenen Betrachter 
sein kann? Hat sich dieser doch 
mit keinem Sterbenswörtchen zu 
seiner, ihm eigenen Sexualität 
geäußert und beurteilt alert 
fleißig. akribisch, korrekt und 
hoffentlich auch zukünftig exakt 
anderer Leute Sexualformen I 
mit Gewißheit - auch Normen! 
Tja. nur bei einem hellwachen. 
mit geistigen Pferdestärken ver
seheneo Mit-(U-)Häftling, ergo 
einem Nicht-Pseudointellektuel
lem, ftndet sieb das, was man ... 
nennt. 

Merke: Typen wie ich haben 
niemals jenes Abendland in Ge
fahr gebracht, das sich auf die 
pädophilen Griechen beruft, eben 
jener (aus seiner Siebt) so ~ver
abscheuungswürdigen" Kulturge
schichte, welche bis in unsere 
heutigen Tage hinein immer noch 
starke Beachtung und Bedeutung 
erfahrt, wovon er mit einer an Si
cherheit grenzenden Wahrschein
lichkeit kaum etwas ahnt, - ge
schweige weiß oder wissen will ... 

1. Leiden Sie ln letzter Zelt häufiger a.~ Zlltem der 
Hände? 

2. Leiden Sie ln letzter Zell häufiger an einem 
Würgegefühl (Brechreiz). besonders morgens? 

3. Wird das Zlttem und (!er morgenUic:he Brec:hrelz 
besser. ~m Sie Alkohol llinl<en? 

rr 
4. Vertragen Sie zur Zelt weniger Alkohol als 

früher? 
s. Leiden Slo an Ged&ch!nlslücken nach ster1<em 

Tmken? 
6. Emprtnden Sie nach dem Trinken Gewissensbis 

se (SchuldgetUhle)? 
7. Essen Sie in den Zelten erhöhten Alkoholkon 

s.rns weniger? 
8. Hatten Sie ln leater Zelt öfter Schlafstörungen 

oder Alptr6urne? 
m Anlauf-

Ist es doch wesentlich einfa
cher, weil bequemer. sieb mit 
konservativen Slogans auf Dum
menfang zu begeben, sieb der 
emotionellen Woge "gesunden 
Volksempfindens" anzuschließen 
oder zu bemächtigen, und das 
Denken den Pferden zu überlas
sen, da diese bekanntlich die 
größeren Köpfe vorzuweisen 
haben. In aller Regel ignoriere 
ich Menschen, die mit Diffamie
rung, Diskriminierung, Nichtwis
sen (Sophistik oder Rabulistik) 
ihr ~Geschäft" betreiben, da sie 
sieb wohlwissenrlich aus dem 
.,Ring" einer fairen Diskussions
runde begeben haben. 

Wie schade, einen Menschen 
lediglieb über seine Sexualität re
duzieren zu wollen, die Möglich
keit zu verschenken, einen dik
ken, klaren Trennungstrieb zwi
schen sexuellem Machtmiß
brauch und real existierender Pä
dophilie zu ziehen, selbst wenn 
dies Gesetz und Moral noch 
nicht zubilligen wollen! 

Sexualität auf Po-Pieken re
duzieren zu wollen, ist ungefähr 
so intelligent. wie beim Mund 
stets an Essen zu denken. Noch 
einmal der .. Griff" jenes mäch
tigen Briefschreibers in sein 
Sammelsurium von Ungenauig
keiten und Anwürfen: , .... daß 
dieses Kind mit Dir bumsen will. 

9. FUtilen Sie sich ohne Alkohol gespannt t.nd 
unruhig? 

und Beratungsstelle 
10.Haben Sie MCh den eiSten Gläsern ein 

unwledeiStehllclles Verlargen. weiter zu tsinken? 
U.Wehren Sie sich enlSC/Ileden gegen jedes 

Gespr6ch Ober Alkollol? 
12.Hab0n Sie schon einmal ein bestlmmtes 

Trinksystem versucht (z.B. nur zu bestimmten 
Zelten oder nicht wr einer bestimmten Uhrzelt 
zu trinken)? 

13.Tmken Sie gern und regelmäßig Alkohol, wenn 
Sie allein sind? 

14.Fühkln Sie sich slcllerer t.nd selbsttlewußter, 
wem Sie Alkohol getn.nkeO haben? 

15.Haben Sie elnetl versteCkten VOfrat an Alkohol? 
16. Tmken Sie AlloohOI um Streßsituatiooen besser 
~ oder/Und Arger und Sorgen verge5-
senzu kömen? 

IV 
17 .Sind Ihnen an Ihrer Att>eitsstelle schon einmal 

VOfhalttrcen wegen Ihres Alkoholkonsums 
gemacht worden? 

18.Mußten Sie wegen Ihres Tr1nkens schOn elrvnal 
die Albeitsstelle wechseln? 

19.Sind sie weniger tuehtig wenn Sie trinken? 
20.Sind Sie bzw. Ihre Familie wegen Ihres Trinkens 

schon einmal 1n nnenzielle Sehwlefi&kelten ge
raten? 

21.Sind Sie schon ~rvnal wegen Fahrens unter 
Alkoll01einftu6 m11 der Polizei in Konnlkt gekom 
men? 

Beusselstr.3 
10553 Berlin 
Tel: 030/3919661 

Fahrverbindungen: 
Bus: 101, 123, 227 

U-Bahn : Turmstraße 

Wenn Sie rrehr als zwei Fragen beja
hen, sind Sie mit größter Wahrschein
lichkeit stark alkohotgefährdet. Bei runf 
Bejahungen sind Sie mit Sicherheit 
atkoholkrank. 

entspringt Deinem krankhaften 
Hirn." 
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Nie "verlangte" ich in einem 
meiner Artikel beispielsweise das 
Monopol Erwachsener gegen
über Kindern bzw. Jugendlieben, 
zum nichtgewünscbten Analver
kehr! 

Hier sollte der Nichtkenner 
der Materie hirte recht aufmerk
sam die Ohren spitzen: Sexualität 
zwischen zwei Menschen ge
meinsam erwünscht und erlebt, 
bedarf prinzipell keiner morali
schen Einschätzung Dritter, noch 
viel weniger sind Moralapologe
ten neuzeitlicher Prägung, diese 
Moralwächter und Sittenhüter 
dazu berufen, im sexuellen Be
reich über "falsch" oder "rich
tig" ihre Urteile auszusprechen! 

Eines möchte ich aus dem 
Munde oder der Feder des be
gnadeten Schreibers noch gerne 
wissen: Wie schafft er es eigent
lich. die Umstellung vom Hand
zum Kopfbetrieb - oder könnt~ 
ich den "Fußbetrieb" womöglich 
gratis von ibm erlernen? 

Vorsorglich verbeuge ich 
mich recht tief im voraus in voll
euderer Dankbarkeit, oder sollte 
ich besser schreiben Höflichkeit? 

Klaus Hafernano 
Berlin-Tegel 

Alkoholiker
Strafgefangenen-Hilfe e. V. 



(Der Tagesspiegel vom 22.8 .1 9941 

Katastrophale Zustände 
in den Haftanstalten 

Ausschreitungen wegen Überbetegong I Aggressive Gefangene 

dik. POTSDAM. 21. August. Brandenburgs HatlaoslaUen werden allmählieb stehe· 
rer, aber Innerhalb der Gefängnismauern herrschen zum Tell katastrophale Zustän
de. Alle Gebäude sind überbelegt. 1726 Hllftllnge mllssen skh die vorhandenen 1532 
l'llUu teflen. AlleiD ftl.r BaumaBnahmen mU.ßten bis 1999jllbrUcb 75 bis 80 Millionen 
Mark veranschlagt werden, um menscbenwfirdlge und sichere linterkUnlte tu schal· 
fen, sagte Cbris11an Dertlnger, AbteHungslelter Strafvollzug Im Justlz.mlnlsterlum. 
Besonden ln der Justizvollzugsanstalt IJVAI ln Schwan e Pumpe kam e3 wiederboll 
tu schweren Ausschreilungen unter deulllsa&sen. .Durch die Enge Ist' die Aggressiv!· 
llit der Gefangenen enorm gestiegen", so Dertlnger. Das Wachpersonal war mfiWiter 
llicht ln der Lage, die Schläger voneinander tu trennen. 

Die NA Schwane Pumpe sei das Sor- reits 1000 und zum Jahresende vermutlich 
genldnd Im Land. Dort sind Erwachsene um die 1500 Gegenwärtig kommen die 
und J ugendliche in geschlossenem und of· Gefangenen aus 20 Nationen. 
fenem Vollzug untergebracht Zur Zeit Die vierte große brandenburgische JVA 
gebe es aber keinen richtigen offenen m Frankfurt (Oder) mußte das Justizmini· 
Vollzug, da die Unterlctlnfte innerhalb der sterium 1991 schließen. nachdem aus der 
Gefängnismauer liegen. Die wurde nach ehemaligen Staatssicherheu.sanstalt mas
mebreren Hattlingsausbrüchen erneuert senhaft Ausbrüche gemeldet worden wa. 
und mißt jeut secbsei.nbalb statt früher ren. Noch vor Jahresende soll das neue 
dreieinhalb Meter. Im geschlossenen Voll· Haus eröffnet werden. .Nur die Hülle 
rug gibt es nur Gemeinschaftsunterkünfte bleibt stehen, SODSt ist alles neu·, erklärt 
für -drei und vier Häftlinge, die aber zum Dertinger. Er wartet dringend auf die 180 
Teil lllll sechs bis acht Mann belegt wer· Pllitze. Insgesamt 3S Mlllionen Mark ko· 
den müssen . . Oie einzelnen Ge.fangenen stet der Umbau .Em Luxusknast ISt das 
haben keinen Platz, um sich mal rurüc:kzu. aber nicht. sondern nur eme Anstalt nach 
z.iehen·, berichtete Dertinger .• Sie sind den bundesdeutschem Standard". tntt er Kritik 
e.inzelnen Kumpanenen hemmungslos aus- an seiner Behbrde entgegen. 
geliefert. eine sc:breckliche Vorstellung: Ebenfalls wegen Umbau geschlossen ist 
Zu DDR-Zeiten mußten sogar bis ru 15 Per- seit 1992 d1e emst:lge Jugendstrafanstalt in 
sonen in e'inem Raum leben Die Unzufrie- Wriezen. Auch h1er war es bauhg zu Aus· 
denheil der Hiltlinge über die Zustande bruchen gekommen. Seitdem mussen die 
nehme ru. Es habe massenhaft Beschwer· jugendlichen Strafgefangenen -derzeit 97 
den sowie Beleidigungen des Wachperso· Brandenburger - nach Schwane Pumpe 
nals gegeben. und Berlin gebracht werden. Im Februar 

Nicht viel besser sieht es in den beiden 1995 sollen die ersten 45 Platze in Wriezen 
großen GefingntsSeD in den Stadten Bran· fertig sem. Insgesamt plant das Mirusten· 
denburg und Cottbus aus. Brandenburg ISt um für den Umbau und die Schaffung \"On 
mit 560 Insassen rur Ze1t um 25 Personen et"" 190 Plätzen 18 Millionen Mark ein. 
und Cottbus mit 241 um 17 Gefangene Die rumeist klemeren Gefangmsse mit 24 
überbelegt. Im eliemaligen Zuchthaus, das bis 138 Plätzen an den Städten Konlgs Wu
in den 20er und 30er Jahren in der Stadt sterhausen. luckau, Neuruppin. Oranien· 
Brandenburg errichtet wurde. muß Dertin· burg, Prenzlau und Potsdam sollen ge
ger zufolge in den nächsten 15 Jahren .\'iel schlossen werden. Die zumeist alten einso
umgebaut werden". Im Oktober soll em gen .GenchtsgefangniSSe" d1e oft mtlten 
neues Haftgebaude mit 99 Platzen eroffnet 1.n den Stadtlentren liegen, se:1en wegen 
werden. Dann stehen moderne Einzelzirn· kleiner Belegungszahlen und hohem Per· 
mer statt der einstigen Sechs· biS Acht· sonalaufwand unWirtschaftlich. teilte der 
Mann-Zellen zur Verfügung. Dagegen soll Abteilungsleiter m1L Wabrschemlich ab 
die NA in Cottbus, die m1tten m der Stadt M1tte 1996 sollen am Stadtrand von Neu· 
liegt. langfristig gesc:hlossen und außer- ruppm d1e Bauarbeiten fil.r eme neue An· 
halb der Kommune mit etwa 385 Plätzen stalt mit rund 240 Platzen begmnen. die b1s 
errichtet werden. Dertinger rechnet dam1t I 1999 zur Verfugung stehen sollen. Eine 
allerdings nicht vor 1999. Deshalb wurden wettere Ersatzanstalt mit 250 Plätzen ist 
in der jetzlgen Anstalt neue Kuchen und am Rande Potsdams geplant. 
Saci®elnrichtungen inslalllert. noch in ln den nächsten Jahren mUßten insge
diesem jahrsoll ein neuer Sponplatz ferllg samt 2500 bis 2600 Gefällgnispllltu rur 
werden. Oie Zahl der Häftlinge, die das Verfügung stehen. D1e Zah.l der Insassen 
Cottbuser Gef!ngnis jährlich registnen, nurunt sprunghaft ru: 1991 waren ~ 800. 
steigt. Waren 1993 insgesamt 1180 Perso· jetzt sind es t 726. am Jahresende rechnet 
nen geühlt worden. sind es bis August be· Derhnger mit bis zu 2000. 

(Berline r Morge npost vom 8 .1 0 .19941 

Karlsruher Richter rOtfein bayerische Kollegen ISOdt 

Auch Gefangene braueher 
Briefe aus der Haftanstalt dürfen nur in besonderen Fälle 

\'on Hans Holzhaider 
München - Was ein Mensch einem ande
ren in einem persönlichen Brief schreibt, 
geht normalerweise niemanden etwas an, 
auch nicht die Polizei. den Staatsanwalt 
oder das Gericht. Sitzt der :O.Iensch jedoch 
im ~fangnis. dann muß er SICh gefallen 
lassen. daß die Anstaltsleitung semen 
ßr1ef öffnet und hest, ehe s1e Ihn an den 
Empfänger weiterscbtckt. Es könnte ja 
sem, daß der Gefangene etwa Verabre
dungen für einen Ausbruch treffen will 
oder neue Strafcaten plant oder e~nem 
Komplizen verrüt, wo er die Beute ver
steckt hat. Jeder vernünftige Mensch 
wird einsehen. daß der Staat das nicht 
zulassen kann und deshalb das Recht 
besitzt. den Brietverkehr von Strafgefan· 
genen ru kontrOllieren und gegebenen· 
falls einen Bnef anzuhalten. 

D1e bayerischen Justizvollzugsanstal
ten smd dafür bekannt. daß s1e ihr Recht 
auf Briefzensur besonders extensiv aus· 
legen und auch besonders darauf e~chten, 
daß sich ein ~fangener nicht 10 unziem· 
lieber Weise über Amtspersonen oder 
SU111tsorgane äußen Wenn 'ZUm Beispiel 
der Gefangene X in einem Brief an seine 
Frau die Polizei als Bullenschweine oder 
die Justizvollzugsbeamten als KZ·Knech
te bezeichnet. d:~nn wurde so ein Brief 
b1sher regelmäßig lut.ss1en. Künftig wer
den su~h die Strafvollzugsbehörden in 
Bayern in solch~n Fällen etwas mehr 
Zurückhaltung auferlegen m~en Das 
Bundesverfassungsgericht hat Jl'tzt un
anfechtbar entschieden, daß auch ein 
Strafgefangener Anspruch auf vertrauli· 
eh• Kommunlluu!on mit ihm naheste
hi.'nden Personen hat. und daß dieser 
Anspruch nicht einfach dadurch aufgeho
ben werden kann. daß seine Post \'On 
emem Vollzugsbeamten gelesen Wird, 

• Rt:1chsparte11ag-0LG" in Nümberg. Ote 

I 

Anstllltsleitung beh1elt den Brief ein, weil 
er eine .grobe Beleidigung• enthalte und 
sein Inhalt das Vollzugsziel gefährde. Das 
war 1m August 1991. Mehr als drei Jahre 
später stellte der Zweite Senat des Bun-
desverfassungsgerichtS jetzt fest, daß die
se Maßnahme rechtsv.1drig war, und der 
Brief befördert werden muß. 

Privatsphäre geschUtzt 

Das Gericht stellte fest. daß das Grund· 
gesel% jtdem Einzelnen .einen Raum ge
wällrlotistet. in dem er unbeobachtet steh 
selbst überlassen 1st oder mit Personen 
seines besonderen Vertrauens ohne RUck· 
sieht auf gesellschaftliche Erwartungen 
verkehren kann: Dieser Vertrauens· 
scbutz gehe auch dann nicht verloren. 
. "·enn sich der Staat Kenntnis von den 
veruuullch gemachten Außerungen '·er
schafft", 

Das allgememe Persönlich keltsrecht 
garantiere jedermann. also auch einem 
Gefarlgenen, einen .Freiraum. in dem er 
seinen Emotionen und Wertungen rilck· 
haltlos Ausdruck verleihen kann. ohne 
sich damil staatlichen Sanktionen aunu· 
seuen·. Weil der Bnef des Straubingtr 
Gefangenen ohne dessen eigenes Zutun, 
sond~rn nur .unter lnknufnahme der an· 
geordneten Kontrolle" emem Dritten zur 
KenntniS gelangt sei. könnten aus dem 
Inhalt des Briefes .keme für den Be
schwerdeführer belastenden FolgerunKen 
ge-zogen werden• Die grundgese:zlich g.
scbUtzte Privatsphäre könne, so dte Ver
fassungsrichter. .durc:h d1e Konrrollbe· 
!ugnis zwar regelmäßiR durchbrachen. 

(Berliner Zeitung vo. 
Offener Vollzug auch ohne~ 
Bonn. Oie \"erlegung ~lncs Stratg~t3ng~ncl 
na'h dem Willen de\ Bundesrate> kunf11g 
des Bttroffenen mogilch sein. 1'\ach geltenc 
dts Gefangenen erforderlich, um Ihm ln t 
an ~lbstbesrimmung zu sichern. 

Im konkreten Filii ging es um einen 
~fangenen in der Justizvollzugsanstalt 
Straubing. der sich m einem Bnef an 
seme \"erlobte dalilber beklagte, daßihm 
das Oberlandesgenchi (OLG) Nilrnberg 
die AnschaUung einer elelmischen 
Schreibmaschine verweigert hatte. ln sei· 
ner Wut über diese Entscheidung ge
brauchte er die Formulierung vom 

(Berliner Zeitung vom 15.9 1994) 

PRESSESP 
hKE~~E21l 

Arztkündigung 
löst Streit aus 

Dle Kundigung eines Chefarztes des 
Haftkrankenhauses in Moabit soll 
ausgesetzt werden D•es fordert der 
gesundheilspolitische Sprecher des 
Bondn•s 90/Grüne. Bemd Koppt Die 
Senatsjustizverwaltung hatte dem 
Medlzinet Im März diesen Jahres 
nach 20jährtger Tangkelt gekundlgt. 

, weil er mehrmals und nachdruck
lieh auf unhaltbare med•llnlsche Zu· 
stände Im Haftkrankenhaus hinge
wiesen hat", so der Politiker. Er ver
weist darauf daß die Zustand~ im 
Krankenhaus auch vom Gesund· 
heussenator Oftentlieh krtt:lsien wor
den war Nach Meinung YOn Kopp! 
solle sich die justizsenatorin mit der 
berechtigten Kritik auseinanderst>t· 
zen. Die Senatsjustizverwaltung 
weist die Krittk Köppls zunlct.. Nach 

Mitteilung 
stcr g~lll , 
penllnhch1 
lt'> i)lc S~t 
ihm w('i~ 

und 1\un>ll 
habe mtht 
sundhcll~p 
l)a dtc Mu 
haus bckar 
nat da' Li~ 
hau\ inllu• 

Für Strafverteidiger wird die Einsicht 
in die Aktenlage künftig einfacher 

(Frankfurter Rund! 

U-Haft ist n 
weiteres Ki 

ari KASSEL. 2 
mer, die unter d 
tat in Unt.enuch 
den, können des 
entlassen werdeJ 
Kündigung ist h 
verkündeten Ent 
beit..-gerichtea ( f 
(nicht absehbart 
zurnutbaren BeE 
triebsablaufes Rl 

• Berliner Staatsanwälte scheidung auf den Einfluß von Bar-
kritisieren Ver[assunßsrichter Uns Ex-Justizsenatorin Jutta Lim· 

bach zurück. die im April den Vor· 
Von Vera Fischer sitz des Zweiten Senats übemom· 

men hatte und die bereits als Sena
lorin ,die Bekämpfung der organi· 
slerten Kriminalltät konterkarierte•. 

BM Berlin, 8. Okl 
Heftige Kritik an einem Beschluß 

des Bundesverfassungsgericllts zur 
Akteneinsicht des Verteidigers bat 
der Vorsitzende der Vereinigung 
Berliner Staatsanwälte, Hans-Jür· 
gen Fi!tkinbäuer, geübt. 

Das Karlsruher Gericht zwinge 
die Staatsanwälte beim Kampf g&
gen die Mafia in die Knie, so der 
Obersta.aUan.walt. Wie wichtig eine 
funktionierende Strafverfolgung 
sei, sei zu wenig gewürdigt wor· 
den. Fätldnbiiuer führt die Ent· 

Nach dem Gesetz kann dem Ver· 
tei~er die Akteneinsicht versagt 
werd"en. wenn die Ermittlungen 
noch nicht abseschlossen sind und 
ihr Erfolg ansonsten gefährdet wa· 
re. Fätkinhäuer nennt das Beispiel 
eines Kronzeugen, der mebiere 
MUglleder einer Bande enttarnt. 
Könnle der Verteidig_er eines inhaf· 
tierten Bandenmitglieds das Ver· 
nahmungsprotokoU des Kronzeu
gen einsehen, könnten die übrigen 

Kumpane vor der drohenden Ver
haftung gewaml werden. 

Das Recht zur Akteneinslebt sei 
aber auch wesentlicher Bestandteil 
des Anspruchs eines Beschuldigten 
auf rechtliches Gehör, argumen
tiert das Gericht. Als I<ompromißl~ 
sung mußte bisher der Richter die 
Vorwürfe aus der Akte mündlich 
\'Orlragen. Bei komplexen Sachver· 
halten könne das aber möglicher· 
weise nicht ausreichend sein, beißt 
es in der fetzt veröffentlichten Ent· 
sclleidung einer I<ammer des Zwei
ten Senats vom Juli Auf nicht an· 
gemessen mitgeteilte Tatsachen 
dürfe ein Haftbefehl künftig nicht 
mehr gestützt werden. 

In einer Entscheidung derselben 

Kammer vom Mai 19g3 hieß es, 
mit einer .hinreichend substantlier
len Bekanntgabe des Vorwurfs• sei 
ein faires Verfahren gesichert. Da· 
mab urteilte ansteUe von }utta Lim· 
bach Emst-Gotlfried Mahrenhol7. 

Der Vorsitzende der Berliner 
Sltaf'verteidigerveraiuigung. Rüdi· 
ger Portius. bezeichnete die Ent· 
scheidung als .begrüßenswert und 
deutlich·. Oie Angriffe Fälkinhäu· 
ers gegen Frau Lin1bach siebt er al! 
.,Ausdruck persönlicher RessenU· 
ments aus früherer Zeit". ln der 
drei Richter umfassenden Kammer 
müsse .mindestens ein weiterer 
ern.;lZlmehmender Verfassung:;
richter• die Meinung von Frau 
Llmbach geteilt haben. 

Anlaß für die 
Klage eints Mas 
dachtö auf Hert 
den war Nachci 
ausgesprochene 
für Wlwirksam 
der Arbeitgeber 
chungshaft be.re; 
erle- erneut. r 
Kasseler Richte 
lange Inh!lftien 
päasen im Betrie 
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,Freiraum" 
Schneller zum Urteil 

Immer mehr beschleunigte Strafverfahren Gewahrsam für 24 Millionen 
n ückgehalten werden BERUN (Cru~ justizsenatorin Pesehel

Cutzeit will die Schnellgerichtsverfahren 
Ehemalige Frauenhaftanstalt in Köpenick wird umgebaut 

weiter ausbauen. Nach aniänglichen BERUN (Gru}. Der Umb.lu der fruheren 
Schwierigkeiten mn der Polizei zeigte sie fr.luenhaftanstalt m der GruNuer Straße m 

gen nach dem Asylkompromiß. die konse
quent durchgesetzt würden. 1991 waren es 
rund 1000. 1993 bereits 3000. in diesem 
Jahr werden es voraussichdich 4000 sein. 
Emeut wtes er jedoch den Vorwurf men
schenunwurdtger Zustande fiir die derzett 
212 Abschiebehaftlinge als falsch zurudL 
Nach seinen Angaben dauert der Abschiebe
gewahrsam metst steben bts neun Tage. m 
wemger als 20 Prozent der ralle langer als 
zwet Monate. nur in einem Fall sett uber 
.Jcht Monaten. ln der KruppSLraße set der 
.!Vtsierte Soztalarbetter sett gestem tätig. Ein 
Merkblan. das uber Rechte. Pflichten und 
Beratungsmoghchkeoen inforrmert, soll 
Jetzt tn acht Sprachen ausgegeben werden. 

ot aber tn eine öffenUtche Sphäre um
nien werden• 
n Klanext heißt das: Was in emcm 
:! eines Gefangenen an seine Verlobte 
· eine sonstige \"enrauensperson 
t. geht niemanden etwas an. auch den 
11 mcht. es sei denn. die Sicherheltin 
Anstalt wäre gefährdet oder die Bege
g neuer Straftaten wäre :tu befUrc.h
Daß es mehr als drei Jahre dauene. 

;ich diese einfache Erkenntnis dur-eh
re. ist der Hartnäckigkeil der bayeri
m Justiz "ZU verdanken. Zuniichst hat
las Oberlandesgenchi Bam berg die 
c.hwerd.e des Gefangenen gegen die 
ttbeförderung des Briefes abgewie
Das Bundesverfassungsgencht hatte 

tufhm im Juli 1993 schon emmal 
unsten des Gefangenen entschieden 

Steh am Donnerstag ln einer ersten Zwi- K6~nick zum neuen Abschtebegewahrs.!m 
schenbilanz befnedigt über die steigende m1t bts zu 400 Platu'n kostet 24 Mtlhonen 
Zahl der beschleurugten Verfahren. die von DM. Ursprunglieh h.lne der Senat 19.6 Mtl-
der soforngen Zufilhrung der Verdächtigen honen DM emgeplant Außerdem sind zu-
durchdiePolizeiabhangen. satzlieh 169 Stellen noug. davon 156 zur 

Vor dem Schnellnchter tm BereitsChafts- vemarkung des W.tch~rsonals. dte mtt 
gencht Goth.ter Straße m Schöneberg lan- rund zehn Mtlhonen DM Jdhrhch zu Buche 
den sogenannte Bagatelltater - bisher La- schlagen. Dtese Zahlen gab Innensenator 
dendtebe und metst pointsehe und vietna- Dteter Hecketmann am Otenstag mtt emem 
mestsche Illegale Ztgarettenh.\ndler, die auf Bencht zur Verbesserung der Sttuuon tn der 
frischer Tat ertappt wurden. ln der vergan- Abschiebehaft bekannt. Der kunflige Ce-
genen Woche gab es allem 34 solcher Pro- wahrs.!m 1n K<ipentck soll zum Herbst nach-
zesse. Dtejusttzsenatorin will das Verfahren. sten j.lhres ferug sem. der Gewahrsam 
das bts zum Urteil nur etwa zwei Stunden Kruppstraße (Tiergarten) mtt Jetzt 176 Plät-
dauert. auch auf minderschwere Delikte wte zen als Reserve erhalten bletben 
Trunkenhett im Straßenverkehr ausdehnen zur kurzfnstlgen Entlastung der Krupp-
la.sse8n. 1. M genpost vom 26.9 .19941 Straße werden zum 8. November 30 Platze 

( ~.r m~r or .. 10 den ehemaligen amenkamsehen 
Häftling erhangte McNatrs-Barracks etngenchtet. Dorthtn • h • • werden auch die steben Abschtebehaftlt nge 

SlC m semer verlegt. die dte Jusnzsenatonn für vter Wo· 
• 1z 11 chen im Wege der Amtshilfe tm Cefangnts Einze e e Moabi: untergebracht har. Hecketmann ver-

in seiner Einzelzelle in der wies auf die steigende Zahl der Abschtebun-

ln Kopemck smd weitere Verbesserungen 
vorgesehen. darunter Gememschafts- und 

Femsehraume. etne Frauen- und eme Kran· 
kenstauon. erwetterte Besuchsmbghchkei
ten und dret f reiflachen zu Jl' 600 Quadrat
metern zegenuber emer FretOäche m der 
Krupps<raße. Mtt der zusätzlichen Schulung 
des Wachpersonals wird tm November be
g<Jnnen. Dte Ausländerbehörde wtrd nach 
Angaben Hecketmanns thre Beratungen der 
Abschtebehäftlinge - auch zur Beschaffung 
der Retsedokumeme- mit Hilfe von Sprach
mtnlem tmenstvteren, um die Dauer des 
Abschtebegewahrs.!ms zu verkl.irzen. 

)ustizvoUzugsanstalt Tegel hat ken erhängt Laut Frau Fölster 
der 31jäbrige Christian H. am lagen vorher keine Anzeichen 
späten Sonnabend Selbsbnord auf Suizidgefährdung vor. Der 
verübt Wie Justizsprecherio genaue TodeSzeitpunkt war ge
Uta Föl.ter gestern auf Anfrage stern unbekannt H. war we
milleilte, wurde der tote Häft- gen Raubes zu fünf Jahren und 

lDie Tageszeitung vom 3.11 . 19941 

den Fall nach Samberg zurückver
;en. Die Bamberger Richter kOmme~ 
sich aber nicht im geringsten um die 
nung des höchsten deutschen ~ 
ts und bekräftigten ihre Auffassung. 
Brief sei wegen seines beleidigenden 
11ts zu Recht aufgehalten worden. Die 
fassungsrichtermußten also noch ein
bemüht werden; diesmal entschieden 

selbst, und ?.war mit einem an Deut
keil nicht zu Oberbietenden Rü!fel an 
bayerischen Oberlandesrichte.r. Deren 
einandersenung m1t der Recht.spre
ng des Bundesverfassungsgenc:bt.s sei 
ht immer mit der gebotenen Nüch
.heit' geführt worden und lasse be
!hten, daß der Baroberger Stn!senat 
• Bedeutung der Grundrechte", msbe
dere dem der Meinungsfreiheit, .mcht 

ling mn 22.06 Uhr gefunden. drei Monaten Haft verurteilt s h 11 K 
Er hatte sich die Pulsadern ge- worden: Sein Strafende wäre C fl e S t e f fl as t 
öffnet und dann mit einem Le- am 30. Dezember 1998 gewe-
dergürtel <~n einem Wandha- sen. Die Kripo ermittelt. lpn 

reichend gerecht wud" 
(Der Tagesspiegel vom 17.10.19941 

Hausapotheke statt sterile Spritzen • ln Mecklenburg wird erster deutscher 
Knast von privaten Investoren gebaut 

).10.19941 
:immung 
ten ofiencn \'c lzug soll 
t ohn~ dte Zusumrnunl-; 
.echttSt du~ Zusummung 
Frage ein gewtsses Ma.ß 

Abhängige in Haft sollen Nadeln wenigstens reinigen können 

BE RUN (bk} Dte Justizbehörde h.lt mit der Drogenabhängigen. Das Desinfekrionsminel 
Ausgabe der sogenannten .Hausapotheke sei zur Reinigung .auch von Spritzen geetg
fiir Gefangene· begonnen. Zunachst ftlnf- net und mildert bei richtiger Anwendung 
zehn Gefangene der Anstalt Tegel seten mit das Hepatitis- und HIV-Ansteckungsrisiko" 
Pflaster. Kompressen, Zellstoff- und Alko- teilte die Justizverwaltung mit 

ßerUn (laz) - 'ot macht erfin
dcrucb. ln \lccklcnhuf!!· \ "orpom
mcm hab<n die BJuarl:teuen fur 
den Cllitcn Kna<t tn Prl\atl-e>Jtz 
l•egonnen. Schon tm Herbst 19% 
-allen :.~ \lanner tn dte ncu.
Haitanstalt •n \\"alde~k I-et Durn
m~r<torf rtll11ch~n. Da< Getoaude 
konme donn •I> oJcr ... chnellste Ju
stizbau ~ett lk<tehcn der Bundes· 
republik" 10 dte Annaten der Ge· 
schichte <'ingchen Fur die Bau
dauer sind höchsteM zwei J ahrc 

Statt ::«~.tm tot> JSO.m \l.~tk pro 
HJnplatz kalkuliert man tn \lcck 
knburg mit 2,;Q.tA~I \!an •.• E> ~~ 
<ch"~r zu '~rst~ilen. -..arum da, 
\erfahren ntdlt schon lan~c anac
"endet ""d-. so Behordensp~c
'herBau~r. 

EGEL 
ECEr 
Sprecheein Vta rol
sschheßlich um dtc 
!;Cmchaftcn des Arz
tStizvccwaltung wirft 
widriges Verha lten 
vor Ote Kundtgtmg 
der Justiz- oder Ge

: im Vollzug zu tun. 
de Im Haftkranken
!ien. verfolge der Se-
neues Haftkranken

bauen. sav 

u vom 24.9.19941 

t ohne 
igungsgrund 
ptember. Atbeitneb
erdacht einer Straf
laft. genommen wer
nicht ohne weiteres 
·aussetzung 1\ir eine 
.ner am Donnerstag 
dung des Bundesar
iD Kassel. daß die 

.ter der Haft zu un-
chtigungen des Be
\Z: 2 AZR 7191931. 
Jarstellung war die 
der wegen des Ver
ode! inhaftiert wor
üe daraufhin sofort 
1digung gerichtlich 
.rt wurde, kllndigte 
IChdem die Untersu
~ben Monate andau· 
tar nach Ansicht der 
rechtfertigt, da die 
u erheblichen Eng-
1hrthabe. 

holtupfer sowie einem Oesmfektionsmtttel Zwar hält justizsenatorin Pesehel-Cutzeit 
ausgenanet worden. Anlaß ffir dte Etnffih- die Vergabe steriler Spritzbestecke für Fixer 
rung der Hausapotheke tSt die Deb.ltte um für das wirksamere Mittel zum Schutz der 
den Gesundheitsschutz drogenabhängiger Gesundheit. doch aufgnmd von Sicherhetts
Häftlinge. bedenken wolle sie keine Spritzen ausg<'-

Derzeit benutzen heroinsüchtige Gefan- ben. 
gene in der Regel gebrauchte Spntzen und Die Fraktion Bündnis 90(Grüne unter
Nadeln. Der Nadel-Tausch erhöht die An- srüm einen Gefangenen. der auf Schadens
steckungsgefahr mit Hepatitis und HIV. Ber- ersatz klagt. weil er sich in Haft eine HIV
Iint>r Wtssenschaftler haben bet einer Unter- Infektion zugezogen habe. Wer Häfllingen 
suchung festgestellt. daß d1e HIV-Rate bei sterile Spritzen verweigere. meinen die Gril· 
Menschen mit Haftzetten mit biS zu 30 Pro- nen. nehme HIV-Ansteckungen bewußr in 
zenl fast doppelt so hoch sei als bei anderen Kauf. 

I Der Tagesspiegel vom 27 .8.1994) 

3-0 G S ff . halten und die Polizet benachnchttgt. Dte
!) ramm prengstO Im se hatte mtt rund 80 Beamten darunter 
Gefängnis Tegel aefunden Sprengstof!e:~.-perten_ und Sprengsto!fsuch-

b hunden. das Gelanäe bts tn du! !ruhen 
ln der Justltvollzugsanstah lJ\iAI Tegel \lorgenstunden des Freuag abgesucht. 

stnd wl.lhrend emes Poll1e1-Großemsatzes Nach Auskunft ,·on Justtzsprechi>nn t.:ta 
tn der Nacht zu Freitag 350 Gramm Fotster IS! btsher noch ntcht bekannt, W"'atln 
Sprf'II~tofl und mehrere Zilnder gefunden und wie der Sprengstoff m dte Haftanstalt 
worden Der Sprengstoff war m Mengen zu geschmuggelt worden ISt Ebenso unklar 
ISO und 200 Gramm tn zwei Glc!sem ver- se• derzeit, ob das TZ'T Zl;! Exploston ge
staut. Dt('se w&~en tn den gortnenschen bracht werden sollte oder ledtghch \!me 
Anl11gen der \'oll1ugsanstalt vergraben Erpressung geplantge\~esen set Auf Jeden 
worden. Unter5uchungen der Pola.ei erga- Fall halte der Sprengstoff ausgereicht. um 
ben daß I!> steh um den Sprengstoff T.'--1 im Fall einer Exploston erhebheben Scha
handelte den zu verursachen. Das Tl'\T se1 weder 

Dw Leitung dPr JVA h11tte am Donners- durch Sonden noch mn Durcbleuchtungs-
t•g erste Htnwrtse auf den Sprengstoff er- geraten w orten, sagte Uta Fotster weso 

veran><:hlJ~t 
Wa, fu; da~ Land tn diesem 

Tempo unm(I~Jich ge"e>en "are. 
macht dte pn,ate lnl"estoren
gruppe \\ cgncr & Kludt aus Harn
burg möglkh. Die Gesellschaft. 
>tU 19~to tm Bau 'on pn'"aten 
\\'ohn· und Gc"erb.!zentren tane. 
bnngt die 'tl"llmehlagten Bauko
~ten •<•n rund ;iO ~hllioncn \lark 
auf. die <!"lter den ~ het>erernt>J· 
runr.en mu dem land zu~ndc ~~
l~t "erdtn .ollen .• 01\">ö \ 'tr· 
fahr.:n l:te>ehkum~t d<'ll Bau~. >0 

Bch,•nlcn,pr«her \hchael Bauer. 
Otc \hct\' '''" 'lt'tten der l.and.-s
re~~run~ tltdlt eN mu der Feme
,t~llunt d .... Get>audc' Da Jußcr
dcm d~rch...:hmnh•h .lO !Ul :\lark. 
pro H.tftpiJil g.~p.trt "iltd<n. fin
det dtc,..; Pl~nuni!\\\Ci~ audl den 
Benall d~ Lm,k;rechnun~h,,!c--

\'or allem im Berctch der Ju~lll 
hat dk mc:<:klenbur2ischt land<>
cegierung auch bisha schon rn· 
'ate Firmen beauftra2t. offentlicll~ 
Gebaude zu errichten. unter ande· 
rcm das Rostocker ;\mtsgericllt. 
Denn die Justiz~et>~ude zählten 
nach der Wende· zu den \ erkom
mensten Lieeenschaiten. Ande
rer.K'tts hatte die J~lizreform. 'or 
allem d1e Etaführune 'on Fach~e
nchten. den Bedarf an Rau~cn 
dennaßen erhöht. daß der Lando?S· 
haushalt \"Or den anstehenden 
Ausgaben kapitulierte. 

Datl..>t müßten dio.> funl "'" 
ZIWU Knästen. die nach der 
\\'ende in Bttriel> bliet>en. dnn-
8end urng.el>aut v.·erde.n. l.l():l Ge· 
tan~ene let>tn dann. tn Zukunft 
l:~nto.>n auch andere Knißlno.>u
t>autcn durch Prh-ateemcbtel ""r
den. Etn pn•ato?S Betreiben der Ju
suzwllzu!!53.11Stalten schließt Be
boroknsp;ccher Bawr H11"C.'r<t .lus. 
.. b'ar "inl darubo.>r nach2<-Ja~ht 
Alx'r das deuts.:he Go?SetzläBt dJs 
ni~htlU." E' 3 Rbode 

IBerliner Morgenpost vom 1: 10.1994 ) 

Im Strafvollzug erkrankt man an "Gefangenen-Allergie" 
• Atteste bald nur noch 

vom Ansta/tsarzt? 

Der Senat will gegen den extrem 
hohen Krankenstand bei Mllarbei
tern des Strafvollzugs vorgehen. 
Wie )ustizsenatorin Lore Marie Pe
schel-Gutzeit (SPD) gestern dem 
parlamentarischen Hauptausschuß 

mitteilte. plane man Vorschriften. 
wonach Kranke statt .nom1ale" 
Ärzte und Psvchlater Anstaltsärzte 
konsultieren müssen. Geplant sei 
zudem eine Bundesrats-lnitiative 
zur Aufbebung frühzeitiger Pen
sionsansprüche. Laut Peschei-Gu t
zeit ließen sich bereits ein 27jähri
ger sowie einige 30jährige in Pen
sion schicken. Die Gesetze garan-

tierten Ihnen schon nach kurzer 
Dienstzeit eine Mindestpension. 

Dill Senatorin konnlts z:war die 
von Abgeordneten geäußerte Zahl 
nicht bestätigen. daß 18 Prozent 
des Personals beständig fehlen: 
doch lägen die Berliner Zahlen 
weil über denen Hamburgs. Unver
ständlich sei auch. daß in der An· 
stalt Tegel - .mit wirklich harter 

Arbeit• - der Krankenstand gerin
ger sei als z. B. im offenen Vollzug. 

Laut Pesehel-Gutzeit beschweren 
sich Mitarbeiter über .kranke' Kol
legen und werfen ihnen ,parasitä
res Verhalten• vor. Krankgeschrie
ben werde oft wegen .Gefangen
Allergie· - eine schwer nachzuwei
sende . Krankheit•. die auch kaum 
heilbar sein dürfte. MP 
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········~ --............ ........... : 
Hausill 
Die I. V. der TA 111 informiert 

Nach langer Zeit nun endlich mal wieder ein 
l.V.-Bericbt von Haus ill. Die l.V. besteht 
aus Reinhold Gmeinwieser, Roland Buck und 
Stefan Berndt. Reinhold Gmeinwieser ist der 
derzeitige Haussprecher, nachdem ich das 
Amt oiedergelegt habe. Dieses hatte folgen
den Grund: die GIV hat zur Zeit keinen 
festen Sprecher mehr, da Michael Rücker 
sein Amt nicht mehr wahrnimmt, weil er kurz 
vor der Entlassung steht. Somit fehlt ein 
Sprecher. Die Haussprecher der Häuser I, TI, 
lU und V wollen aus mehreren Gründen nicht 
das Amt übernehmen. Auch ich war nicht 
bereit, dies zu tun. da ich auf diesem Gebiet 
doch noch zu wenig Erfahrung habe und 
auch erst kurz in Berlin bin. Reinhold Gmein
wieser war ·bereit, unter bestimmten Voraus
setzungen für dieses Amt zu kandidieren. 
Dafür muß er aber Haussprecher sein. Da die 
gemeinsamen Interessen vorgehen, habe ich 
deswegen das Amt des Haussprechers nieder
gelegt. 

Es ist eigentlich erfreulich, daß es wieder 
eine 1. V. gibt in Haus IJI , aber es ist für die 
LV. nicht einfach. Erwarten doch viele, daß 
sich nun in kurzer Zeit alles ändert, die 
allgemeine Fernsehgenehmigung und die 
zweite Freistunde usw. genehmigt werden. 
Daß dies ein Ding der Unmöglichkeit ist, 
muß einleuchtend sein. nach den Erfahrungen 
der letzten Zeit. Das heißt aber nicht, daß wir 
nicht daran arbeiten. 

Verbesserungen reinzubekommen oder zu 
halten sind schon schwer genug, denn 95 und 
96 werden sich die Bedingungen hier noch 
mehr verschlechtern. Die Senatorin selbst bat 
es am 28.9.94 bei einem Treffen mit der GIV 
erwähnt: ,. 1995 und 1996 werden wir mehr 
Beamte haben, die in Pension gehen als Be-
amte von der Schule, die nachkommen kön
nen!" Weiter soll noch das Gerücht umgehen, 
daß bei der Justiz 600 Stellen abgebaut wer
den sollen. Bleibt abzuwarten, was daraus 
wird. Weniger Beamte bat zur Folge, daß 
sieb die Haftsituation für uns Gefangene noch 
mehr verschlechtert als sie schon ist. 

Erfolgreich waren wir leider bisher nur bei 
einer Sache und das auch nur teilweise: An
fang September wurde, ohne die I.V. zu in
formieren , ersatzlos die Volleyballgruppe ge
strichen. Grund war eine Tiscbtennisgruppe, 
die bis ca. 14.00 Uhr oder je nachdem länger 
in der Halle spielt. Daran nehmen allerdings 
nur acht Gefangene teil und Leute von drau
ßen. Für diese acht Leute sollten nun an die 
20 VolleybaUer auf Volleyball verzichten und 
auch noch von Haus III, wo dieses doch 
eh weniger Sportmöglichkeiten bat als die 
Häuser, von denen überwiegend die Tisch
tennisspieler kommen. Die I. V. beschwerte 
sich sofort , erstens, daß sie nicht als I. V. 
akzeptiert wird und nicht vorher informiert 
wurde und zweitens, daß die Volleyball
groppe ersatzlos gestrichen wurde. Nach nun 
über einem Monat wurde sie wieder ange
boten, allerdings zu einer unmöglichen Zeit: 
Sonntags morgens von 8.00 Uhr bis 9.30 
Uhr. 

'der lichtblick' -September/Oktober 1994 

Wir beschwerten uns erneut, denn von 9.00 
Uhr bis 10.00 Uhr ist evangelischer Gottes
dienst. Zur Gottesdienstzeit sollte es keinerlei 
solche Angebote geben, damit man sieb nicht 
zwischen Kirche und den nur einmal die Wo
che stattfmdenden Volleyball entscheiden 
muß. Hier sollten die Pastoren Sturm laufen, 
und auch der Pater, denn wenn um 9.30 Uhr 
die Gruppe zu Ende ist, muß man ja noch 
zurück zum Haus und sich auch duschen, da 
reicht die Zeit nicht, um noch rechtzeitig zum 
katholischen Gottesdienst zu kommen. 

Da wir die Beschwerde vortrugen, bekamen 
wir als Antwort von der Sozialpädagogischen 
Abteilung: Hinsofern muß man den Eindruck 
gewirtnen, daß bei der Gruppe nicht die Aus
übung des Sportes im Vordergrund steht, 
zumal es sich hierbei um eine durchaus den 
allgemeinen Lebensverhältnissen augepaßte 
Spielzeit handelt. " Wir werden jedenfalls ver
suchen, daß die Volleyballgruppe wieder zu 
einer akzeptablen Zeit stattfmdet. 

Wir möchten noch mal anregen, Stationsspre
cher zu wählen auf den Stationen wo es noch 
keine gibt. Wer lnfonnationen dazu haben 
will, kann sieb an uns wenden. Da der C-Plü
gel nun eine Station nach der anderen auf
macht, wäre es gut, auch dort Stationsspre
cher zu wählen . 

Es gingen Gerüchte um, daß der C-Flügel 
abgetrennt werden soll von den anderen Sta
tionen, dies stimmt nicht, es ist der A-Plügel, 
der getrennt wird. Man bat schon angefangen 
Leute, deren Drogenkonsum oder Handel 
bekannt ist, zu verlegen, denn man versucht, 
den A-Plügel nun drogenarm zu bekommen. 
Es sollen dort nur die Leute liegen, die keine 
Drogen nehmen, und gleichzeitig soll es die 
Vorschaltstation für die Häuser V und VI 
werden. Somit fmdet wieder eine Polarisie
rung statt, ob das gut oder schlecht ist. mag 
jeder selbst entscheiden, denn da gibt es un
ter den Gefangenen geteilte Meinungen. Die 
Polarisierung wird aber immer weitergehen. 
und es wird noch die Zeit kommen, wo man 
noch feiner trennen wird, dann sind es nicht 
mehr nur noch die Drogenabhängigen, son
dern auch die Homosexuellen, die HrY-Posi
tiven, die Ausländer usw. Das kann so nicht 
weitergehen, denn so lange es einem Gefan
genen besser gebt als dem anderen, wird es 
immer Neid und Unruhe geben. 

Ein großes Problem auf diesem Haus ist die 
geringe Anzahl von Sozialarbeitern. Zeit
weise waren hier nur drei Sozialarbeiter am 
arbeiten. Dies scheint der Anstaltsleitung 
aber egal zu sein, denn sonst hätte man nicht 
z. B. Prau S. wegen einem kleinem Vergeben 
rausgeschmissen. War wohl ein guter Grund, 
denn man sah, daß sie sieb anscheinend zu
viel für die Gefangenen eingesetzt hat. Ich 
habe gemerkt. daß viele Gefangene zum er
sten Mal Vertrauen in eine Sozialarbeiterin 
hatten, sowas stört aber die Anstaltsleitung. 
Statt dessen setzt man auf neue Sozialarbei
ter, wie Herrn S., der ja schon unter Beweis 
gestellt haben soll, wie er gegenüber Gefan
genen eingestellt ist, als Ehemaliger der 
Sicherheit. 

An die ausländischen Gefangenen appellieren 
wir, endlich einen ausländischen Sprecher zu 
wählen! 
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Die LV. trifft sich jeden Sonntag von 18.00 
Uhr bis 20 Uhr. Wer Pragen bat, wende sieb 
an den jeweiligen Stationssprecher. Wir wer
den die Pragen dann zum Thema am Sonntag 
machen. Bei diesem Treffen besprechen wir 
die Fragen und Probleme des Hauses und 
überlegen, wie wir beides angehen und lösen 
können. 

Stefan Berndt 

Gefangenenmitverantwortung 
z. H. Reinhold Gmeinwieser 
( .. . ) 

Berlin, 27.10.94 

An Senatsverwaltung für Justiz 
Salzburger Straße 21-25 
10825 Berlin 

Betrifft: Antrag auf Erweiterung der Auf
schlußzeiten am 24.12., 25.12., 26.12. und 
31.12.94 sowie am 1. Januar 1995 

Sehr geehrte Frau Dr. Peschel-Gutzeit, 

namens und im Auftrag der von uns 
vertretenen Gefangenen der Teilanstalt III der 
NA Tegel beantragen wir von der Gefange
nenmitverantwortung eine Änderung der Auf
schlußzeiten für die o. g. Weihnachts- und 
Neujahrsfeiertage. 

Gründe: 

Nach uns vorliegenden Informationen beab
sichtigt die Anstaltsleitung, an der bisherigen 
Aufschlußregelung festzuhalten. 

Aufgrund dessen erlauben wir uns, Ihnen 
nachfolgend aufgefübrt.en Vorschlag nach 
Änderung der bisherigen Aufschlußregelung 
für Sonn- und Feiertage zu unterbreiten: 
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Samstag, den 24.12.94:6.30 Uhr - 24.00 Uhr 
und die Möglichkeit zum "Nachtumschluß" 

Sonntag, den25.12.94: 6.30 Uhr-22.00 Uhr 

Montag, den 26.12.94:6.30 Ubr - 22.00 Uhr 

Samstag, den 31.12.94: 6.30 Uhr-24.00 Uhr 
und die Möglichkeit zum .,Nachtumschluß" 

Sonntag, den 1.1.95: 6.30 Uhr- 22.00 Uhr 

Ergänzend erlauben wir uns, lbnen vorzu
schlagen, an den o. g. Tagen alle Gruppen
und Fernsehräume ab 6. 30 Uhr bis zum 
Nachteinschluß zu öffnen. 

1m Strafvollzugsgesetz wird festgehalten, daß 
die Haft Menschen resozialisieren soll, also 
Schuldeinsicht, gesellschaftliche Integration 
und Verantwortungsgefühl erbalten bzw. ge
schult werden müssen! 
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Jeder der in der TA In Untergebrachten 
behält seine menschliche Würde, auch wenn 
er Schuld, gar eine schwere Schuld, auf sich 
geladen bat Argumente, die nur eine Seite 
des hiesigen Menschen zeigen, und diesen 
u. a. verbal abstempeln, erzeugen Angst und 
Distanzierung und überbetonen gleichzeitig 
die sogenannte Gefahrliehkeil von Menschen 
der TA UL Alle kriminologischen Untersu
chungen zeigen jedoch das Gegenteil. 

Übertriebene Sicherheitsmaßnahmen und Ein
schränkungen erzeugen Unmündigkeit, Le
bensuntüchtigkeit und Aggressivität. Sie stei
gern darüber hinaus die Gewaltbereitschaft 
bei jedem Menschen und bedeuten eine Ge
fabrdung. 

Die Angleichung an das Leben in Freiheit, 
nicht die Ausgrenzung, bewirkt den Resozia
lisierungserfolg. Das ist eine bekannte und 
empirisch vielfach belegte Tatsache. Nicht 
restriktive Maßnahmen, nicht die "volle 
Härte des Gesetzes" schaffen sicherere Ge
fangnisse und weniger Kriminalität, sondern 
die Ermöglichung des Übens von verantwor
tungsbewußtem Leben. 

Wir von der GMV verweigern uns der pau
schalen Verurteilung von Menschen in der 
TA III, jeder Art von Verunsicherung und 
Angstverbreitung und treten für das verständ
nisvolle Miteinander mit Menschen, die 
"schuldig geworden" sind, ein. Das gibt der 
Person Sicherheit und der Gesellschaft. 
"Angenommen werden" ist das Zauberwort. 
auch für Inhaftierte. 

.Um einer möglichen Störung des inzwischen 
wieder geordneten Teilanstaltslebens vorzu
beugen, bedarf es deshalb einer eindeutigen 
Entscheidungsfmdung von Ihrer Seite. 

Mit freundlichen Grüßen 

R. Grneinwieser, R. Buck. S. Berndt 

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zury erfügung : 

Die UNIVERSAL-STIFTUNG 
HELMUT ZIEGNER 

info rmiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten n ach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Un iversal-Stiftung Helmut Z iegner (UHZ) 
im Gruppen- u'nd Beratungszentrum JVA Moabit, TA I- E 4 

W ir sind auch te lefonisch zu e rreichen! 

Unsere Telefonnummer: 39 79-51 87 
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Wenn in Tegel von Sprengstoff die Rede ist, 
so denkt man an die Sprengstoffunde in der 
NA. Wesentlich brisanter ist der hochkon
zenrrierte Sprengstoff, der sich durch das 
Verbalten gegenüber den Inhaftierten ergibt. 
Wir wollen über beide Materialien berichten. 

ln der Nacht zum 26. August war die 
"Hölle" los in Tegel. Die Herren von der Po
lizei machten mal wieder "Bambule". Dies
mal sollten in Tegel höchst gefährliche Spreng
stoffe aufgefunden werden. Also wurde in 
der Nacht, wenn alle Gerechten schlafen. 
scheinbar nur Justizbeamte und Polizisten 
nicht, auf das heftigste an den Tegeler Blu
menbeeten gegraben und auch etwas zutage 
gefördert. lmmerhin 350 Gramm des hoch
brisanten Stoffes TNT wurden, verpackt in 
Kaffeegläser, ausgegraben und einige Zünder 
gefunden. Die waren bitter nötig, sonst hätte 
die Sache nicht funktioniert; schließlich sollte 
laut Presse ein ganzes Gebäude zum Einsturz 
gebracht werden. 

Am 27. August war die aktuelle Version für 
die Besucher der NA insoweit fenig, daß sie 
von den Beamten des Sprechzenrrums unter 
das Volle gestreut werden konnte. Diese lau
tete etwa so: "Ein paar resozialisierte Inhaf
tierte hätten. gequält von ihrem schlechten 
Gewissen, gepetzt. Sie sahen ihre vorzeitige 
Entlassung gefährdet, und von daher wollten 
sie vorher noch reinen Tisch machen." Lei
der hatten die Kollegen völlig vergessen. wer 
denn nun das Zeug ursprünglich hatte und 
vor allem. wozu es benutzt werd.en sollte. 
Natürlich weiß jeder, der in Tegel einsitZt, 
daß diese Version totaler Blödsinn ist. 

Die Suebe ging weiter. Am 11. September 
war es wieder einmal an der Zeit für die all
gemeine Waffensuche in der TA IIJ (vgl. 
Libli Nov./Dez. 1993). Diesmal ohne Beamte 
mit Waffen im Anschlag und in der obligaten 
Kombatstellung. Natürlich wäre die Auf
fwdung von Sprengstoff sicher genehm gewe
sen, gefunden wurde jedoch auch so einiges. 
Zum Beispiel zwei Rollen Seil, eine Spiel
zeugpistole. aber eben leider kein Spreng
stoff. 

Diesen Sonntag würde ich als den ersten 
Krawallsonntag meiner Tegeler Tage anse
hen. Die Kollegen in der TA li veranstalteten 
Feuerzauber. Man harte sie nämlich einfach 
weggeschlossen während der Waffenfüze in 
der TA ITI und ihnen nicht einmal die Mög
lichkeit gegönnt. warmes Wasser für den Pul
verkaffee zu fassen. Das Brandspektakel 
wurde allgemein von den guten Häusern be-
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Bomben-Stimmung 
Tegeler Sprengstoff?!? 

staunt. Weil man dort gut ist. ist man auch 
nicht solidarisch. Solidarität ist immer dann 
angezeigt, wenn es Vorteile gibt. der Kampf 
jedoch wird den anderen überlassen. Man 
nennt so etwas die typisch deutsche Trittbreu
fahrermentalität. 

Ganz so gut war man wohl doch nicht, denn 
einen Tag später wurde auch die TA VI un
tersucht und zu diesem Zweck das ganze 
Haus unter Verschluß genommen. Etwa 30 
Minuten später kamen ein paar Beamte in 
Zivil mit den obligaten Hunden. Diese Ge
spanne bewegten sich nun bellend und fun
kend durch die TA VI und drückten sieb bis 
etwa 22.00 Uhr dort rum. Es wurde viel ge
klopft und auch gekläfft, gefunden wurde 
jedoch nichts. 

Zum Thema Hunde grassiert in der TA I1l 
eine lustige Anekdote. die auch durch Licht
blick-Mitarbeiter beobachtet wurde. Das Ge
müsebeet der Gärtnerei wurde mit einem 
Hund nach Sprengstoff abgesucht. Der Hund, 
möglicherweise ein weibliebes Tier, setZte 
sieb in der Art nieder, wie das weibliche 
Hunde zum Urinieren tun. Dies war der Aus
löser für eine beispielhafte Suchaktion. Unter 
Einsatz von Schaufelladern wurde schnell 
mal das Beet mitsamt dem Gemüse umge
pflügt, gefunden wurde nichts. Das Gemüse 
ist nicht mehr zu genießen! Daß die Polizei 
das vernichtete Gemüse ersetzt, ist kaum an
zunehmen. Inhaftierte hätten das Gemüse oh
nehin nicht zu essen bekommen. Wir haben ja 
unsere Futterkartoffeln. was wollen wir 
mehr!? 

Die These. daß die Operation .,Sprengstoff" 
ein geschicktes Manöver zu den anstehenden 
Wahlen sei, wird sogar von Beamten nicht 
für abwegig gehalten. Komischerweise will 
keiner jemanden kennen, der jemanden kennt. 
welcher nun wieder einen kennt. der mit dem 
Sprengstoff etwas geplant hätte. irgendwie 
hatte wohl niemand Lust, alle seine Kollegen 
in die Luft zu sprengen, sonst wäre das 
Zeugs schon explodiert. Und normalerweise 
weiß hier fast jeder bestens über die Aktivitä
ten seines Nachbarn Bescheid. Der Meinung, 
TNT würde nur von der Mafia oder von der 
Armee benutZt (Bild-Zeitung), kann ich nicht 
ganz folgen. Man benutzt in diesen Kreisen 
wohl eher "Semtex H", wie alle anderen ,.an
ständigen Terroristen" auch. Laut unserem 
Erkenntnisstand eignet sich TNT eher für den 
Baubereich oder den Bergbau, wie es sich für 
einen technischen Sprengstoff gehört. Und 
überhaupt bat sich das Interesse an Spreng
stoff sehr gelegt. Das Leben geht wieder sei
nen normalen Gang. 

Dies zur Ursache und jetZt zur Wirkung: An
geregt durch die nunmehr entstandene all
gemeine VerliDsicherung der Bevölkerung 
.,draußen" , fühlt sich Frau Pesehel-Gutzeit 
offenbar angespornt, die allgemeine Ver
schlechterung des Vollzuges weiterzuführen. 
Durch die Abschottung der NA kann sie 
.,draußen" als liberale Senatorin auftreten, 
während sie für uns hier im Vollzug völlig 
anders wirkt. 

ln der TA Vl wurde das Sprecbzenrrum ge
schlossen. Damit sollte Personal freigesetzt 
werden für den C-Piügel der TA lll . Dadurch 
wird das Sprecher-Kontingent in den T As V 
und VI nun deflnitiv auf die Standardzeit 
gesetzt. Ich habe irgendwas von 30 Minuten 
in Erinnerung. Auch muß sich der Kollege 
Vollzugsteilnehmer jetzt bereits vor dem Be
such an der Arztgeschäftsstelle einfinden. Das 
setzt voraus. daß er sehr genau weiß, ob je
mand kommt oder nicht, denn aufgerufen wie 
früher wird nun nicht mehr generell. Zudem 
bat er früher den Besucherbus ankommen 
gesehen. was die Sache sehr erleichterte. Daß 
durch diese Situation die sozialen Kontakte 
besonders gefördert werden, ist nicht anzu
nehmen. Dies war auch vorher nicht gerade 
einfach, denn in den T As V und VI gab es 
sowieso nur am Samstag, Sonntag und am 
Dienstag Sprechstunden. 

Ebenso sind wieder heftige Einsätze der 
zentralen Dienste zu beobachten. Zum Bei
spiel wird nach der Pause vor den Betrieben 
gefilzt, sogar mit Aufschreiben der Namen. 
Hatte man diese ~Abteilung~ - früher wurde 
sie ,.Sicherheit" genannt - einst offiziell ab
geschafft. erstehen derzeit diese ,.Dienste" 
wieder in altem Ruhm und Ansehen. 

Die Unterbesetzung des allgemeinen Vati
zugsdienstes in der TA VI wird weiter betrie
ben. AndererseiLS wird aus gewöhnlich gut 
informierten Quellen behauptet, es stünden 
etwas über 100 neue Beamtinnen in Reserve, 
um sie auf die Inhaftierten loszulassen. Die 
Damen brauchen im Gegensarz zu ihren männ
lichen Kollegen nicht für den Polizeidienst 
tauglich zu sein, wie seitens von Bediensteten 
kritisch geäußert wird; figürliche Vorausset
zungen spielen deshalb bei der Einstellung 
von Frauen vergleichsweise weniger eine 
Rolle als bei Männern. Warum die männli
chen Kollegen unbedingt für den Polizeidienst 
tauglich sein müssen, die weiblichen aber 
nicht, dies ist wohl ein Geheimnis der Sena
torin für Justiz. Möglicherweise hat Prau 
Pesebel-Gutzeit dabei an sich selbst gedacht, 
denn für den Polizeidienst dürfte sie bei ihrer 
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starren Ha1tung vermutlieb nicht geeignet sein. 
Auch sind bei ihr keine liberalen Saltos zu er
warten, von daher erscheint sportliche Fitneß 
nicht vonnöten zu sein. Unsere Senatorin 
spricht von einer Pensionieruogswelle, die 
auf Tegel zuroUt, die wirkliche Problematik 
sieht sie aber nicht, und darum sagen wir ihr 
das. 

Diverse etablierte Beamtinneo befürchten ihre 
Versetzung in die neu zu eröffnenden Ge
fängnisse. Insbesondere dann, wenn die Beam
tinnen aus der ehemaligen DDR stammen. 
Sie müssen im GegensatZ zu ihren Kollegin
nen aus dem Westen nämlich fünf Jahre an
gepaßt und ruhig sein, die aus dem Westen 
nur zwei Jahre. Erst danach sind sie beamtet. 
also einigermaßen sicher. 

Es ist mir nach wie vor schleierhaft, was der 
Senat damit bezweckt, Beamte systemalisch 
als Gruppenbetreuer auszubilden. ihnen dann 
aber verbietet, als solche tätig zu werden. 
Man munkelt von einem definitiven Betreu
ungsverbot für Gefangene durch Vollzugs
beamte, und zwar verhängt von "ganz 

TEGEL INTERN 

oben". Die Sache ist von daher brenzlig, als 
es in den W ohngruppenbereicben an Grup
penleirem extrem mangelt. Inwieweit sich das 
mit dem behandlungsorientierten Wohngrup
penvollzug vereinbaren läßt - das wissen nur 
Senawrinnen ... 

Zwar sind Gruppenleiterinnen auch Beamtin
nen, jedoch schon deutlich bessere. In der 
TA VI sind gerade zwei GLinnen dabei, durch 
längere "Krankheit" zu verschwinden. Die 
eine davon verabschiedet sieb so "liebens
wert" , daß sie wohl kaum jemals vergessen 
werden wird. So mancher auf ihrer Station 
Ansässige fühlt sich von ihr tyrannisiert und 
hofft, daß sie Tegel fernbleiben wird. Über 
ihre Tätigkeit en detail zu berichten, wäre zu 
umfangreich und im Hinblick auf ihre beruf
liebe Zukunft nicht unbedingt von Vorteil. 

Schlecht erging es einer Kollegin in der TA 
lll. Sie war so dumm , humanitäre Züge zu 
zeigen! Sie soll Geld verliehen haben, damit 
ein Klient von ihr drückende Schulden be
gleichen kann. Möglicherweise hatte sie den 
Lichtblick vom Januar/Februar 1993 gelesen, 
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in dem berichtet wurde, daß ein Teilanstalts
leiter der NA Tegel einem entlassenen Inhaf
tierten DM 200,- geschenkt hatte. Ihrem zu
ständigen TAL gefiel das gar nicht. Er sorgte 
dafür, daß sie die übliche Route ging. Also: 
TA I und dann für immer vor die pforte! 
Möglicherweise spielte hier der Gedanke mit, 
daß es sieb bei Frau S. um eine gefährlich 
liberale und fortschriulicbe Gruppenleiterin 
gehandelt hat? Formale juristische Probleme 
können keine Rolle gespielt haben. Dem In
haftierten hingegen ist nichts passiert. 

In der TA Ill sind Gruppenleiterinnen be
kannt, die wenig Skrupel in der Ausübung 
ihrer Tätigkeit haben. Eine, die inzwischen 
selbst für die TA ID untragbar zu sein scheint 
(es häufen sich nämlich Dienstaufsichtsbe
schwerden und Strafanzeigen gegen sie), soll 
zur Belohnung in eines der guten Häuser ver
setZt werden. Man sieht hier ganz deutlich, 
daß berufliche Unkenntnis und daraus resul
tierende Arbeitsunwilligkeil bei einer Be
börde kein Anlaß für personelle Konsequen
zen ist. Im Gegenteil: dies scheint aus der 
Siebt der Justiz ein zu belohnendes Verbalten 
zu sein. Gefürchtet sind eher eine liberale 
Anschauung und ein gewisses Mitdeoken. 
Die Frage, inwieweit ein Gruppenleiter nach 
einer kurzen Ausbildung und keinem Studium 
der Sozialpädogogik befahigt sein soll, über 
die Schicksale von Menschen zu bestimmen, 
ist allerdings immer noch nicht juristisch ge
klärt. Ach ja, besagte Gruppenleiterin (TA 
TII) aus der DDR war früher Kindergärtnerin. 
Es fragt sich in diesem Falle, wo man nun die 
Qualiftkation sehen soll? Allerdings erklären 
sich so ganz logisch die Zustände in Tegel 
überhaupt, deon wenn es eine liberale GLin 
schon erwischt, wie riskant wäre Liberalität 
für einen TAL oder erst für einen Anstalts
leiter ... 

Prau Pesebel-Gutzeit ist übrigens inzwischen 
stolze Besitzerin eines eigenen ZeichensatZes 
für ihren Briefkopf, der für sie natürlich auf 
Kosten des Steuerzahlers beschafft werden 
mußte. Das war nötig, weil der alte und die 
vielen anderen Zcichensätze, über welche die 
Setzer verfügen, unserer werten Senatorin 
nicht gefallen haben. Von daher mußte ein 
völlig neuer bestellt werden was dann auch 
.,nur" DM 250,- gekostet bat. 

In bezug auf Gelder ist man sonst beim Senat 
relativ sparsam. Der für die Wäscherei in der 
TA Ill zuständige Hausarbeiter bekommt nur 
die Lohngruppe 3, und Überstunden werden 
ihm mit schönster Regelmäßigkeit gekürZt. 
Er hat zwar seit langem einen Antrag auf 
Lohngruppe 4 gestellt, jedoch nichts bekom
men! Der Unterschied zwischen beiden Lohn
gruppen beträgt etwa eine Mark den Tag, 
denn Inhaftierte werden pro Arbeitstag be
zahlt. Der höchste SatZ ist DM 11.76 per 
Tag. Wobei man normalerweise den Sonn
abend und Sonntag nicht bezahlt bekommt! 

Vielleicht möchte man aber auch Gelder 
durch folgende merkwürdige Aktion be
schaffen. Der Sozialpädadogische Dienst ver
kauft das an sich für die Aquarien-Gruppe 
beschaffte Material, also Futtermittel, Filter, 
Medikamente etc., an das beamtete Personal. 
Man bat also erst einmal Zigtausend Mark aus 
dem Pott für Inhaftierte geholt und macht nun 
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wieder Geld für einen anderen Pott daraus. 
Vielleicht werden Luftangriffe der legendären 
Tegeler "fliegenden Fische" befürchtet (vgl. 
Libli: Mai/Juni 1994, Seite 31). Wahrschein
licher wird aber das Interesse am schnöden 
Mammon sein. In der Bekämpfung der hiesi
gen Aquaristik ist einiges an Erfahrung vor
zuweisen. Es liegen Informationen vor, nach 
denen der Sozialapädagogische Dienst einen 
Teil der Aquarienbecken vernichtet und den 
intakten Rest an Synanon verschenkt hat, die 
diese dann verkauft haben sollen. Die Tege
ler Aquariengruppe ist bei der Fachwelt aner
kannt und gilt als der Spezialist für die Auf
zucht und pflege von empfindlichen Tropen
fischen. 

In der TA III wird wieder einmal der obligate 
Sonderflügel eröffnet. Es ist w ie immer das 
klassische Spektakel. Wie schon zuvor auf 
dem A-Flügel und danach auf dem B-Flügel 
sollten nur wirklich "gute" Leute nach dem 
C-Flügel verlegt werden - wie bereits vorher 
auf den anderen Flügeln, sollte auch hier die 
generelle Fernsehgenehmigung bei Umzug 
gültig werden. Bei jedem Flügel war es bis
her das gleiche Spiel: nach der Renovierung 
der Eliteflügel, bei der Einweihung dann die 
Argumentation, daß man unter intensivem 
Belegungsdruck leidet, und daß die Sache 
deshalb nicht funktioniert hat. Der letzte 
Stand der Dinge dazu (vom 18.10.1994) ist 
wie folgt: Der C-Plügel - zumindest die 
Station C 4 - wird generell mit aktiven Dro
genkonsumenten belegt werden (natürlich 
ohne eigenen Fernseher). 

Aber auch die TA VI liegt voll im Trend. 
Wir zitieren hier nur den Text, daß dort eine 
"Population" ihr Unwesen treibt, zu deren 
Kontrolle Fliegengitter an den Zellenfenstern 
montiert werden müssen. Dies vor allem in 
bezug auf die in der TA VI völlig neu ent-
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deckte Fürsorgepflicht für Bedienstete und 
Inhaftierte. Das bezieht sich aber nur auf 
Wasserbeutel (welche aus dem Fenster ge
worfen wurden), weitaus weniger auf die 
Resozialisierung. Hinsichtlich des tragischen 
Todes eines herzkranken Kollegen in der TA 
VI habe ich bei dem plötzlichen Erwachen 
der Fürsorge so ein bißeben Probleme. Für 
ihn komrot die autkeimende Fürsorge zu spät 
(vgl.: Leserbriefe Libli Juli/ Aug. 94)! Aber 
durch das Fliegengitter wird mehr als vorher 
verhindert, daß sieb lebensmüde Inhaftierte 
aus einem vergitterten Fenster stürzen. Eine 
Selbstmordmetbode, die freilich in 100 Jah
ren Strafvollzug noch nicht vorgekommen ist! 

Aus den Fenstern der TA V wird genauso ge
worfen, zwar nicht mit Inhaftierten. sondern 
nur mit Unrat, wie im Hause gegenüber, nur 
ist Prau Pfahls, die dort zuständige TALin, 
eben nicht so fürsorglich. Eine Tatsache, die 
dort inhaftierte Kollegen sicher zu schätzen 
wissen. Sie ist halt etwas liberaler und huma
nitärer veranlagt und möchte, daß sich die In
haftierten in ihrem Hause der Erreichung des 
Vollzugszieles widmen. Sie bat auch Inhaf
tierte und keine "Population". Allerdings hat 
sie schwer mit den Drogen zu kämpfen. Es 
häufen sich die Rückverlegungen wegen TBC
Konsum in die TA III. Andererseits wird in 
der TA V eine Gruppe "Kunsttberapie für 
Drogenabhängige" angeboten. Dies ist spaßig, 
denn die Leitung der TA V bekundet öffent
lich, ein (angeblich) drogenfreies Haus zu 
sein. 

Dafür funktioniert in der TA V der Wasch
salon nicht einwandfrei, wochenlange War
tezeiten sind die Regel. In der TA In funktio
niert ein solcher J;eit nunmehr mehreren Jah
ren ohne Probleme und Ausfälle. Dabei ist 
die Belegung der TA V zahlenmäßig geringer 
wie in der TA III. Auch daß in der TA V 
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kleinere Maschinen im Einsatz sind, kann 
nicht das Problem sein." In der TA VI hinge
gen wird zum Teil nur alle 14 Tage zur 
Waschmaschine geschritten, und das läuft 
auch noch stationsweise in einer für die TA 
VI äußerst ungewöhnlich preußischen Diszi
plin ab. In der TA IV (SotbA) bat Prau Dr. 
Essler, die dort amtierende .Königin", schon 
seit langem dafür gesorgt, daß es dort diverse 
Waschmaschinen gibt und die dort lebenden 
Inhaftierten sich wäschemäßig selber ver
sorgen. 

Zwischenzeitlich sind Beamte in der TA VJ 
vorhanden, die türkische Zei~geo lesen 
können und zum Teil der türkischen Sprache 
mächtig sind. Bösen Gerüchten zufolge soll 
das die einzige Möglichkeit der Beamten 
sein, in der TA VI überhaupt noch Gespräche 
mit Inhaftierten führen zu können. Der Aus
länderanteil in der TA VI soll laut bisher un
bestätigten Gerüchten aber nochmals erhöht 
werden. 

Die TA IV soll diesmal nicht unerwähnt blei
ben. Bs ist wenig bekannt, daß sich die SothA 
als "Schrittmacher" des Vollzuges fühlt und 
noch weniger bekannt ist, daß auf der SotbA 
die Parole ausgegeben wird: "SotbA gut, 
Tegel schlecht". So hat uns ein nettes Ge
rücht erreicht, nämlich daß die SotbA ei
gentlich durch Senatsgelder Tegel fmanziert. 
Aber auch von den Aktivitäten der SotbA 
sind wir in Tegel sehr oft völlig ausgeschlos
sen. Letztens war von einer Vernissage die 
Rede, wo Bilder von Inhaftierten der TA IV 
der Öffentlichkeit präsentiert wurden. So ist 
auch von einem Pest die Rede, welches an
läßlich des 25jährigeo Bestebens dieser Spe
zialabteilung gefeiert werden soll. 

Die Frage nach dem Ansatz und den Erfolgen 
des sozialtherapeutischen Konzepts in Tegel 
wird aber bewußt nicht gestellt. Hat doch die 
SotbA eigentlich relativ oft mit sozialen Miß
erfolgen geglänzt, und das eigentliche Kon
zept, nämlich die soziale Reintegration, wurde 
bisher recht kräftig torpediert. Statt dessen 
hört man immer wieder davon, daß Ausgäu
ger aus der SotbA weit weniger gerne zu
rückkehren als diejenigen aus dem Regelvoll
zug, und daß Therapiestunden ausfallen, weil 
Therapeuten völlig resigniert kündigen. Ins
gesamt sollte die Frage erlaubt sein, ob ein 
nicht der sozialen Norm entsprechendes Ver
balten eine Krankheit ist, welche therapierbar 
ist? Der vollzugliehe AnsatZ SotbA riecht im
mer ein bißeben nach Phrenologie (als irrig 
erwiesene Anschauung, daß aus den Schädel
formen auf bestimmte geistig-seelische Ver
anlagungen zu schließen sei), und nach Lobo
tomie (chirurgischer Bingriff in das Gehirn 
zur "Behandlung" bestimmter Geisteskrank
heiten), medizinischen Techniken also, die 
sieb auch nach Jahrzehnten der ·Anwendung 
als völlig falsche Ansätze erwiesen haben. 

Ursprünglich sollte dieser Artikel eine Glosse 
werden, zumindest war dies der Auftrag, den 
ich von meinem Chefredakteur erbalten habe. 
Ich persönlich ftnde aber, daß die Zustände 
in Tegel für Menschen .. draußen" schon ge
nug Glosse sind. In der Zeit, in der Prau 
Pesebel-GutZeit für uns zuständig ist, haben 
sich die Umstände recht massiv verschlech
tert, und wir haben nicht mehr viel zu lachen. 

-kmm-
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Von 1993 bis 1994 wurde in der NA Tegel 
ein Buch erarbeitet. Wir haben über das Buch 
und seine verunglückte Premiere bereits im 
Liebtblick vom Mai/Juni 94 berichtet. Die 
Erstauflage gilt als vergriffen. Deshalb wird 
von einer neuen Auflage berichtet, welche 
über folgende Adresse gegen ein Entgelt von 
DM 7,- zu beziehen sein soll: 

Sozialpädagogischer Dienst 
Seidelstraße 39 

13507 Berlin 

Dieses Buch, ein Prosaband mit literarischen 
Werken von hier Inhaftierten. macht in der 
Erstauflage immer noch seine Runden. Ur
spninglich als "einfach schöne Literatur" be
zeichnet, würde ich der Bezeichnung _ein
fach ehrliche Literatur" eher folgen können. 
Das Buch sprengt hierbei jeglichen Rahmen 
der bisherigen Lektüre in dieser Richtung. Es 
wird nämlich von Leuten von draußen ver
standen. Die Inhaftierten fühlen sieb gut ver
treten und haben das Buch als Werk aus 
ihren Reiben angenommen, denn es kommt 
nicht allzu jammernd und schleimend daher. 

Wenn man Leute von draußen nach dem 
Lesen des Buches etwas in bezug auf den Zu
stand Haft fragt, bekommt man meistens zu 
hören, ich habe nicbt gewußt, daß Haft so 
etwas Schreckliebes ist. leb habe mir Tegel 
volllcommen anders vorgestellt. Daß man 
Menschen auf Schub (Transport in ein an
deres Gefängnis) schickt und die verfrachtet 
wie Tiere. habe ich noch nicht gewußt. 

Der Ruf dieser NA wird künstlich schlecht 
gehalten. Die lnstirution Tegel hat schon im
mer den Ruf des Schreckens gehabt, der 
durch die Leitung auch noch gefördert wird. 
Draußen ist Tegel ein gut funktionierendes 
Gefängnis in der Art einer Stack Box, wo die 
schlimmsten Straftäter rein- und resozialisiert 
herauskommen sollen. So wird draußen dar
über gedacht und sich auf die Funktion ver
lassen. Hier drinnen aber herrscht Vettern
wirtschaft und Desinteresse an den Belangen 
der Inhaftierten. Tegetzeit macht dieses sicht
lieb falsche System für die Leute draußen 
etwas transparenter. 

Tegel ist aber auch ein verdienender Wirr
scbaftsbetrieb, denn an uns werden pro Jahr 
mehrere Millionen Gewinn gemacht. Die In
haftierten arbeiten für die Industrie zu Billig
löhnen (das Höchste sind etwa DM 200,- im 
Monat). Dies mit Arbeitskräften, die nicht 
renten- und krankenversichert sind. Aber auf 
jeden Fall arbeiten müssen, weil der § 41 
StVollzG sie deflllitiv dazu zwingt. 1m Palle 
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von Krankheit bekommen sie, wenn über
haupt, nur etwa DM SO,- Taschengeld im 
Monat, so daß gearbeitet wird, bis es körper
lich nicht mehr möglich ist. Noch schlimmer 
allerdings ist, wenn man nur für die Beglei
chung von Schulden arbeitet und praktisch 
nahe am Taschengeldsatz liegt. Lrgendwo ist 
dies das reale Tegel, eines, das denen dort 
draußen nicht so gerne gezeigt wird. 

Wer glaubt denn hier noch an Moral und den 
Sinn von sozialem Verhalten. Wer kennt sie 
nicht, die Freundin oder Prau, die geht. sich 
einfach anders orientiert. Wer kennt sie nicht. 
die absolute Gefühlskälte, die in einem selber 
aufsteigt. Nur noch ich und niemand anderes 
mehr außer mir. Das ist Resozialisierung ä Ia 
Tegel. Tegelzeit macht den Weg zu solchem 
Verbalten für die Leute draußen nachvoll
ziehbar. 

Die Übertragungen der Welt hier drinnen 
nach außen laufen generell via Satellit. Die 
Satelliten sind die legendären augepaßten 
Mustergefangenen, welche schon so augepaßt 
sind, daß es sie gar nicht mehr tangiert, wenn 
sie allen Kollegen die Zustände verschlech
tern. Sie selber sitzen doch im warmen Nest 
des Lieblings und haben nur noch zu gewin
nen. Dieser Zustand wird durch Tegelzeit ge
ändert. 

Unter Beamten kursiert das Wort .,Hast du 
schon Tegelzeit gelesen". Dies ist inzwischen 
ein Pseudonym für Beamte. Sie erkennen sieb 
dadurch als Leute, die mit dem System in 
Tegel nicht besonders einverstanden sind. 
Die Bücher in Beamtenbesitz sind ohnebin 
nur einer spontanen Aktion einer Beamtin zu 
verdanken. Allläßlich der Eröffnung bat sie 
sieb einen kleinen Stapel beiseite geschafft 
und dann ihren Kollegen zugänglich gemacht. 

Am 18. Oktober, also deutlich vor der Veröf
fentlichung des Lichtblicks, begann ein neues 
Literaturprojekt unter der Leitung von Frau 
Janssen-Kloster. Hier kann nun jeder bewei
sen, was in ihm steckt, und unzensierr mit 
dem Medium Buch Inhalte nach draußen 
transportieren, welche ihm wichtig sind. Vor
aussetzung ist natürlich, man schreibt mit. Es 
ist nicht geplant, das Projekt Tegelzeit fort
zuführen, sondern ein neues, anderes, (viel
leicht noch ehrlicher) gelagertes Werk zu 
schaffen. Ein Vormelder auch jetzt noch zu 
dieser Zeit an Prau Janssen-Kloster lohnt. 
Zumindest wird sie dadurch in die Lage ver
setzt, die Resonanz ihrer Projekte gegenüber 
der Anstaltsleitung zu beweisen. Möglicher
weise kann sie dadurch die mit Sicherheit zu 
erwartenden Aussteiger kompensieren. 

-k:.mm-
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Könnt ihr euch einen Drogendealer vorsrel· 
len, der pro Stunde 2.7 Millionen Mark ein
sackt? 

Narürlicb ist das keiner, der mit kleinen Pla
stiktüteben in der Jackentasche an zugigen 
Hausecken wartet. Das Bundesgesundheits
amt - sonst nicht gerade berühmt dafür, die 
Gesundheit der Bürger zu schützen - bat vor
gerechnet, daß an dieser Droge in Deutsch
land jährlich 90000 Menschen sterben, dazu 
koo:unen zabllose Verkrüppelte und Arbeits
unfähige. Die Droge, um die es geht, beißt 
Tabak; der Großverdiener ist der Staat. 
Beim Allcobol kassiert er jährlich 6,5 Milliar
den- die volkswirtschaftlichen Schäden durch 
diese Droge liegen demgegenüber bei ge
schätzten 50 bis 80 Milliarden im gleichen 
Zeitraum. Obwohl die Deutschen Weltmeister 
im Allcobolverbrauch sind, halten 62 % von 
ihnen das neue Urteil des Bundesverfassungs
gerichts für falsch, das beim Besitz kleiner 
Mengen von Haschisch eine Strafverfolgung 
nicht zwingend vorschreibt. Und die konser
vativen Politiker heulen auf, als nahe das 
Ende der Welt. Was ist das für eine verrückte 
Welt. in der Paffer und Trinker sich entsetzt 
von harmlosen Kiffern abwenden? 

Die Medien spielen kräftig mit und veröf
fentlichen Tag f'ür Tag brav die Todesstatistik 
der harten Drogen mit ihren durchschnialich 
2 500 Opfern im Jahr. Wie würde es ausse
hen, wenn sie für jeden Junkie auch die sech
zig Leichen auflisten \VÜrden, die Zigarenen 
und Alkohol ins Jenseits befördert haben? 

Die Steuereinnahmen allein können es nicht 
sein, was Politik und Justiz zu dieser verque
ren Weltansicht treibt. wenn leicht nachzu
rechnen ist, daß die volkswirtschaftlieben 
Schäden durch erlaubte Drogen die erzielten 
Einnahmen weit übertreffen. Aber es ist doch 
praktisch, wenn man als Gesetzgeber und 
Rechtsprechender selbst entscheiden darf, 
daß die selbstbenutzten Drogen legal sind, 
die der anderen dagegen verboten werden 
müssen. Natürlich ist es ein Argument, daß 
man sieb aogesicbts der Erfahrungen mit den 
zugelassenen Drogen Allcohol und Tabak 
nicht auch noch den Ärger mit Haschisch und 
Marihuana. Koks, Crack, Speed und Heroin 
ins Haus holen muß. Wobei - trotz zahlrei
cher medizinischer Untersuchungen entweder 
wider besseres Wissen oder unbelel1rbar -
nach wie vor so getan wird, als seien weiche 
und harte Drogen dasselbe, die einen Einstieg 
zu den anderen. Konsumiert werden sie so 
oder so; die Nutznießer des Verbots sind vor 
allem die Großdealer. denen so ihre giganti-
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sehen Gewinnspannen erbalten bleiben. Kon
sumenten muß man das heiß diskutierte 
,.Recht auf Rausch" nicht ausführlieb erläu
tern, sie nehmen es sieb ohnehin. In der Re
gel das gesetzlieb Erlaubte, also die Zudröh
nung des Schädels mit jeder Menge Allc, in 
der Hand die Kippe, so daß es Mühe bereitet. 
obnc Nebelscheinwerfer vom einen Ende 
zum anderen bHcken zu können. Als ich zum 
ersten Mal von dem Lübecker Uneil vom 
~Recht auf Rausch" börte. habe ich zugege
benermaßen gedacht, die hätten 'neo Rad ab. 
Aber man muß nur kurz nachdenken: Auch 
wenn man (wie ich) lieber Cola statt Bier. lie
ber Marzipan statt Hasch konsumiert. ist 
leicht einzusehen, daß das Gegenteil schon 
gar nicht stimmen kann: Wer wollte sich an
maßen, anderen den Rausch zu verbieten ? 

Abgesehen von Heuchlern, die den eigenen 
nicht so schlimm finden , und Heiligen, wel
che für die Laster ihrer Mitmenschen kein 
Verständnis aufbringen können. Offenkundig 
gehört ein erheblieber Anteil der desinfor
mierten 62 % der Bundesbürger zu diesen 
Heuchlern, die das zaghafte Urteil des Ver
fassungsgerichts ablehnen. Wie schrecklich 
gefahrlieb Hascli" und Marihuana sein müs
sen, kann man daran ablesen. daß die Polizei
führung es für nötig hielt, mit einem Groß
aufgebot gegen eine Veranstaltung der ,.Ar
beitsgemeinschaft Hanf" in Dannstadt vorzu-

gehen - bei den menschenjagenden Rassisten 
von Magdeburg hielten sich die Beamten lie
ber im Hintergrund. Das Darmstädter Ord
nungsamt argumentierte, Plugbläuer der 
,.Joints rauebenden Tütenrollerlnnen" seien 
als verherrliebende Propaganda strafbar -
während das Prank.funer Oberlandesgericht 
gleichzeitig feststellte, ein rechtsextremi.sti
sches Hetzgedicht gegen Asylbewerber sei 
nicht als Volksverbetzuog strafbar. 

Ich kann akzeptieren, wenn Einschränkungen 
ausgesprochen werden, weil der Konsum zu 
Schäden für andere führt; ich habe auch 
keine Lust, irgendwo mit tränenden Augen zu 
bocken, bei denen die Aschenbecher über
quellen, ich möchte mich keiner Operation 
unterziehen. wenn sich der Chirurg vorher 
einen genehmigt bat, und ich fmdc es 
schlimm , wenn abhängige Mütter ihren un
geborenen Kindern ihre Sucht weitergeben. 
Oder. um in der Szene zu bleiben: Ich mache 
mich lieber auf den ,.Heimweg", wenn ich 
mitkriege. daß der allgemeine Allc-Pegel im 
Blut so ansteigt, daß abzusehen ist. wann der 
erste mit g lasigen Augen. eingeengter Wahr
nehmung und freigelassener Aggression 
ausrastet - was nicht immer so gewesen ist. 

Ich habe bis heute nicht kapiert, was an Dro
gen - legalen wie illegalen - so toll sein soll; 
ich kann es also persönlich nicht nachvollzie
hen. warum Leute sich bis zum Umfallen 
zukippen oder ihre Lungen mit krebserregen
dem Qualm filllen. aber so lange das meine 
eigene Gesundheit nicht beeinträchtigt. habe 
ich nicht das Recht. ihnen da reinzureden. 
Noch weniger kann ich die Konsumenten här
terer Drogen verstehen, aber da gilt dasselbe: 
So lange sie das Geld für ihren Rausch nicht 
durch Straftaten ranschaffen .. . 

Niemand sollte das Recht haben, einem ande
ren die Grenzen seiner Selbstgefahrdung und 
Selbstzerstörung aufzuzwingen, vorausgesetzt, 
es ist genug getan worden, das Wissen über 
die Gefahren angemessen zu verbreiten. Und 
hier liegt nun ein bemerkenswener Aspekt 
des verfassungsrichterlieben Urteils, nämlich 
genau diese Feststellung, daß jeder Mensch 
letztlieb in eigener Veranrworrung für sieb 
und seine Gesundheit handeln muß und er 
sieb damit letztlich auch den Rahmen seiner 
Selbstgefahrdung selbst setzen muß. Juristen, 
die sieb mit solchen Themen befassen, sollten 
sich dieses Urteil nochmals sehr genau an· 
sehen. 

Bis die Tage ... 
-Biaclcy-
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lrgendwann ist auch die längste Haftzeit in 
Tegel vorbei. Es naht das Vollzugsziel oder 
besser gesagt die Entlassung - zumeist auf 
Endmafe. Nun wird nicht jeder das Glück 
haben. daß er vorher in den Genuß des offe
nen Vollzuges kommt. Die Entlassung aus 
Tegel dürfte eher die Regel sein. Dann ist 
intensive Vorbereitung nötig. Wenn man sich 
nicht um alles vorher kümmert, hat man nach 
der Entlassung eine Menge Rennerei und ver
schwendet Zeit, welche ich persönlich besser 
zu nutzen wüßte. Es empfiehlt sich hier, nach 
einer Checkliste zu arbeiten. Insbesondere 
dann, wenn man plausible Gründe für die 
entlassungsvorbereitenden Ausgänge braucht. 
Gerade in den sogenannten guten Häusern 
sind gute Gründe bitter nötig. 

L Versuchen, ein Gespräch mit dem Sozial
dienst über dieses Thema zu führen. Viel
leicht schon in bezug auf die Wünsche, die 
hier später erwähnt werden. 

2. Personalpapiere besorgen. In dem Falle. 
daß man keine hat. ist es zu empfehlen, eine 
Geburtsurkunde organisieren zu lassen. Die 
gibt es bei dem Standesamt. Ebenso wird 
wohl auch eine Identitätsbescheinigung mit 
beglaubigtem Lichtbild in manchen Fällen 
nötig werden. Diese sollte in der Anstalt zu 
bekommen sein. Den Ausweis jetzt schon be
sorgen, erspart Rennerei nach dem Tag X. 

2.1. Eventuell vorhandene Papiere auf Gül
tigkeit überprüfen. Wenn diese nicht gültig 
sind, dann sollte man sie verlängern lassen. 
Auch für diese Nettigkeit ist der Sozialar
beiter irgendwo zuständig. Zumindest in der 
Weise, daß er definitiv sagt wie das geht und 
wo man das machen kann. 

2.2. Die Lohnsteuerkarte beantragen. Auch 
wenn man nach dem Genuß der Arbeit nach 
dem § 41 StVollzG nicht gerade von Arbeits
willen geschüttelt ist, erspart einem die früh
zeitige Beschaffung doch lästige Laufereien. 
Auch hier kann der Sozialarbeiter zur Seite 
stehen. Zu lclären ist, ob man die Lohnsteuer
karte nun bezahlen muß oder nicht. 

2.3. Nützlich, um nicht zu sagen zwingend 
erforderlich, ist auch der Sozialversiche
mngsausweis. Dieses Papier wird später ein 
Lichtbild enthalten, das den Arbeitnehmer 
identifiZiert und so die Schwarzarbeit verhin
dem soll. Es wird bei Beantragung des Ar
beitslosengeldes beim Arbeitsamt hinterlegt 
und erst bei Arbeitsaufnahme ausgehändigt. 
Hier kann sieb der Sozialarbeiter mal so 
richtig austoben. 
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3. Schon mal ganz vorsichtig beim Arbeits
amt vorfühlen, was denn so läuft mit einem 
Job. Hierfür dürfte ein Ausgang fallig werden. 

3.1. Bei Verdacht auf aufkommende Arbeits
lust auch einmal das Arbeitsamt konsultieren. 
In bezug darauf, ob .man nun nicht vielleicht 
die Möglichkeiten zu einer vernünftigen Um
schulung bat. Die Arbeit im Knast bringt es 
mit sich, daß man wenigstens arbeitslosenver
sichert ist und so Ansprüche auf Arbeitslo
senleistungen oder eventuell auf eine ftnan
zierte Umschulung hat. 

3.2. Sollte die Arbeitslust wirklieb schwer 
und akut sein, dann kann man sieb sogar vor 
der Entlassung als arbeitssuchend melden. 
Dies bat zur Folge, daß man zu einer mögli
chen Vorstellung auf dem neuen Arbeitsplatz 
ziemlich berechtigt nach einem Ausgang fra
gen kann. 

3.3 . Man kann aber auch schon während der 
Inbaftiemng die Anträge auf die Bewilligung 
von Arbeitslosengeld oder -hilfe ausfüllen. 
Logiseberweise ist dann der Tag der begin
nenden Arbeitslosigkeit der Tag der Entlas
sung. Die schriftliche Einreicbung erspart 
Laufereien. Dies wird nötig für die Erlan
gung von Sozialhilfe. 

4. Für die Leute, welche die relativ sichere 
Sozialhilfe vorziehen, sollte der Sozialarbei
ter schon einmal das passende Sozialamt her
aussuchen. Da man hier nicht jedem Sozialar
beiter trauen kann, auch mal selber anschrei
ben und schon einmal seinen Besuch ankün
digen und vielleicht vorsichtig nach Sonder
zulagen (Bekleidungsgeld etc.) fragen. Schön 
ist das natürlich, wenn jetzt schon die 
Arbeitsamtsgeschichten abgeklärt sind. 

5. Wer Hilfe braucht, um draußen lclar zu 
kommen, der sollte die Sache rechtzeitig zum 
Laufen bekommen. Die Vereine Knackpunkt 
sowie die Freie Hilfe sind auf die Nachsorge 
spezialisiert. Die Freie Hilfe hat Mitarbeiter 
in allen Häusern. Der Knackpunkt jedoch nur 
in den T As rn und VI. Man sollte im Falle 
Knackpunkt unbedingt an den entsprechenden 
Gruppen teilnehmen. Während die Freie 
Hilfe praktisch nur in bezug auf Entlassung 
so richtig Wirkung zeigt, betreut Knackpunkt 
auch während der Haft. Auch können vom 
Knackpunkt eventuell Vollzugshelfer gestellt 
werden. 

6. Bereits vor der Entlassung kann ein Be
währungshelfer konsultiert werden. Dies tritt 
natürlich nur in Punktion, wenn einer indi-

ziert ist, also bei Führungsaufsiebt oder bei 
Straferlaß auf Bewährung. In der TA UI hat 
sich die GLin Klan-Wiesbrock darauf spezia
lisiert, solche Aktionen einzuleiten. Sicherlich 
wird diese gerne bereit sein, dieses Kunst
stück auch anderen Sozialarbeitern kenntlieb 
zu machen. Der Bewährungshelfer darf und 
wird sicher gerne an dem laufenden Straf
vollzug beratend teilnehmen. Es ist ja auch in 
seinem Interesse, den künftigen .Klienten ein
schätzen zu lernen. Er dürfte aber auch ein 
gewichtiger Fürsprecher bei Vollzugskonfe
renzen sein. Hier ist er durchaus teilnahme
berechtigt. Diese Möglichkeit besteht bereits 
Jahre vor der Entlassung und sollte genutzt 
werden. 

Nun werden sich einige Sozialarbeiter immer 
etwas sträuben, von sich aus aktiv zu wer
den. Vor allem in den TAs 11 und lli bekom
men Sozialarbeiter bei dem Wort Entlas
sungsvorbereitungen heftige Bauchkrämpfe. 
Möglicherweise muß man den Sozialarbeitern 
dann etwas unter die Arme greifen. Es dürfte 
reichen, wenn man sie auf ihre Handlungs
pflicht durch folgende Parägraphen des 
StVollzG hinweist. 

§ 71 StVoUzG (Grundsatz) 

Der Gefangene kann die soziale Hilfe der 
Anstalt in Anspruch nehmen, um seine per
sönlichen Schwierigkeiten zu lösen. Die Hilfe 
soll darauf gerichtet sein, den Gefangenen in 
die Lage zu versetzen, seine Angelegenheiten 
selbst zu ordnen und zu regeln. 

§ 73 StVoUzG (Hilfe während des Vollzuges) 

Der Gefangene wird in seinem Bemühen un
tersrützt, seine Rechte und Pflichten wahrzu
nehmen, namentlich sein Wahlrecht auszu
üben sowie für Unterhaltsberechtigre zu sor
gen und einen durch seine Straftat verursach
ten Scluuien zu regeln. 

§ 74 StVoUzG (Hilfe zur Entlassung) 

Um die Entlassung vorzubereiten, ist der Ge
fangene bei der Ordnung seiner persönli
chen, winschaftlichen und sozialen Angele
genheiten zu beraten. Die Beratung erstreckt 
sich auch auf die Benennung der für Sozial
leistungen zuständigen Stellen. Dem Gefange
nen ist zu helfen, Arbeit. Unterkunft und per
sönlichen Beistand für die Zeit nach der Em
lassung zu finden. 

-kmm-
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Man sollte sich immer vergewissern, daß 
man in einem Staat lebt, welcher am Stichtag 
30. Juni 1993 über folgende Justizdaten ver
fügte: 

58 548 Inhaftierte in den alten Bundesländern, 
davon 17 874 Personen in U-Haft. 5 799 In
haftierte in den neuen Bundesländern, davon 
2 726 in U-Haft. 115 Haftanstalten in den 
alten Bundesländern, 49 in den neueo Bun
desländern, davon 6 in den alten Bundeslän
dern für Frauen, in den neuen jedoch nur 
eine. 1992 bundesweit. 2099 Iethaie Rausch
mittelunfälle, 1993 .,nur noch" 1738 Tote 
durch Btm-Intoxikationen. Für 1994 wurden 
bereits im ersten Halbjahr 785 Tote regi
striert, womit wieder eine Zunahme um 4,2 % 
zu verzeichnen ist. leb verwende hier bewußt 
nicht, wie der Bundesdrogenbeauft:ragte, der 
dieseZahlen veröffentlichte, das Wort,. Rausch
gifttoter", denn dieses Wort stellt für mich 
irgendwo eine Verunglimpfung des Anden
kens Verswrbener dar. Diese Menschen star
ben ja nicht nur am Betäubungsmittel, son
dern ziemlieb direkt an einer seit Jahren ver
fehlten Drogenpolitik dieser Regierung, die 
immer noch versucht, Sucht mit Verboten 
und Strafen zu bekämpfen, anstatt mit Thera
pie und Verständnis. Allerdings assozüert der 
Bundesdrogenbeauftragte den Begriff "Tur
key" auch nachweislich mit einer neuen 
Designerdroge ... 

Daß wir in Tegel nur eine Chance auf Reso
zialisierung haben, wenn wir beständig 
darum kämpfen und jede Position nahezu ver
zweifelt verteidigen, ist für uns normal. 
Behindert werden wir dabei auf allen Instan
zen. Man möchte gerne jemanden haben. der 
einem hilft und Verständnis für einen bat. Da 
ist dann die Frage, woher nehmen. Die An
gebote der ,.Institution" (Originaltext Anstalts
leitung für die NA-Tegel) sind hier wie fast 
überall sehr begrenzt bis nicht vorhanden, 
und auch von den ein bis zwei Organisatio
nen, welche in Berlin professionell in Gefan
genenhilfe machen, ist in dem Bereich nicht 
viel zu erwarten. Denn es wird das Zwi
schenmenschliche definitiv durch Gruppen
dynamik oder beinahe exzessive Einzelbe
treung nach der Entlassung ersetzt. Zudem 
stößt man als Haftentlassener dauernd auf 
Vorurteile. Gerade neulich habe ich wieder 
die schönsten bürgerlichen Stilblüten genos
sen, in etwa so: ,.Der nutzt dich nur aus, sol
che Leute bringen uns alle um etc. ·• Gerade 
hier ist es nötig, der Öffentlichkeit uns als 
Menschen vorzustellen und näherzubringen. 

Eine wenig bekannte und von daher selten 
beschriebene Alternative ist das Projekt 
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Traumwolke 
Ein Projekt stellt sich vor 

Traumwolke. Dieses Projekt widmet sich in
tensiv der Betreung Inhaftierter und wird zu
dem noch von einem Inhaftierten geleitet, 
welcher selber die Ehre hatte, 59 Monate sei
nes Lebens in der Obhut von Vater Staat zu
zubringen. 1m Gegensatz zu anderen aber, 
welche die Zeit im Vollzug verdaut und ver
gessen haben, hat er die Notlagen und Defizi
te der Inhaftierung erkannt und das Projekt 
Traumwolke gestartet. 

Die Knasthilfe Traumwolke wurde im April 
1990 in der NA Düsseldorf gegründet. Ihr 
Zweck war damals wie heute, durch Brief
kontakte soziale Bindungen herzustellen, wel
che sich naturgemäß auf vorzeitige Entlas
sungen auswirken. Der Gedanke, daß gerade 
hier Defizite herrschen, ist .,draußen" gar 
nicht so geläufig, denn wer gibt schon gerne 
zu, daß man seinen Bruder, Freund oder 
Verwandten im Gefangnis nicht besucht, weil 
man sieb von der damit verbundenen Er
niedrigung (Untersuchung, bis zur Leibesvi
sitation am Eingang) und Standesdünkel (Ge
prächsthema Nr. 1 bei den Nachbarn) distan
zieren möchte. So wird fleißig wegdistan
ziert. Dadurch verringert sich im Quadrat zur 
Haftzeit die Zahl der Leute, mit denen man 
Kontakt hat, bis deutlich unter Null. 

Genau an diesem Punkt greift Traumwolke 
zunächst ein. Am 1. Mai 1994 hat man näm
lich eine Kartei eingerichtet, in die sich jeder 
Inhaftierte, egal ob männlich oder weiblich, 
eintragen lassen .. kann. Wichtig für Traum
wolke sind folgende Daten: Alter, Hobbies, 
Aussehen, Reststrafzeit, und vor allem spe
zielle Wünsche wie z. B. Mann sucht Mann, 
Mann sucht Prau, Frau sucht Frau. also fast 
wie im richtigen Leben. Parallel und aus dem 

Mangel heraus, daß fast nur Männer inhaf
tiert sind und davon noch viele gemeiner
weise einen weiblichen Kontakt suchen, ver
schickt das Projekt Traumwolke regelmäßig 
Listen an Prauen, welche Kontakt suchen. 
Diese Frauen werden durch Zeitungsinserate 
aufmerksam gemacht, in denen auch darauf 
verwiesen wird, daß die entsprechenden Her
ren zur Zeit an Besuchen etwas gehindert 
sind. Allerdings wird die Adresse direkt ver
mittelt, so daß es den entsprechenden Ge
sprächspartnern völlig frei steht. was sie aus 
der Sache machen. Zu früheren Zeiten ver
fügte das Projekt Traumwolke noch über 
einen Besucherservice, der allerdings in letz
ter Zeit eingestellt werden mußte. Das ge
spendete Auto ist zwischenzeitlich kaputtge
gangen und der Spendenfluß dermaßen ge
ring, daß es bisher nicht zur Reparatur 
reichte. 

Die Aufnahme in der Kartei und auch die 
Anforderung der Listen ist nicht ganz gebüh
renfrei. Die Aufnahme in der Liste als Inhaf
tierter kostet DM 15,- (es kann auch in Brief
marken gezahlt werden) und gilt dann für ein 
Jahr. Die Zusendung einer Inhaftiertenliste 
kostet hingegen DM 2,- (Zahlung ebenfalls 
in Briefmarken möglich), wobei auch hier 
praktisch nur die postalischen Versandspesen 
gedeckt werden. Der Verein wird derzeil 
nämlich über einen Gewerbeschein geführt, 
und bat allein 1993 etwa DM 7000,- an Ver
lusten eingespielt. 

Die Traumwolke ist aber nicht nur eine 
Vermittlung sozialer Kontakte, sondern sie 
engagiert sich zudem bei Ungerechtigkeiten 
im Strafvollzug, wobei sie sich an Justizmini
ster, Landtage, die europäische Menschen
rechtskommision, Parteien etc. wendet. 

Die Kontaktadresse ist: 

Knasthilfe Traumwolke 
Michael-Leo Abtes 

Postfach 11 43 
58581 Iserlohn 

Ach ja, ich würde wohl kaum etwas über ein 
solches Projekt schreiben, wenn ich nicht die 
Efftzienz geprüft hätte. Es ist definitiv nach
vollziehbar, daß dieses Projekt in der Lage 
ist, Inhaftierte zu betreuen. 1m Gegensatz zu 
anderen mir bekannten Projekten, habe ich 
durch die Traumwolke diverse Schreibpart
ner gefunden, mit denen ich mich trotz mei
·ner Inhaftierung völlig ohne Vorbehalte aus
tauseben kann. 

-kmm-
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst -

Kleine Anfr~ge Nr. 57U des Abgeordneten Dr. Bernd Köppl 
(Biindnis 90/Grüne [AL]IUFV) vom 12.7.1994 über "fragwürdige 
Maßnahmen der Senatsverwaltung für Justiz zur Abwendung der 
Infektionsgefahren durch Hepatitis/HIV-Erreger durch mehrfa
chen Gebrauch von Spritzen in den Berliner Gefangnissen": 

l. Welches Sterilisationsmittel will die Senatsverwaltung für Justiz in 
den Berliner Gefangnissen ausgeben, um damit die Ausbreitung von 
Hepatitis/HfV-Erregem beim Mehrfachgebrauch von Einmalsprit
zen zu verhindem (bitte den Namen und die chemische Zusammen
setzung angeben)? 

2. Wird von der herstellenden Pharmaziefirma das Sterilisationsmittel 
für das Indikationsspektrum .,Sterilisierung von mehrfach gebrauch
ten Binmalspritzen" abgegeben? 

3. Gibt es eine Zulassung dieses Sterilisationsmittels von der zuständi
gen obersten Bundesbehörde (ehemals BGA) für den geplanten 
Verwendungsbereich, Sterilisation von mehrfach gebrauchten Ein
malspritzen gegenüber Hepatitis und HfV? 

Wenn ja, welche Rahmenbedingungen für diese Indikationsstellung 
müssen eingehalten werden. z. B. Dauer der Einwirkungszeit. 
Qualitätskontrolle etc.? 

4. Welche zusätzlichen gesundheitlichen Risiken entstehen durch den 
Gebrauch dieses Sterilisationsmittels unter den Bedingungen des 
Gefangnisses, wenn z. B. Restanh.aftungen in der Spritze intravenös 
gespritzt werden? 

5. Welche Stellungnahmen zu diesen vielfaltigen fachlieben Problemen 
hat die Senatsverwaltung für Gesundheit abgegeben? 

6. Welche Stellungnahmen haben die verantwortlichen Ärzte in den 
Berliner Gefängnissen beZÜglich der Abgabe von Sterilisationsmit
teln für gebrauchte Einmalspritzen abgegeben? 

7. Werden die Häftlinge bei der Abgabe dieses Sterilisationsmittels 
darauf hingewiesen, in welchem Umfang weiterhin Infektionsgefah
ren bei der Verwendung von mehrfach gebrauchten Einmalspritzen 
für Hepatitis und Hrv existieren? 

8. Wie beurteilt der Senat die Präventionswirkung gegenüber der Wei
terverbreitung von Hepatitis und Hrv durch die Ausgabe von Ein
malspritzen in den Berliner Gefängnissen? 

Antwort des Senats vom 28.7.1994 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 3.8.1994): 

Zu I. und 8.: Die Senatsverwaltung für Justiz beabsichtigt die Aus
gabe einer .,Hausapotheke" für Gefangene, die neben Tupfern. Kom
pressen. Wundpflastern und einem Merkblatt zur Anwendung das 
Desinfektionsmittel Betaisodona (R) der Firma Mundipharma GmbH 
65549 Limburg (Lahn) mit dem Wirkstoff Poly (1-vinyl-2-pyrrolidon)
lod-Komplex entbälr. Damit soll dem Anstieg von Infektionskrankhei
ten wie Hepatitis und "AIDS" vorgebeugt werden. 

Die zur Erreichung dieses Zwecks aus gesundheitlichen Gründen an 
sich wohl wünschenswerte Verwendung und Ausgabe von sterilen 
Binwegspritzen scheitert an den besonderen Bedingungen einer Haft
anstalt sowie daran, daß eine Gefahrdung der Bediensteten durch In
sassen, die Spritzen frei erhalten und sie als Waffe gegen die Bedien
steten verwenden können, nicht auszuschließen ist. Um unter den ge
gebenen Umständen für die Gesundheit der Insassen dennoch best
möglich zu sorgen. wird die beschriebene Maßnahme erwogen. die im 
übrigen neben der Vergabe von Einwegspritzen auch in der Literatur 
empfohlen wird. Darüber binaus vertritt die Senatsverwaltung für 
Justiz unverändert die Ansicht. daß die Ausgabe von Einwegspritzen 
im Justizvollzug im Hinblick auf die Präventionswirkung gegenüber 
der Verbreitung von Hepatitis und HN nicht unbedenklich ist. weil 
so weder das Problem des needle-sharing noch das des mehrfachen 
Gebrauchs von Einwegspritzen zu lösen ist. 

Zudem erscheint die Wahrscheinlicb.keit der Erleichterung und Entta
buisierung des Drogengebrauchs. die die Hilfestellungen der Anstalt 
zur Überwindung der Sucht unterlaufen würde, gegenüber einer 
möglichen. aber zweifelhaften Verringerung des Ansteckungsrisikos 
so schwergewicbtig, daß bei einer würdigenden Gesamtschau eine 
Spritzenvergabe nicht in Erwägung zu ziehen ist. Dies wird im übri
gen von allen deutschen Haftanstalten so gesehen. 

Zu 2., 3. und 7. : Naturgemäß existiert keine Indikation "Sterilisierung 
von mehrfach gebrauchten Einwegspritzen~. Einwegspritzen wurden 
bekanntlich gerade entwickelt und haben sich durchgesetzt. um die ri
sikoreicberen und personalaufwendigeren Reinigungs- und Desinfek
tionsmaßnahmen zu vermeiden, die bei den früher angewendeten 
Mehrwegsartikeln nötig waren. Die Dauer der Einwirkungszeit des 
Desinfektionsmittels ist in dem der Hausapotheke beigefügten detail
lierten Merkblatt entsprechend den Herstellerangaben genau beschrie
ben. ln diesem Merkblatt wird nachdrücklieb darauf hingewiesen. daß 
aucb die Kombination von mechanischer. thermischer und chemischer 
Desinfektion das Risiko einer Hrv- und in stärkerem Maße Hepatitis 
B-. C- und D-lnfektion nur mind~m. nicht ausschließen kann. und daß 
der einzige sichere Weg ist, nicht zu spritzen. 

Zu 4.: Alle in Frage kommenden Desinfektionsmittel sind toxisch. 
Ihre Wirkung beruht darauf. Bei sachgemäßer Anwendung kann eine 
Gefahrdung der Gesundheit durch das Desinfektionsmittel nicht auftre
ten. Bei lnjizieruog von Restaohartungen des Desinfektionsmittels 
können gewisse körperliche Schäden und Schmerzen nicht ausge
schlossen werden. Das gewählte Mittel Betaisodona stellt diesbezüg
lich aber in der anzuwendenden Verdünnung (0.5 %) eine sehr ge
ringe Gefahrdung dar. 

Zu 5. und 6.: Die in Rede stehende Problematik ist vollzugsintern 
unter ständiger Mitwirkuo.$ der Ärzte im Vollzugsdienst erörtert und 
entschieden worden. Die Arzte im Berliner Justizvollzugsdienst sowie 
die Senatsverwaltung für Gesundheit haben geltend gemacht. daß aus 
medizinischer Siebt weitergehende Maßnahmen, z. B. die Ausgabe 
von Einwegspritzen. erwogen werden sollten. um Infektionen zu ver
hüten. Das Zur-Verfügung-Stellen von Desinfektionsmitteln wird aber 
auch von ihnen als ein erster Schritt in die Richtung notwendiger 
ärztlicher Fürsorge für suchtkranke Insassen betrach!et. 

Dr. Lore-Maria Pesehel-Gutzeit 
Senatorin für Justiz 
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Kleine Anfrage Nr. 5723 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 17.7.1994 über " fehlende Rechtslite
ratur für Gefangene": 

1. Weshalb fehlt es in Gefangenenbüchereien oft an den wichtigsten 
juristischen Werken, die den Alltag im Strafvollzug bestimmen (wie 
Strafvollzugsgesetz samt einem der Standard-Kommentare, den 
bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften und den jeweils 
aktUellsten Berliner Ausführungsvorschriften)? 

2. Teilt der Senat die Ansicht. daß es für Gefangene prinzipiell mög
lich sein muß, in der nächsterreichbaren Gefangenenbücherei diese 
Werke einzusehen, damit sie sieb über ihre Rechte und Pflichten 
orientieren können? 

3. Wann wird der Senat die Gefangenenbüchereien entsprechend aus
statten? 

Antwort des Senats vom 2.8.1994 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 8.8.1994): 

Zu 1.: Die Gefangenenbüchereien der großen Justizvollzugsanstalten 
sind mit den für den Strafvollzug einschlägigen Gesetzes- und Verwal
tungsvorschriften sowie den wichtigsten Kommentaren ausgestattet. 
Gefangene können sieb diese ausleihen bzw. in den Büchereien Ein
sicht nehmen. Die Bestückung mit den jeweils aktuellsten Ausfüh
rungsvorschriften sowie mit Kommentaren zum Strafvollzugsgesetz ist 
jedoch nicht immer ausreichend. Dieser Mangel ist vor allem darin 
begründet. daß Gefangene ausgeliehene Bücher und Texte häufig be
schädigen und unbrauchbar machen, indem Seiten entfernt werden. 
Eine Neubeschaffung ist nicht in jedem Fall sofort möglich. Gleich
wohl sind die Justizvollzugsanstalten bemüht, ihren Bestand immer 
auf dem laufenden zu halten und nach Maßgabe der verfügbaren 
Haushaltsmittel zu verbessern. Für ausländische Gefangene stehen die 
in zahlreichen Sprachen vorbandenen "Informationen zum Strafvoll
zugsgesetz" auf Nachfrage zur Verfügung. 

Die kleinen Justizvollzugsanstalten verfügen nicht über eigene um
fangreiche Büchersamm1ungen, sondern sind lediglich mit den wich
tigsten Gesetzestexten ausgestattet. Der Ausleihbedarf ist nach Aus
kunft der Anstalten gering bzw. nicht vorhanden. Bei Bedarf haben 
die Inhaftierten die Möglichkeit, bei den Gruppenleitern in die ge
wünschten Gesetzestexte und die dazugehörenden Ausführungsvor
schriften Einsicht zu nehmen und ggf. auch notwendige Erläuterungen 
zu erhalten. Soweit erforderlich, ist der Gruppenleiter in der Lage, 
spezielle Gesetzestexte sowie dazugehörige Kommentare zur Einsicht
nahme für Inhaftierte zu beschaffen. 

Zu 2. : Aufgrund der Ausstattung der Büchereien der Justizvollzugsan
stalten bzw. der unter Punkt l. geschilderten weiteren Informations
möglichkeit ist es für Gefangene möglich, sich über ihre Rechte und 
Pflichten in angemessener Zeit zu orientieren, ohne daß sie hierfür 
Gefangenenbüchereien anderer Anstalten benutzen müssen. 

Zu 3. : Entfallt. 

Dr. Lore-Maria Pesehel-Gutzeit 
Senatorio für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 5724 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 16.7.1994 über " Hygienemißstand in 
der Untersuchungshaftanstalt Moabit": 

1. Trifft es zu, daß zumindest einzelne Gefangene nicht mehr wie 
bisher zWeimal in der Woche duschen und alle zwei Wochen die 
Bettwäsche wechseln dürfen? 

2. Teilt der Senat die Ansicht, daß eine Unterschreitung dieser Min
deststandards an Hygiene dem Gebot menschenwürdiger Behand
lung von Untersuchungsgefangenen (Nr. 18 Untersuchungshaftvoll
zugsordnung (WoliZO) zuwiderläuft-zumal in der heißen Jahres
zeit? 

3. Weshalb wurde selbst einem Untersuchungsgefangenen, der unter 
Kopfschuppen. starker Schweißbildung und Ekzemen an den Füßen 
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leidet, die Beibehaltung des bisherigen Duschrhythmus und Wäsche
wechsels versagt? 

4. Wann wird der Senat die hygienischen Mindeststandards endlich 
wiederberstellen und ggf. zu Verbesserungen kommen? 

Antwort des Senats vom 2 .8.1994 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 8.8.1994): 

Zu 1.: Aufgrund eines Ausbruchs von zwei Inhaftierten aus der Justiz
vollzugsanstalt Moabit am 19. Juni 1994 mußten von dem Leiter der 
Justizvollzugsanstalt Moabit zusätzliche besondere Bewachungsmaß
nahmen angeordnet werden, um die Sicherheit und Ordnung innerhalb 
der Anstalt - insbesondere während der Nachtzeit - zu gewährleisten. 
In Anbetracht der ohnehin äußerst angespannten Personalsituation 
standen für die Wahrnehmung dieser Aufgaben mangels sonstiger 
Einsparungsmöglichkeiten leider nur die tageweise für die Durchfüh
rung des zweiten wöchentlichen Duschens eingeteilten Beamten zur 
Verfügung. Aus diesem Grunde mußten die Inhaftierten der Teilan
stalten I und II dahingehend informiert werden, daß ab 20. Juni 1994 
nur noch einmal wöchentlich eine Möglichkeit zum Duschen bestehe. 

Auch der Bettwäschetausch mußte zum Teil eingeschränkt werden. 
Zur Zeit kann er nur noch alle drei Wochen durchgeführt werden. Der 
sonstige Wäschetausch findet nach wie vor im Zwei-Wochen-Rhyth
mus statt; im Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten und auf der 
Zugangsstation wird weiterhin täglich die Wäsche (einschließlich 
Bettwäsche) getauscht. 

Zu 2. und 4.: Die unter 1. beschriebene Einscpräokung der Dusch
möglichkeiten wurde von der Senatsverwaltung für Justiz und der Lei
tung der Justizvollzugsanstalt Moabit von Anfang an als äußerst un
befriedigend angesehen. Es wurde daher umgehend nach Lösungs
möglichkeiten gesucht, um die ursprüngliche Regelung soweit wie 
möglich zÜgig wieder herzustellen. 

In der Teilanstalt ll wurde hiernach durch Nutzung der dort bereits 
vorhandenen sogenannten Stationsduschen sichergestellt, daß allen 
dort untergebrachten Gefangenen nach wie vor zweimal wöchentlich 
die Gelegenheit zum Duschen angeboten werden kann. Lediglich in 
der Woche vom 26. Juni bis zum 3. Juli 1994 konnte den Gefangenen 
aufgrund einer Renovierung des Hauptbades nur einmal ermöglicht 
werden zu duschen. In der Teilanstalt I existieren entsprechende 
Stationsduschen leider noch nicht: eine Verbesserung der Situation 
konnte daher nur dadurch erreicht werden, daß durch vorübergehende 
Schließung einer Station und der hiermit verbundenen Erwirtschaftuog 
von Personal seit dem 18. Juli 1994 zumindest alle zwei Wochen 
wieder ein zweimaliges Duschen eingeführt werden konnte. 

Die unter 1. beschriebene Einschränkung des Bettwäscherausches ist 
durch den Ausfall von Maschinen in der Zentralwäscherei eingetreten. 
Nach Behebung der technischen Mängel ist die Justizvollzugsanstalt 
Plötzensee bemüht, deneingetretenen "Wäschestau" schnellstmöglich ab
zubauen und wieder zur ursprünglichen Regelung zurückzukommen. 

Zu 3.: Ein derartiger Fall ist der Senatsverwaltung für Justiz nicht be
kannt und konnte mangels konkreterer Angaben in der Anfrage auch 
nicht ermittelt werden. 

Dr. Lore-Maria Pesehel-Gutzeit 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 5813 des Abgeordneten Harald Grieger (CDU) 
vom 17.8.1994 über "Sicherheitspannen in der Berliner Justiz": 

1. Wieviel Gefangene sind seit Anfang des Jahres aus Berliner Ge
fangnissen ausgebrochen und welche Maßnahmen hat die Justizver
waltung getroffen, um Wiederholungen zu verhindern? 

2. Welche Konsequenzen zieht in diesem Zusammenhang der Senat 
bei Beihilfe zur Flucht? 

3. Wie bewertet der Senat seine Verantwortlichkeit hierfür angesichts 
der Tatsache, daß früher bereits das Entweichen von drei Straftäte
rinnen zum Senatorenrücktritt geführt hat? 
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4. Wann gedenkt der Senat, die Abschiebehaftanstalt nunmehr endlich 
der Justizverwaltung zu übertragen, wie es im übrigen durch das 
Grundgesetz und andere entsprechende Gesetze seit langem 
zwingend notwendig ist? 

5. Wann gedenkt der Senat, den Bestimmungen des Bundes und der 
Länder gerecht zu werden und Staatsanwälte und Richter rund um 
die Uhr bei Freiheitsentziehungen von Personen in angemessener 
Form vor Ort zur Verfügung zu stellen? 

6. Teilt der Senat meine Auffassung, daß es sich um eine Mißachtung 
des Parlaments handelt, wenn der zuständige Staatssekretär sich im 
Fachausschuß weigert, ErkJärungen zu einzelnen Vorgängen in der 
Justizvollzugs- und Sicherheitspolitik abzugeben, andererseits aber 
zu denselben Vorgängen ausführlich in öffentlichen Presseinter
views Stellung nimmt? 

Antwort des Senats vom 2 .9.1994 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 23.9.1994): 

Zu 1.: In der Zeit vom 1. Januar bis 31. August 1994 sind neun Ge
fangene aus Berliner Haftanstalten ausgebrochen, d. h. aus dem einge
friedeten Bereich des geschlossenen Vollzuges entwichen. In diesem 
Vollzugsbereich gab es 1993 sieben Entweichungen und 1992 elf Ent
weichungen. 

1m Vergleich zu den anderen zehn alten Bundesländern hat Berlin -
bezogen auf die jeweilige Jahresdurchschnittsbelegung - in den Jahren 
1992 und 1993 in der Rangfolge der Länder mit den geringsten 
Entweichungsfällen aus dem geschlossenen Vollzug den 5. Platz -
(1992) und 2. Platz- (1993) eingenommen. 

Jeder Entweichungsfall wird einer eingehenden Sicherheitsanalyse 
unterzogen. Im engen Zusammenwirken zwischen der jeweils betrof
fenen Justizvollzugsanstalt und den für Sicherheitsfragen im Berliner 
Justizvollzug zuständigen Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Justiz 
wird nach möglichen Schwachstellen geforscht, die im konkreten Pali 
die Flucht begünstigt haben könnten. Erforderlichenfalls werden 
sodann die geboteneo baulich-technischen bzw. organisatorischen 
Maßnahmen getroffen, um erkannte Schwachstellen zu beseitigen. Die 
Zuständigkeit für die Durchführung der baulich-technischen Maßnah
men liegt bei der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen. 

Zu 2.: Eine Hilfe zur Flucht eines Gefangenen ist strafbar. In derarti
gen Fällen werden deshalb unverzüglich die Strafverfolgungsbehörden 
eingeschaltet. 

Zu 3.: Ob der Ausbruch eines Gefangenen aus dem geschlossenen 
Vollzug die politische Verantwortlichkeit des zuständigen Senatsmit-

33 

glieds berührt, ist eine Frage des Einzelfalls und der zugrundeliegen
den Umstände. Aus dem seinerzeit aufgrund des Ausbruchs von vier 
gefahrliehen Terroristinnen erfolgten Rücktriet des Justizsenators kann 
nicht gefolgert werden, daß jeder Ausbruch automatisch derartige 
Konsequenzen nach sich ziehen müßte. Im übrigen ist in diesem 
Zusammenhang nlit aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, daß keine 
Justizvollzugsanstalt in Deutschland so gesichert ist, daß eine Flucht 
von Inhaftierten hundertprozentig verhindert werden kann. Eine derar
tige Sicherung hätte eine andere örtliche Lage der Justizvollzugsan
stalten und einen völlig anderen baulichen Standard zur Voraussetzung 
und würde eine nach innen wie nach außen extrem eingeschränkte Ge
stallung des Vollzuges erfordern, die mit einem auf Resozialisierung 
gerichteten Justizvollzug nicht zu vereinbaren wäre, der sich an den 
Geboten unserer Verfassung und des StrafvollzugsgesetZes ausrichtet. 

Zu 4. : Es gibt keine Planungen des Senats für eine Übertragung der 
Abschiebehaft an die Justizverwaltung. Die Annahme, daß eine solche 
Übertragung nach dem Grundgesetz oder anderen Gesetzen geboten 
sei, trifft nicht zu. 

Zu 5.: Der Senat stellt Richter und Staatsanwälte nicht für bestimmte 
Aufgaben "zur Verfügung". Er weist im Rahmen der personalwirt
schaftlichen Notwendigkeiten und der haushaltsmäßigen Möglichkei
ten den Gerichtsbarkeiren und den Strafverfolgungsbehörden Stellen 
und Beschäftigungsmöglichkeiten der Richter und Staatsanwälte zu. 
Die Besetzung dieser Stellen erfolgt so zügig wie möglich. Trotz der 
außerordentlich großen Belastungen durch die Justizeinheit Berlins 
verfügen die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden über eine ausrei
chend große Zahl von Richtern und Staatsanwälten, um ihren gesetz
lichen Aufgaben gerecht zu werden. 

Über den konkreten Einsatz der Richter entscheiden die Präsidien der 
jeweiligen Gerichte in richterlicher Unabhängigkeit, wobei allen ge
setzlichen Verpflichtungen Rechnung zu tragen ist. Schwierigkeiten 
beim Einsatz von Staatsanwälten, die ihr Einschreiten erforderlich 
machen würden, sind der Senatsverwaltung für Justiz nicht bekannt. 

Zu 6.: Der Senat teilt die Auffassung, daß die Auskunftsverweigerung 
gegenüber dem zuständigen Fachausschuß des Abgeordnetenhauses 
bei gleichzeitiger Stellungnahme in öffentlichen Presseinterviews eine 
Mißachtung des Parlaments seitens· der in dieser Frage angesproche
nen Staatssekretäre wäre. Allerdings kann der Senat weder bei dem 
für die Justizvollzugs- noch bei dem für die Sicherheitspolitik -zUstän
digen Staatssekretär einen solchen Tatbestand erkennen. 

In Vertretung 
Detlef Borrmann 
Staatssekretär 

Irrt Av~btbt,-d<. g;'bf'.s l/41rt. 
a.lle"t fi;i'fe., nvr ~~,.,~ .f()t'/e1 
d/~ ".,tv &VI lv11. w//rl/~ : 

Ov ~oll1e$-l dt 
/rla { Wa~ -{iY d~irzL 1'1ur -/vn ( 

/v~~nd~tit~ Piif w!JrJe, 
diY b~sftinnrf ~vf .fv~t I Pi~ neven Ab.1~PY4nel~ -

fl/ä-1~11\ ( 
/1 f 



34 

§ 24 StVollzG (Genehmigung eines Dauerzweitbesuchs für Strafge
fangenen) 

§ 24 Abs. 2 StVollzG gewährt bei Vorliegen der dort genannten 
'Voraussetzungen dem Gefangenen einen grundsätzlichen Rechts
anspruch auf weitere Besuche über die monatliche Mindestdauer 
von einer Stunde hinaus. 

OLG München, Beschluß vom 29.7.1994-3 Ws 68/94 

Sachverhalt: 

Die NA bat den Antrag des Ast. auf Dauergenehmigung eines Zweit
besuchs für seine Freundin zurückgewiesen. Der Bescheid lautete: 
"Ein Zweitbesuch wird nur für nahe Angehörige (Züf. 5.3 der Haus- · 
ordnung) zugelassen; darüber hinaus kann lediglich in begründeten 
Ausnahmefallen ein Sonderbesuch genehmigt werden; Antrag auf dau
ernden Zweitbesuch der Lebensgefährtin wird nicht genehmigt." Die 
Hausordnung derNAbestimmt in Züf. 5.3 folgendes: .,Der Strafge
fangene darf darüber hinaus zum zweiten Mal im Monat Besuch auf 
Dauer von 1 Stunde empfangen, wenn er a) von seiner Ehefrau, sei
nen Eltern, Großeltern, Geschwistern oder Kindern und b) der Besuch 
von Montag bis Freitag oder am Vormittag des Samstags oder Sonn
tags stanfwdet." 

Aus den Gründen: 

Die ablehnende Entscheidung der NA vom 29.4.1993 ist wegen Er
messensfehlgebrauch rechtswidrig. Nach § 24 Abs. 1 StVollzG darf 
der Gefangene regelmäßig ,,Besuch" empfangen, dessen Gesamtdauer 
mindestens eine Stunde im Monat beträgt. Darüber hinaus sollen ge
mäß § 24 Abs. 2 StVollzG "Besuche" zugelassen werden, wenn sie 
die Behandlung oder Eingliederung des Gefangenen fördern oder per
sönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, 
die nicht vom Gefangenen schriftlich erledigt, durch Dritte wahrge
nommen oder bis zur Entlassung des Gefangenen aufgeschoben wer
den können. Als Sollvorschrift gewährt letztere Bestimmung dem 
Gefangenen bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen - und im 
Rahmen des § 25 StVollzG - einen grundsätzlichen Rechtsanspruch 
auf weiteren Besuch über das gesetzliche Mindestmaß hinaus. ln 
deren Rahmen ist regelmäßig so zu entscheiden, wie es im Gesetz be
stimmt ist. Nur für atypische Fälle steht die Möglichkeit offen, anders 
zu entscheiden (BVerwG 49, 16, 23; 56 , 220, 223; 64, 7, 9: 77. 164, 
180; OLG Hamm ZfStrVo 1987 369, 370; so auch Calliess/Müller
Dietz StVollzG, 6. A., Rdnr. 15 zu § 115). Das verkennt die StVK, 
wenn sie unter Bezugnahme auf Calliess/Müller-Dietz (StVollzG, 
Rdnr. 4 zu § 24 im Widerspruch zur o. a. Anm.) einen Rechtsan
spruch des Gefangenen verneint und lediglich einen Anspruch auf feh
lerfreie Ermessensausübung für gegeben erachtet. Letztere können 
sich zwar ihrerseits auf die Begründung der Bundesregierung zum 
Entwurf für das StVollzG (BT-Drucks. 7/918. S. 58) berufen, doch ist 
diese insoweit rechtlich unzutreffend. Dort heißt es unter anderem: 

.,Der Entwurf schreibt deshalb in Abs. 3 Getzt 2 - Anm. des Senats) 
den Vollzugsbehörden vor, weitere Besuche zuzulassen, die die Be-
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fiAFT~ECHT 
handJung oder Eingliederung fördern können. Im Gegensatz zu den 
zeitlieb begrenzten Besuchen nach den Abs. 1 und 2 (jetzt 1 - Anm. 
des Senats) kann hierauf jedoch dem Gefangenen kein Rechtsanspruch 
zugebilligt werden. Es muß der Vollzugsbehörde überlassen bleiben, 
die zur Behandlung und Eingliederung zur Verfügung stehenden Mit
tel so einzusetzen, wie sie es nach ihrer Planung verantworten kann. 
Dabei muß sie auch denjenigen Gefangenen besonders berücksichti
gen, der keine Besuche erhält und deshalb auf andere Weise - etwa 
durch Ausführungen - besonders betreut werden muß. Die Vollzugs
bebörde muß daher in diesem Rahmen einen Gefangenen darauf ver
weisen können, unter mehreren zur Verfügung stehenden Mitteln, wie 
Urlaub, Ausgang, Ausführung und Schriftwechsel , dasjenige al:lszu
wählen, das dem verfolgten Zweck am wirkungsvollsten und wirt
schaftlichsten entspricht." 

Allein schon die Auffassung in dieser Begründung, der Vollzugsbe
hörde hätte ein Auswahlermessen hinsiebtlieh der Art und Weise des 
Verkehrs des Gefangenen mit Personen außerhalb der Anstalt zuge
standen, ist nicht durch den Text des § 24 RegE, geschweige denn 
durch die Gesetz gewordene Passung gedeckt. Zudem würdigt die Be
gründung nicht, daß weitere Besuche bereits nach dem Regierungsent
wurf- wie jetzt auch nach § 24 StVollzG - nicht nur zugelassen wer
den können, sondern vielmehr sollen. Schließlich steht einer schlich
ten Bezugnahme auf die Regierungsvorlage insoweit entgegen, daß 
§ 24 StVollzG zugunsten der Gefangenen deutlich über den Entwurf 
hinausgebt; er beschränkt zum Beispiel das Besuchsrecht nicht auf be
stimmte Besucher. 

Ein atypischer Fall liegt indes bei dem hier beantragten Dauerzweitbe
such jedenfalls nach den von der StVK mitgeteilten Peststellungen 
nicht vor. Wenn gleichwohl die Anstalt wie hier unter Bezugnahme 
auf ihre Hausordnung die Zulässigkeit von Zweitbesuchen auf Bezugs
personen beschränkt. die nahe Angehörige sind, wobei der Begrüf 
"nahe Angehörige" enger gesehen wird als zum Beispiel in§ 11 Abs. 
1 Nr. 1 StGB, so macht die Anstalt von dem ihr in § 24 Abs. 2 
StVollzG eingeräumten Ermessen in einer dem Zweck der Ermächti
gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch (§ 115 Abs. 5 StVollzG). 
Die von der Anstalt vorgenommene Einschränkung, die noch im Re
gierungsentwurf für das StVollzG vorgesehen war, ist, wie sich ja aus 
dem Wortlaut des § 24 StVollzG ergibt, gerade nicht Gesetz gewor
den, sondern vom Gesetzgeber ausdrücklich ,.fallengelassen" worden 
(BT-Drucks. 7/3998, S. 13 f. und 63). 

Der angegriffene Bescheid der Anstalt läßt sich mithin nicht mit dem 
Gesetz vereinbaren und verletzt den Recbrsbescbwerdeführer in sei
nen Rechten. 

Mitgeteilt von RiOLG Guido Kotscby. München. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 14. Jahrgang. Heft 10, Seite 554, 
Oktober 1994 

Art. 4 Abs. 1 GG, § 21 Satz 3 StVollzG (Besondere Kost aus reli
giösen Gründen) 

Die Anerkennung einer Religionszugehörigkeit (hier Bedingung für 
die Verabreichung von Moslemkost) darf nicht davon abhängig ge
macht werden, daß sich der Strafgefangene an einen bestimmten Reli
gionsbeauftragten wendet und dieser eine entsprechende Bescheini
gung erteilt. 

OLG Koblenz. Beschluß vom 8.12.1993- 3 Ws 591/93 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straff'alligenhilfe . 
43. Jahrgang, Heft 4, Seite 241, August 1994 
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§ 456 a StPO (Nachholung der Strafvollstreckung nach Rückkehr 
eines abgeschobenen Veruneilten) 

Hat die Vollstreckungsbehörde gemäß § 456 a Abs. 1 StPO von der 
weiteren Vollstreclrung einer Freiheitsstrafe abgesehen, so ist, falls 
der Veruneilte in die Bundesrepublik zurückkehrt, die Nachbolung 
der Vollstreckung grundsätzlich unzulässig, wenn der Verurteilte ent
gegen § 456 a Abs. 2 S. 4 StPO oicht über die Folgen einer Rückkehr 
belehrt wurde oder zumindest Zweifel bestehen, ob die Belehrung er
folgt ist. 

OLG Düsseldorf, Beschluß vo.m 7.7.1994-3 Ws 340 + 341/94 

Mitgeteilt von Rechtsreferendar Rainer Drees, Mönchengladbach. 

Anm. d. Red.: Siehe aucb OLG Sruugan MDR 1991. 426 und OLG 
Karlsrube NStZ 1994, 254. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 14. Jahrgang, Heft 10. Seite 554, 
Oktober 1994 

§ 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG (Nicht geringe Menge Methadon) 

Angesichts der unterschiedlichen Wirkung und unterschiedlieber 
Einsatzzwecke von Methadon und Heroin können beide Mittel bei 
Bestimmung der nicht geringen Menge nicht ohne weiteres gleich
geset7.t werden. 

OLG Karlsrube, Beschluß vom 25.5.1994- 1 Ss 103/94 

Sachverhalt: 

Der AngekJ. wurde vom AG wegen illegaler Einfuhr von Methadon 
gemäß § 29 BtMG zu einer Freiheitsstrafe von 10 M. veruneilt und 
deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt. Die hiergegen gerich
tete Berufung wurde durch das angefochtene Uneil im Ergebnis als 
unbegründet verworfen. Das LG hielt die vom SchöG festgesetzte 
Strafe zwar für tat- und scbuldangemessen, hat dem Angekl. indes cüe 
Einfuhr von Btm in nicht geringen Mengen zur Last gelegt und cüe 
Strafe unter Annahme eines minderschweren Falles dem Strafrahmen 
des § 30 Abs. 2 BtMG entnommen (abgedruckt in StV 1993. 369). 
Hiergegen richtete sieb die Revision des Angekl. 

Aus den Gründen: 

II. Die auf die Sachrüge gestützte Revision bat Erfolg. Das angefoch
tene Uneil kann wegen der oicht nachvollziehbaren Abgrenzung des 
Bereichs der webt geringen Menge nach § 30 Abs. l Nr. 4 BtMG. 
aber auch wegen gewisser Lücken in der Beweiswürdigung keinen 
Bestand haben. 

ln dem angefochtenen Uneil wird dem Angekl. unerlaubte Binfuhr 
von Btm angelastet. Die StrK sieht - in Anlehnung an die Rspr. zur 
Einfuhr von Heroin - den bestimmenden Grenzwen für die Annahme 
einer oicht geringen Menge der Ersatzdroge Meth.adon bei einem 
Wirkstoffgehalt von 1.5 g Metbadonhydrochlorid als gegeben. Den 
Feststellungen der StrK zufolge fühne der Angekl. 490 Methadon· 
tablet1.en (Gesamtmethadonbydrochloridgehalt 1.519 g) ein. Die Pest
stellungen beruhen ausweislich der Uneilsgründe einerseits auf der 
nicht näher mitgeteilten Einlassung des Angekl., andererseits auf der 
vom LKA durchgeführten Methadon-Gehaltsbestimmungen von 481 
Metbadontableuen. 

Die Darlegungen zum Umfang des eingeführten Rauschmittels sind 
angesicbts des von der StrK selbst angenommenen Grenzbereichs in 
einem wesentlichen Punkt unvollständig. Sie lassen weder erkennen, 
ob dem LKA nur eine unvollständige Menge des illegal eingeführten 
Polamidon-PräparalS .rur Umersuchung gegeben worden war, nocb 
läßt sich dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe entnehmen, 
was zu welchem Zeitpunkt mit der Differenz von neun Methadonta
bletten geschehen ist. 1m Hinblick darauf, daß das erfaßte Rauschmit
tel mengenmäßig von der StrK dem Grenzbereich der im Sinne des 
§ 30 BtMG als oicht gering deflllierten Menge zugeordnet wird, 
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waren Ausführungen zu dieser Frage erforderlich; denn der Menge 
von neun Methadontabletten kam - bezogen auf den Zeitpunkt der 
Einfuhr - entscheidungserhebliebe Bedeutung zu. Mit dem Umrech
nungsschlüssel der StrK läge die Einfuhr von nur 481 Methadon
tableuen mit einem Gesamtwirkstoffgehalt von 1,491 g Methadonhy
drochlorid unterhalb des von der Kammer angenommenen Grenzwer
tes von 1,5 g. Es kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausge
schlossen werden, daß die oicht begründete Differenz von neun Ta
bletten auf einen Teilkonsum des vom Angekl. im Ausland erworbe
nen ErsatZStoffes auf der Reise, vor Grenzübertritt, zurückzuführen 
ist. Der Angekl. hätte dann nur 481 Methadontabletten vom Ausland 
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht. 

Das Urteil kann indes vor allem auch aus einem weiteren Grund 
keinen Bestand haben. Die vom LG vorgenommene Gleichsetzung 
von Heroin und Methadon (1: 1) ist nicht in nachvollziehbarer Weise 
begründet. Die pharmakologische Wirkung von Methadon ist in der 
suchterzeugenden und rauschfördernden Komponente anders als bei 
Heroin. Gerade auf diesem Unterschied beruht der therapeutische Ein
satz von Methadon als SubstitutionsmitteL Der unterschiedliche Wir
lrungsgrad einer Substitution durch das Polamidonpräparat wird schon 
in der Tatsache deutlich, daß Entzugspatienten häufig die Metbadon
wirkung oicht genügt und sie an zusätzliche Btm heranzukommen 
suchen. Polamidon ist nach den wissenschaftlieben Erkenntnissen 
deutlich schwächer als Heroin (ca. halbe Wirksamkeit) und liegt in der 
pharmakologischen Wirkung zwischen Heroin (Grenzwen 1,5 g 
Heroinhydrochlorid: BGHSt 32. 162) und Morphin (Grenzwert 4,5 g 
Morphinhydrochlorid; BGHSt 35, 179). Aufgrund der entsprechenden 
Bewertungsmaßstäbe der vorgenannten Entscheidungen müßte bei 
dem Polamidonpräparat Methadon die nicht geringe Menge i. S. v. 
§ 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG ab ca. 3 g Methadonhydroehlorid angenom
men werden. Angesichts dieser Umstände und des auch umer toxiko
logischen Aspekten nicht eindeutig und abschließend geklänen Grenz
wenes für Methadon hätte das LG zur Frage der Vergleichbarkeit von 
Heroin und Methadon in ihrer Geflibrlicbkeit und damit zur Berechti
gung einer Übernahme des für Heroin geltenden Grenzwertes (BGHSt 
32, 162) einen Sachverständigen heranziehen müssen. 

Indes wird in der neuen Hauptverhandlung selbst im Falle eines lük
kenlosen Nachweises der Einfuhr von 490 Methadontabletten zu erwä
gen sein. ob sieb angesicbts der - selbst auf der Grundlage der (zu 
oiedrigen) Grenzwertbestimmungen des LG ergebenden - Grenzwert
differenz von nur 0.02 g (zwei Kon.sumeinheiten), ferner unter Be
rücksichtigung der dem Angekl. angelasteten Einfuhr zum Eigenver
brauch und der Zulassung des Angekl. zum Methadonprogramm noch 
im Tatmonat der Aufwand eines Gutachtenauftrags zur Klärung der 
offenen Grenzwertfrage aufdrängt. 

Mitgeteilt v. VR.iOLG Dr. von Bubooff u. VRiLG Peuster, Karlsruhe. 

Entnommen aus Strafverteicüger, 14. Jahrgang, Heft 10. Seite 547. 
Oktober 1994 

Art. 19 Abs. 4 GG, §§ 102 ff. , 114 StVollzG (Einstweiliger Rechts
schutz bei Disziplinarmaßnahmen und beim EntZUg von Vollzugs
lockerungen) 

1. Rügt der Beschwerdef'tihrer die Verweigerung vorläufigen 
Rechtsschutzes innerhalb angemessener Zeit, macht er jeden
falls dann einen tiefgreifenden und schwerwiegenden Grund
rechtsverstoß geltend, wenn die Maßnahme, gegen die sich das 
Begehren von Eilrechtsschutz richtet, ihrerseits gewichtig ist. 
Dies ist bei Disziplinarmaßnahmen, die mit dem Entzug von 
Vollzugslockerungen verbunden s.ind, namentlich dann der Fall, 
wenn cüe Möglichkeit besteht, daß der Beschwerdeflihrer durch 
ihren Vollzug sein Beschäftigungsverhältnis verlieren würde. 

2. In Fällen besonders tiefgreifender und folgenschwerer Grund
rechtsverstöße besteht das Rechtsschutzbedürfnis für eine Ver
fassungsbescbwerde trotz Erlecügung fort, wenJl die direkte 
Belastung durch das angegriffene Verhalten sieb auf eine Zeit
spanne beschränkt, in welcher der Betroffene nach dem regel
mäßigen Geschäftsgang eine Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts kaum erlangen könnte. 
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3. Der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) 
wird nicht dadurch verletzt, daß die JV A nicht unverzüglich zu 
einem Eilantrag nach § 114 StVo~G Stellung nimmt. Das 
Gericht kann auch ohne eine solche Außerung über den Antrag 
entscheiden und ist dazu unter Umständen sogar verpflichtet. 

4. Aus dem Anspruch auf tatsäeblich wirksamen gerichtlichen 
Schutz folgt, daß der gerichtliche Rechtsschutz soweit wie mög
lich ·der Schaffung solcher vollendeter Tatsachen zuvorzukom
men hat, die dann, wenn sich eine Maßnahme bei richterlicher 
Prüfung als rechtswidrig erweist, nicht mehr rückgängig ge· 
macht werden können. Es muß gewährleistet sein, daß der 
Betroffene umgehend eine gerichtliche Entscheidung darüber 
herbeifuhren kann, ob im konkreten Einzelfall das öffentliche 
Interesse an der sofortigen Vollziehung oder aber das Interesse 
des einzelnen an der Aussetzung der Vollstreckung bis zur 
Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme überwiegt. 

5. Wirksamer Rechtsschutz bedeutet auch Rechtsschutz innerhalb 
angemessener Zeit. Die Angemessenheit der Dauer eines Ver· 
fahrens ist nach den besonderen Umständen des einzelnen Fal
les zu bestimmen. 

6. Bei einer sofort vollziehbaren Disziplinarmaßnahme, die nach 
ihrem Vollzug tatsäeblich nicht mehr rückgängig gemacht wer
den kann, wird der Richter unverzüglich eine Entscheidung 
darüber zu treffen haben, ob sie auszusetzen ist. Dabei kann 
das Gericht, um seiner Pflicht zur rechtzeitigen Entscheidung 
nachkommen zu können, gehalten sein, in besonderen Fällen 
auch eine vorläufige Aussetzung der Disziplinarmaßnahmen in 
Betracht zu ziehen, ohne erst eine Äußerung der JV A abzu
warten. 

BVerfG. Beschluß vom 31.1.1994- 2 BvR 1842/93- (2. S., 2. K.) 
(Leitsätze der Schriftleitung) 

Entnommen aus Zeitschrüt für Strafvollzug und Straffalligenhilfe. 
43. Jahrgang, Heft 4, Seite 245, August 1994 

§§ 8, 109 Abs. 2 StVollzG, § 26 StVoUstrO (Beschwer bei der Zu
stimmungserklärung eines anderen Landes) 

a) Die bei der Verlegung in ein anderes Bundesland erforderliche 
Zustimmungserklärung des aufnehmenden Bundeslandes ist 
ein rein innerorganisatorischer Vorgang, der die technische 
Durchführung der Verlegung ermöglicht und sich auf das Voll
zugsverhältnis nicht auswirkt. Der Betroffene ist durch diese 
Entscheidung nicht beschwert. 

b) Eine isolierte Anfechtung der Zustimmung einer zur Aufnahme 
bereiten Landesjustizverwaltung oder auch ein Verpflichtungs
antrag, die erteilte Zustimmung zu widerrufen, sind danach 
gemäß § 109 Abs. 2 StVollzG unzulässig. 

c) Gerichtlich überprüft werden kann nur die Anordnung der ver
legenden Vollzugsbehörde vor dem dafür zuständigen Gericht. 

OLG Hamm, Beschluß vom 14.10.1993 - 1 Vollz ryYs) 179/93-

Gründe: 

Der Antragsteller verbüßt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren aus 
dem Urteil des Landgerichts Trier vom 16.1.1987. Er gehörte zu 
einer Anzahl von Strafgefangenen, die aufgrund einer Vereinbarung 
der Landesjustizverwaltungen im Herbst 1989 aus Vollzugsanstalten 
des Landes Nordrhein-Westfalen in andere Bundesländer verlegt wur
den. Anlaß hierfür war die Eröffnung des sog. Kurdenprozesses vor 
dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Zur Entlastung von Nordrhein
Westfalen erklärte sieb u. a . die JV A A. im Rahmen der Amtshilfe be
reit, Gefangene aus Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. Da der An
tragsteller mit einer solchen Verlegung einverstanden war, wurde er 
damals in die Justizvollzugsanstalt A. verlegt. Am 7. L 1993 wurde der 
Antragsteller ohne seine Zustimmung aus der Justizvollzugsanstalt A. 
in die Justizvollzugsanstalt B. zurückverlegt. 
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Mit Antrag vom 25.1.1993 beantragte der Betroffene, die Zusüm· 
mung zur Rückverlegung in eine Justizvollzugsanstalt des Landes 
Nordrhein-Westfalen aufzuheben und die Rückverlegung in die Justiz· 
vollzugsaustalt A. anzuordnen. Der Antragsteller bezeichnet dabei das 
Bundesland als für ihn örtlich und sachlich zuständig. Die Rückverle
gung gegen seinen Willen betrachtet er als rechtswidrig und ihm auch 
nicht zumutbar, da er u. a. aus seiner Umschulung in A., welches er 
als seinen "Wohn- und Entlassungsort" bezeichnet, herausgerissen 
worden sei. 

Die Strafvollstreckungskammer hat durch den angefochtenen Beschluß 
den Antrag des Betroffenen als unbegründet verworfen. Sie ist der 
Ansicht, gern. § 8 Abs. 2 StVollzG hätte der Verurteilte aus wichti
gem Grund in eine andere Justizvollzugsanstalt überstellt werden dür
fen, weil sich der Verdacht ergeben habe, daß der Betroffene aus der 
Haftanstalt heraus in äußerst massiver Weise in organisierter Form 
Straftaten begangen habe. Die Zustimmungserklärung des Justi7.mini
ster des Landes Nordrbein-Westfafen zur Zurückverlegung in den Ju
stizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen sei deshalb in vollem 
Umfange gerechtfertigt. 

Hiergegen richtet sich die rechtzeitig und in zulässiger Weise einge
legte Rechtsbeschwerde des Betroffenen, mit der er mit näherer Aus
führung die Verletzung sachlichen Rechts rügt. 

Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen der Rechtsbeschwerde 
nach § 116 Abs. 1 StVollzG sind gegeben, da es geboten ist. die 
Nachprüfung der angefochtenen Entscheidung zur Fortbildung des 
Rechts zu ermöglichen. Jedenfalls seit der Geltung des Strafvollzugs
gesetzes ist die Frage, ob die Zustimmung eines Bundeslandes zur 
Aufnahme eines Gefangenen aus einem anderen Bundesland zur ge
richtlichen Überprüfung gestellt werden kann, soweit ersichtlich nicht 
Gegenstand richterlieber Entscheidungen gewesen. 

Die Rechtsbeschwerde kann allerdings in der Sache keinen Erfolg 
haben. Die Strafvollstreckungskammer hat den Antrag des Betroffe
nen auf gerichtliebe Entscheidung im Ergebnis zu Recht verworfen, 
weil der Antrag sieb gemäß § 109 Abs. 2 StVollzG als unzulässig er
weist. In Rechte des Betroffenen wird durch die von diesem angegrif
fene Zustimmungserklärung der Landesjustizverwaltung Nordrhein
Westfalen zur Rückverlegung nämlich nicht eingegriffen. Die Zustim
mungserklärung der Landesjustizverwaltung ist ein rein innerorganisa
torischer Vorgang, der die technische Durchführung der Verlegung 
ermöglicht und sich auf das Vollzugsverhältnis des Betroffenen über
haupt nicht auswirkt. Der Betroffene ist deshalb durch diese Entschei
dung nicht beschwert. 

Maßgebliche Grundlage der Rückverlegung ist die diesbezügliche Ent
scheidung der Landesjustizverwaltung der freien Hansestadt Bremen. 
Sie greift in Rechte des Betroffenen ein. Die Rechtmäßigkeit der Ver
legung überprüft allein das die abgebende Justizverwaltung kontrol
lierende Gericht. Kommt es zu der von der abgebenden Justizverwal
tung beabsichtigten Verlegung. weil die Zustimmung der zur Über
nahme bereiten Landesjustizverwaltung vorliegt, liegen übereinstim
mende Erklärungen vor. die erst gemeinsam in der Form der Verle
gungsanordnung als Ganzes rechtswirksam werden. In einem solc.bem 
Fall muß der Strafgefangene daher gegenüber der verlegenden Be
hörde vor dem dafür zuständigen Gericht das Verfahren nach §§ 109 
ff. StVollzG betreiben (vgl. dazu OLG Frankfurt, Beschluß vom 
1.1 L 1972 3 V As 135/72). Eine isolierte Anfechtung der Zustimmung 
einer zur Aufnahme bereiten Landesjustizverwaltung oder auch ein 
Verpflichtungsantrag, die erteilte Zustimmung zu widerrufen. sind 
danacb gemäß § 109 Abs. 2 StVollzG unzulässig. Der Rechtsbe
schwerde des Betroffenen war daher der Erfolg zu versagen. 

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens fallen dem Betroffenen 
zur Last(§§ 1~1 Abs. 1, 4 StVollzG, 473 Abs. 1 SlPO). 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, 
43. Jahrgang, Heft 4 , Seite 244, August 1994 

§§ 46, 177 StVollzG, 119 StPO (Taschengeld für Umersuchungsge
fangene) 

Ein Untersuchungsgefangener hat gegen den Träger der Vollzugs
anstalt keinen Anspruch auf Auszahlung von Taschengeld. Er 
muß sich, soweit er seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht 



'der Lichtblick' -September/Oktober 1994 

oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaf
fen kann, bei der gegenwärtigen Gesetzeslage an den Träger der 
Sozialhilfe wenden. 

OLG Stuttgart, Beschluß vom 1.12.1993- 4 VAs 20/93 -

Gründe: 

I. Mit seinem zunächst beim Sozialgeriebt eingegangenen und als 
Klage bezeichneten Antrag wendet sich der seit 2. März 1993 in Un
tersuchungshaft befwdliche Gefangene gegen den Bescheid der Voll
zugsanstalt - Außenstelle - vom 13. April 1993, durch den ihm die 
Bezahlung von Taschengeld abgelehnt worden war. 

Das Justizministerium hat in seiner Stellungnahme vom 4. August 
1993. ergänzt durch den Antrag auf Verweisung des Rechtsstreits 
vom 16. August 1993. unter anderem zur Sache angeführt. daß sich 
ein Anspruch des Untersuchungsgefangenen auf Taschengeld gegen 
die Vollzugsbehörde weder aus der Untersuchungshaftvollzugsord
nung noch dem Strafvollzugsgesetz oder aus der Fürsorgepflicht her
leiten lasse. Seit Mai habe der Untersuchungsgefangene im übrigen 
Einkünfte aus Arbeit, über die er frei verfügen könne. Seife. Zahn
pasta, Zahnbürste und Schreibwaren erbalte der Untersuchungsgefan
gene, falls er dies wünsche, kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Mit Beschluß vom 6. September 1993 hat das Sozialgericht den einge
schlagenen Rechtsweg für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit an 
das Oberlandesgericht Stuttgart verwiesen. 

2. Der Antrag ist zulässig. Der Rechtsweg nach §§ 23 ff. EGGVG ist 
eröffnet. Eine haftrichterliche Zuständigkeit nach § 119 StPO ist nicht 
begründet; der Antragsteller wendet sich nicht gegen eine Freiheitsbe
schränkung in der Untersuchungshaft, sondern begehrt eine Leistung 
(vgl. Löwe-Rosenberg 23. Aul]age Rz. 80 zu § 23 EGGVG mit 
weiteren Nachweisen). Er erstrebt von einer Justizbehörde als der 
Trägerio der Untersuchungsvollzugsanstalt den Erlaß eines abgelehn
ten Vcrwaltungsaktes. 

Der Antragsteller macht auch geltend. in seinen Rechten verletzt zu 
sein; er trägt vor, er sei vom 2. März 1993, dem Tag seiner Verbaf-
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LUng, bis zur Arbeitsaufnahme am 29. April 1993 ohne Einkommen 
und- abgesehen von 20.- DM , über die er bei seiner Einlieferung in 
die Untersuchungshaftanstalt noch verfügt habe - ohne Geld gewesen. 

Das gemäß § 24 Abs. 2 EGGVG vorgeschriebene Vorverfahren sieht 
der Senat noch als gewahrt an. Die Beschwerdeentscheidung muß 
nicht schon bei Stellung des Antrags ergangen sein; es genügt. daß sie 
im Zeitpunkt der Entscheidung des Oberlandesgerichts vorliegt. Im 
übrigen kann auch ein gänzlich fehlendes Vorverfahren durch die Ein
lassung der Vollzugsbehörde im gerichtlichen Verfahren ersetzt 
werden (HansOLG Hamburg, NStZ 88, 152 mit weiteren Nach
weisen). 

3. Der Antrag istjedoch nicht begründet. 

Ein Anspruch des Antragstellers auf Auszahlung von Taschengeld 
gegen den Träger der Justizvollzugsanstalt besteht nicht. Der Untersu
chungsgefangene muß sich, soweit er seinen notwendigen Lebensun
terhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln 
beschaffen kann. bei der gegenwärtigen Gesetzeslage an den Träger 
der Sozialhilfe wenden. (Vgl. OLG Koblenz, Beschluß vom 6. No
vember 1984 - 2 VAs 30/84 -; OVG Rbeinland-Pfalz, Beschluß vom 
11. Februar 1988, NStZ 88, S. 335 und Beschluß vom 25. Februar 
1988, StV 88, S. 346; OLG Schleswig, ZfStrVo 92, S. 72; Keck in 
ZfStrVo 90, S. 18 ff.) 

Für einen Anspruch gegen den Träger der Justizvollzugsanstalt fehlt 
es an der notwendigen gesetzlichen Grundlage. Das Strafvollzugsge
setz, das eine Bestimmung über die Gewährung angemessenen Ta
schengeldes enthält (§ 46 StVollzG). regelt gemäß § 1 (nur) den Voll
zug der Freiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalten und der freiheitsent
ziehenden Maßregel der Sicherung und Besserung; auf Untersu
chungsgefangene ist es nicht anwendbar. Die Vorschrift des § 177 
StVollzG. die auch Untersuchungsgefangene betrifft. bezieht sieb 
allein auf die Bemessung des Arbeitsentgelts. Ein Gesetz zur Rege
Jung des Vollzugs der Untersuchungshaft steht aber noch aus. 

Der Auffassung, daß sich ein Rechtsanspruch auf Taschengeld gegen 
den Träger der Untersuchungshaftvollzugsanstalt aus dem Gesichts
punkt der Fürsorgepflicht oder gar unmittelbar aus der Verfassung 
herleiten lasse (OVG .Nordrbein-Westfalen, NStZ 88. S. 384) folgt der 
Senat nicht. Menschenwürdiges Dasein. das zu achten und zu schüt
zen Verpflichtung staatlieber Gewalt ist, ist in der Untersuchungshaft
vollzugsanstalt gesichert; unrniuelbar berührt wird Art. 1 Abs. I GG 
durch die Nichtgewährung von Taschengeld noch nicht. Inwieweit 
staatliche Fürsorge - und der Anspruch des einzelnen hierauf - sonst 
reicht. ist in den Regelungen über die Sozialhilfe bestimmt, die aucb 
für Untersuchungsgefangene Geltung haben, wobei das Gesetz für den 
gesamten Bereich der Sozialleistungen - und die Gewährung eilies 
Barbetrages an Bedürftige zur Befriedigung der persönlichen Bedürf
nisse gehört hierzu - einen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt aufstellt 
(§ 31 SGB). Auch unabhängig hiervon gilt grundsätzlich, daß im Be
reich der Leistungsverwaltung der aus dem Verfassungsgrundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung hergeleitete Vorbebalt des Gesetzes 
gilt, d. h .. die vollziehende Gewalt kann nur tätig werden, falls sie 
hierdurch durch förtnlicbes Gesetz ermächtigt wird (Herzog in: 
Maunz-Dürig, Rdnr. 75 zu Art. 20 GG). Ob auch eine Ermächtigung 
im Haushaltsplan des Gesetzgebers für Verwaltungsakte im Bereich 
der staatlichen LeistungsverwalLUng eine ausreichende Grundlage sein 
kann, braucht nicht entschieden zu werden. Ausgaben für Taschengel
der fallen dem Kapitel 0508 Titel 68101 zur Last. Im Haushaltsplan 
des Gesetzgebers ist hierzu lediglich vermerkt, daß bedürftigen Gefan
genen nach §§ 46. 199 StVollzG oder nach besonderer Bestimrnung 
des Justizministeriums ein Taschengeld zu gewähren ist. In der Allge
meinverfügung des Justizministeriums vom 1. Oktober 1987 ist be
stimmt, daß einem jungen Untersuchungsgefangenen. der ohne sein 
Verschulden kein Arbeitsemgelt und keine Ausbildungsbeihilfe erhält. 
und einem Untersuchungsgefangenen, der wegen der Teilnahme an 
therapeutischen Maßnahmen kein Arbeitsentgelt erhält, ein angemes
senes Taschengeld gewährt wird, falls er bedürftig ist. Der Antragstel
ler fällt unter keine dieser Kategorien. Ein Rechtsanspruch gegen den 
Träger der Untersucbungsbafrvollzugsanstalt auf Bezahlung von Ta
schengeld besteht deshalb nicht. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straff:Uligenhilfe. 
43. Jahrgang, Heft 4, Seite 249, August 1994 
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Das Rauschen der Blätter 

Beinahe jährlich um beinahe dieselbe Zeit 
rauschen in bezug auf Tegel die Blätter. Ge
meint sind nicht die Blätter an den Bäumen, 
denn diese hört man wegen des Fluglärmes in 
Tegel ohnehin nicht mehr rauschen. Get;neint 
ist vielmehr das Rauschen der Blätter der 
Springer-Zeitung. Gepudert mit dem Puder
zucker der sogenannten "Insider-Kenntnisse" 
wurde der Bevölkerung eine braune Masse 
serviert, bei der es sich bestimmt nicht um 
Kuchenteig gehandelt hat. 

rm Gegensatz zu den sonst alljährlich stamm
denden Attacken gegen den Berliner Straf
vollzug, die eigentlich schon regelmäßig in 
der Zeit Oktober/November stattfwden, ist 
diesmal im Grenzbereich gearbeitet worden. 

Man bat ganz bewußt Tatsachen verdreht und 
Zustände negativ für die Inhaftierten ver
fälscht, weil den Machern klar war, daß die 
Justiz sich nicht wehrt, so lange sie als Fak
tor für Sicherheit und Ordnung in Ruhe ge
lassen wird. 

Gerade die Presse sollte doch bedacht sein, 
die Gesetze einzuhalten. Gerade die Journa
listen, welche sich hier als Strafrechtsexper
ten und Vollzugskenner allerhöchster Qualität 
aufspielen wollten, sollten doch wissen, daß 
man Leute nicht mit ihrem vollen Namen 
nennen sollte. Auch bei Beschreibungen von 
real existierendem Personal kann man nicht 
soweit gehen, daß dieses einwandfrei hier be
kannten Personen zugeordnet werden kann. 

ZB Zentrale Beratwaautelle 
der freien StraftäJDaenhilie iD Berlill 

Caritasverband Ci1r Bcrlin e.V. 
Diakonisches Werk Bcrlin·Brandenburg e.V. 
Straflllligen- und Bewihnmgshilfe Berlin e. V. 

Bundesallee 42, 10715 Berlin Telefon: 86 05 41 
Fah.-.·erbindungen: 
U-Bahnlinlen 7 und 9 - U-Bah nhor Berliner S traße - Bu.~linlen 104 und 204 

Wir beraten 
-Straffällige 
-Haftentlassene 
-von Inhaftierung bedrohte Personen 
-Angehörige, Freunde und Bekannte 

bei 
-persönlichen Problemen 
-Entlassungsvorbereilungen 
-rechtlichen Problemen (tb. Sozialhilfe) 
- der Wohnungssuche 
-finanziellen Problemen 
-Oberschuldung (Schuldenreguüerung) 
-Geldstrafen 
-Problemen mit der Arbeit 

ZusätzUch bieten wir sozialtherapeutische 
Gespräche und Gruppen an 

Tilgung uneinbringücher Geldstrafen 
durch Ableistuag von gemeiwlütziger 
Arbeit 
Beratung durc h die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berlin e. V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 13.00 Uhr 
Freitag 9 .00 - 13.00 Uhr 

Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der ZB 
Dienstag 9.00 - 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

nach Ven;inbarun~ schriftlich, telefon;,...-n bzw. ühcr 
ihrc(n) Gruppen!cJlCT (in) oder Ober "Vonncldcr" 

Im Falle der lüsternden Sozialarbeiterin, wel
che Geschlechtsverkehr mit einem Inhaftier
ten gehabt und diesen mit Fluchtmitteln und 
Brathähneben versorgt haben soll, wurde ein 
Straftatbestand realisiert. Nämlich der Tatbe
stand des § 174 StOB (Sexueller Mißbrauch 
von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder 
Kranken in Anstalten), einem Rechtsbruch 
also. den die Anstaltsleitung bei Kenntnis 
sicherlich (oder nur vielleicht???) verfolgen 
würde. Diese Person wurde so deutlich und 
klar beschrieben, daß sieb die Person auch 
identifiZieren ließe. Ein Staatsanwalt würde 
hier bereits von einer an "Sicherheit grenzen
den Wahrscheinlicbkeit" reden. 

Daß hier die Anstalt nicht so auf die Für
sorgepflicht gegenüber ihren Beamten achtet, 
macht doch staunend. Normalerweise müssen 
wir unsere "grauen Jungs und Mädels" wie 
rohe Eier behandeln, und wenn uns einmal 
ein böses Wörtchen über die Lippen springt, 
bekommt man eine Hausstrafe und eventuell 
eine Strafanzeige. 

Auf jeden Fall wurden dieses Mal recht fri
sche Kamellen aufgetischt, die .alten werden 
wohl nächstes Jahr kommen. Aber auch die
ses Jahr war wieder die berühmte Prosti
tuierte aus der TA In angesagt, welche mit 
Handtäschchen und Morgenmantel über die 
Gänge flaniert und stets zu Diensten ist. 
Diesmal war es schwach, denn das Modell 
aus dem letzten Jahr trug wenigstens noch 
Strapse, war aber wohl auch teurer. Eine 
Person, die real existierte und bereits entlas
sen ist, sich sicher als Frau gefühlt, aber sich 
nicht prostituiert hat. Diese Person wird es 
schwer genug haben draußen und darüber 
hinaus unter BZ-Lesern leben zu müssen, die 
es anscheinend dort draußen gibt. 

Vergessen, liebe BZ-Journalisten, habt ihr 
dieses Jahr Bubi Scholz, der über sein kurzes 
Gastspiel in der "Hölle Tegel" berichtet. 
Letztes Jahr hatte Herr Scholz über Kameras 
gesprochen, die ihn beim Duschen beobachtet 
haben sollen. 

Ln Anlehnung eines Ausspruchs von Maxim 
Gorlei hatte ich nach dem Lesen der BZ-Arti
kelserie das Verlangen, "einen Hund zu strei
cheln, einem Affen zuzunicken und vor einem 
Elefanten den Hut zu ziehen". 

-kmm-
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Blitzgescheit! 

•wenn Sie sich vorstellen, Sie 
wären nicht geboren worden: 
beunruhigt Sie diese Vorstellung?" 

"Wie alt mOchten Sie werden?" 
"Lieben Sie jemand?" 
"Und woraus schließen Sie das?" 
"Wie viele Freunde haben Sie zur 

Zeit?" 
"Halten Sie sich einen Hund als 

Freund?" 
"Sind Sie sich selber ein Freund?" 
"Hätten Sie von sich aus die Ehe 

erfunden?" 
"Können Sie sich eine Ehe ohne 

Humor vorstellen?" 
"MOchten Sie Ihre Frau sein?" 
"Sind Sie stolz darauf, Vater zu 

sein?" 
"Was macht Sie an Kindem 

traurig: a. Ähnlichkeiten mit der 
Mutter? b. Ähnlichkeit mit Ihnen?" 

"Welche Hoffnung haben Sie 
aufgegeben?" 

"Wieviel Geld möcbte.n Sie 
besitzen?" 

•was tun Sie für Geld nicht?" 
"Haben Sie schon gestohlen?" 
"Gesetzt den Fall, Sie haben nie 

einen Menschen umgebracht: wie 
erklären Sie es sich, daß es nie dazu 
gekommen ist?" 

"Wieviel Heimat brauchen Sie?" 
"Hat Heimat für Sie eine Flagge?" 
"Haben Sie Angst vor dem Tod und 

seit welchem Lebensjahr?" 
•was tun Sie dagegen?" 
Er ist (wie sein Verfasser) immer 

wieder im Gespräch, zeitlos aktuell. 
fast schon ein Klassiker und deshalb 
ein eigenständiges Buch weit der 
"Fragebogen• aus Max Frischs 
"Tagebuch 1966-1971" .In elf Kapiteln 
mit jeweils 2~ Fragen umkreist der 
Schweizer Dichter Themen wie 
Vaterschaft, Geld, Ehe. Frauen, 
Freundschaft, Gesellschaft, Hoffnung, 
Humor .• Eigentum. Heimat und Tod. 

Geistvoll und gewitzt, originell und 
pointiert formuliert der Autor 
essentielle Lebensfragen. Wer sieb 
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Verführung zum Lesen 

mit ihnen auseinandersetzen will, 
kann es im stillen Kämmerlein tun 
frei nach dem Motto: Wie ehrlieb bin 
ich denn zu mir selber? oder im 
Freundeskreis als unterhaltsames 
Gesellschaftsspiel. Wenn Sie sich also 
auf ein kurzweiliges und geistreiches 
Frage-Antwort-Abenteuer einlassen 
wollen oder wieder mal nicht wissen, 
was Sie tun sollen - die Antwort 
darauf ist die einfachste von allen: 
schlagen Sie nach im blitzgescheiten 
"Fragebogen" von Max Frisch! 

Max Frisch: Fragebogen. Frankfurt: 
Suhrk.amp Verlag 1992. BS 1095. 93 
s .. geb. 

zerstörerisch 
wie Dynamit 

Wer ist sieb in seiner Eifersucht 
nicht schon lächerlich, verhöhnt, vor 
allem minderwertig vorgekommen? 
Ein Indianer kennt keinen Schmerz? 
Irrtum. Denn nicht immer hat der 
Volksmund recht. wie B. Traven in der 
"Geschichte einer Bombe" beweist. 

Salvatorres ist ein fleißiger und 
anständiger Minenarbeiter, der nicht 
verstehen kann, daß Elvira. seine 
Frau, eines Abends "ausgeflogen" ist 
(immerhin hat sie ihn e tliche Pesos 
gekostet). Er findet sie • schmeichelnd 
an der Seite ihres Neuve.rmählten•. 
Ein Anblick. der ihn verletzt. In 
seinem Schmerz bastelt Salvatorres 
eine Dynamit-Bombe, die er in die 
Hütte seines Rivalen schleudert. Die 
möglichen Folgen erträgt er mit der 
stoischen Gelassenheit seines 
Stammes: "Wird er verurteilt und 
erschossen, ist es ihm recht; wird er 
freigesprochen, ist es ihm auch 
recht.~ 

Alfred Polgar berichtet im "Buch 
der Eifersucht" von einem Pärchen, 
das nach dem Theaterbesuch in Streit 
gerät: •sie wurde böse und ihre Rede 
Essig. Die große Urfeindschaft der 
Aneinandergebundenen demaskierte 

von Kuno Bärenhold 

sich. Sie gingen Seite an Seite, im 
Abstand eines Dezimeters tausend 
Meilen weit voneinander. • 

Anton Tschechow ist denselben 
verräterischen wie zerstOrerischen 
Gefühlen auf der Spur: "Wie Mäuse 
huschten kleinliche Gefühle durch 
sein Inneres · Neid, Ärger, gekränkte 
Eigenliebe, primitiver provinzieller 
Menschen haß." 

Wie aus guten Freunden plötzlich 
rivalisierende Liebhaber werden, 
wenn sie um die Gunst einer schönen 
Tänzerin buhlen, erzählt Djuna 
Bames: • Die Leidenschaft, die sie fllr 
sie empfanden. war vom Wahnsinn 
nicht sehr weit entfernt." Ihre 
•unverbrüchliche Treue zueinander• 
gilt jetzt nichts mehr, statt dessen 
belügen sie sich gegenseitig. 

Vladimir Nabokov, Bert Brecht. 
William Faulkner und viele andere 
Autoren sorgen für spannungsreiche 
Lektüre über ein unerschöpfliches 
Thema, zu dem Max Frisch einen 
klugen Essay beisteuert. Er defmiert 
Eifersucht als "Angst vor dem 
Vergleich". und kommt zur schlichten 
Erkenntnis: "Man will geliebt sein. 
Nur in der Eifersucht verge&Sen wir 
zuweilen, daß Liebe nicht zu fordern 
ist.• 

Aber was soll einer machen, dem 
Marie den Kopfverdreht hat? Thomas 
Gruber versucht, das begehrenswerte 
Vollblutweib in einem Gedicht zu 
vergessen ... 

"Hab' Abstand von Marie 
genommen,/ wär· gern in ihren Slip 
geschlüpft./ Bin tagelang zu nichts 
gekommen./ seh' zu, wie sie im Regen 
hüpft.// Marie, die nur ein Leben lebt,/ 
die sich die Männer stoßweis' greift,/ 
bis unter ihr der Boden bebt./ ihr 
jeder in den Hintern kneift./ 1 Hab· 
Abstand von Marie genommen,/ setz' 
meine Brille nicht mehr auf,/ sitz' 
vorm Aquarium. Verschwommen/ seh 
ich 'nen Fisch. Wünsch mir. Ersaufl• 

Hans Chn"stitw. Rohr: Das Buch der 
Eifersucht. Manchen: Schneekluth 
Verlag 1993. 139 s. 

Kuno Bärenbold, gelernter Zimmermann. 8 Jahre Haft, Stipendiat der Kunststütung Baden-Württemberg, 
Mitglied im VS, Rezensent für Presse und Funk. lebt als freiberuflicher Schriftsteller zusammen mit Kater Brechtli 
in Karlsruhe. Von ihm sind folgende Bücher erschienen: Der Einzelgänger. Heroes ~ Zeroes, Das Leben ist auch 
nicht mehr das, was es mal war, In bester Gesellschaft und vor wenigen Wochen der Erzählband C 'est Ja vie. 
Karlsruhe: Edition Eisbrecher, Erzählungen. 




	5-1994-1
	5-1994-2
	5-1994-3
	5-1994-4
	5-1994-5
	5-1994-6
	5-1994-7
	5-1994-8
	5-1994-9
	5-1994-10
	5-1994-11
	5-1994-12
	5-1994-13
	5-1994-14
	5-1994-15
	5-1994-16
	5-1994-17
	5-1994-18
	5-1994-19
	5-1994-20
	5-1994-21
	5-1994-22
	5-1994-23
	5-1994-24
	5-1994-25
	5-1994-26
	5-1994-27
	5-1994-28
	5-1994-29
	5-1994-30
	5-1994-31
	5-1994-32
	5-1994-33
	5-1994-34
	5-1994-35
	5-1994-36
	5-1994-37
	5-1994-38
	5-1994-39
	5-1994-40

